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00000.15090 Tantiemen 

Aufsichtsratstätigk.

09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00000.16200 Erst. für 

Ehrenamtstätigkeit

10 1.000 Förderung durch LK 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

00000.17803 Spenden 60

00090.16200 Erstattungen von 09

02000.10000 Verwaltungsgebühren 32 0 100 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes  in 

Orientierung an dem 

unterjährigen 

Anordnungssoll.

0 100 100 0 100 100 0 100 100 100 Die Anpassung der Ansätze erfolgte in Orientierung an 

2023.

02000.13002 Verkauf beweglicher 

Sachen

09 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

02000.15002 Vergleichszahlungen 20

02000.16802 Erstattung Portokosten 09 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

02000.16921 Innere Verrechnung 

Personal

61 41.500 IT 1. Administrator 41.500 

EUR

41.500 41.500 41.500 41.500 IT 1. Administrator 41.500 EUR 41.500 41.500 41.500

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen 

werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser 

danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

02000.17100 Förderbeträge nach § 

100 EStG

11 500 Ansatzbildung, da wir eine 

Überzahlung in Bezug auf die 

ZVK vorgenommen hatten 

(Altlasten im Rahmen von 

Lohnabrechnungen 

vergangener Jahre). Insofern 

muss eine Klärung des 

Sachverhaltes und eine 

enstprechende Einnahme zu 

unseren Gunsten erfolgen.

500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

eigentlich erfolgt Verrechnung mit ZVK-Umlagen 

bzw. -Beiträgen, sodass ab 2024 kein Ansatz 

vorgesehen ist

03000.10000 Verwaltungsgebühren 22 100 Verbuchung 

Hundesteuermarken und 

Unbedenklichkeitsbescheinig

ungen

100 100 100 200 Ansatz gemäß Entwicklung Vorjahr 100 100 200 100 100 200 200

03000.26100 Mahngebühren/Verzugs

zinsen

21 5.000 Durch weniger 

Vollstreckungsaufkommen 

kommt es zu weniger 

Gebühren, genauso ist es bei 

dem Mahnwesen. Um so 

mehr Menschen wir zu 

Einzugsermächtigungen 

anhalten, umso weniger OP 

haben wir, die dann gemahnt 

und evtl. vollstreckt werden 

müssen. Bei der 

Ansatzbildung wird 

erwartungsmäßig 

berücksichtigt, dass die 

Vollstreckung  nicht durch 

uns erfolgt.

15.000 Die Anpassung der 

Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt..

5.000 15.000 15.000 Vollstreckung und 

Zwangsversteigerungen tragen zu 

erhöhten Gebühren bei. Insofern kommt 

es durch mehr Vollstreckungsaufkommen 

zu mehr Gebühren, genauso ist es bei 

dem Mahnwesen. Um so mehr Menschen 

wir zu Einzugsermächtigungen anhalten, 

umso weniger OP haben wir, die dann 

gemahnt und evtl. vollstreckt werden 

müssen. Weiterhin basiert die 

Ansatzbildung auf der Entwicklung der 

HHSt. vergangener Jahre.

5.000 15.000 15.000 5.000 15.000 15.000 15.000 Durch weniger Vollstreckungsaufkommen kommt 

es zu weniger Gebühren, genauso ist es bei dem 

Mahnwesen. Um so mehr Menschen wir zu 

Einzugsermächtigungen anhalten, umso weniger 

OP haben wir, die dann gemahnt und evtl. 

vollstreckt werden müssen. Bei der Ansatzbildung 

wird erwartungsmäßig berücksichtigt, dass die 

Vollstreckung  nicht durch uns erfolgt.

Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt. sowie in Orientierung an 2023..

Vollstreckung und Zwangsversteigerungen tragen zu erhöhten Gebühren bei. Insofern 

kommt es durch mehr Vollstreckungsaufkommen zu mehr Gebühren, genauso ist es bei 

dem Mahnwesen. Um so mehr Menschen wir zu Einzugsermächtigungen anhalten, umso 

weniger OP haben wir, die dann gemahnt und evtl. vollstreckt werden müssen. Weiterhin 

basiert die Ansatzbildung auf der Entwicklung der HHSt. vergangener Jahre.

05000.10000 Verwaltungsgebühren 34 7.500 7.500 7.500 7.500 7.000 7.500 7.500 7.000 7.500 7.500 7.000 7.000

05000.13000 Verkauf von 

Stammbüchern

34 800 Ansatz wie im Vorjahr 800 800 800 800 Ansatz wie im Vorjahr 800 800 800 800 800 800 800

05200.16100 Erstattungen vom Land 09 0 0 12.000 12.000 10.000 anlehnend an EU-Wahl und LT-Wahl von 

2019 (gebucht in 2020)

0 0 10.000 0 0 0 0

2024: Europa, BT, LT

BT-Wahl 2025 Anlehnung an 2021

05200.16200 Erstattungen vom 

Landkreis

10 0 0 12.800 12.800 1.500 anlehnend an KT-Wahl 2019 0 0 0 0 0 0 10.000 2024: KT

2027: LR 

LR-Wahl 2027 Anlehnung an 2021 Minus Coronaplus

06000.15010 Erst. von Beschäftigten 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

06000.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 1.300 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

100 1.300 2.000 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 1.300 2.000 100 1.300 2.000 2.000 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

06000.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

06000.16920 Innere Verrechnung 

Material

61 4.200 Stromkosten Serverraum 

durch Wirtschaftssituation 

erhöht ca. 3.800,00 EUR 

Fahrtkosten 1. Administrator 

ca. 400,00 EUR 

4.200 4.200 4.200 4.200 Stromkosten Serverraum durch 

Wirtschaftssituation erhöht ca. 3.800,00 

EUR Fahrtkosten 1. Administrator ca. 

400,00 EUR 

4.200 4.200 4.200

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen 

werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser 

danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.16202 Umlagen KAG "IT-

Verbund"

61 190.100 Umlagen: Heringen = 

82.080,00 EUR, Werther = 

47.520,00 EUR, 

Kyffhäuserland = 60.480,00 

EUR 

190.100 190.100 190.100 190.100 Umlagen: Heringen = 82.080,00 EUR, 

Werther = 47.520,00 EUR, Kyffhäuserland 

= 60.480,00 EUR 

190.100 190.100 190.100

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen 

werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser 

danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.16922 Eigenanteil der Stadt 61 86.400 Umlage Stadt Ellrich 86.400 86.400 86.400 86.400 Umlage Stadt Ellrich 86.400 86.400 86.400

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des Kalenderjahres 2025 vorgenommen 

werden, da am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes endet. Ob dieser 

danach noch fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

08000.15000 Sonstige Verwaltungs- 

und Betriebseinnahmen

11 3.500 Einnahme von 

Mitarbeitenden für FL 2 

3.500 3.500 3.500 2.200 Einnahme von Mitarbeitenden für FL 2 

(2024, 2025: 2.210 EUR; 2026: 2.245 EUR)

3.500 3.500 2.200 500 500 2.200 0  bis 23.02.2026 voraussichtliche 

Vorlesungszeitraum FL 2 (wird in voller Höhe 

durch Kollegen als EN beglichen - jährlich ca. 

3.500 EUR, für 2 Monate in 2026 ca. 500 EUR)

bis 2026 voraussichtliche Vorlesungszeitraum FL 2 (wird in voller Höhe durch Kollegen als 

EN beglichen)

11000.10000 Verwaltungsgebühren 33 5.000 5.000 6.000 6.000 5.000 anhand der letzten Jahre im EWO 7.000 7.000 5.000 7.000 7.000 5.000 5.000

11000.10100 Gebühren für 

Führungszeugnisse

33 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 anhand der letzten Jahre 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

Haushaltsplanung 2022-2027 

Verwaltungshaushalt Einnahmen

Einrichtungen und Maßnahmen für 

Verwaltungsangehörige

Stadtrat,HA,BM

Hauptamt

Kämmerei

Standesamt

Wahlen

Rathaus

KAG IT

Ordnungswesen, Meldewesen

Haushalt 2024Haushalt 2023 Nachtrag 2023



11000.10200 Gebühren für 

Ausweise/Pässe

33 21.000 21.000 23.000 23.000 25.000 anhand der zu erwartenden BPA und RP;

Auswertung per ab-Data

31.000 31.000 31.000 19.000 23.000 19.000 14.500 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

11000.11000 Sondernutzungssatzung 32 2.000 Die Anzahl der 

Sondernutzungen ist von 

Jahr zu Jahr unterschiedlich 

und somit nicht genau 

vorhersehbar, neue Satzung 

geplant für 01.01.2023

2.000 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

11000.13001 Verkauf von Müllsäcken 32 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200

11000.15070 Erst. für OBG-

Maßnahmen

32 1.500 In den Ansatz werden die 

Erstattungen der OBG-

Maßnahmen gebracht. Die 

Anzahl der Erstattungen 

sowie die dazugehörigen 

Beträge sind nicht genau 

vorhersehbar. 

1.500 1.500 1.500 1.500 In den Ansatz werden die Erstattungen 

der OBG-Maßnahmen gebracht, bspw. 

Sterbefälle. Die Anzahl der Erstattungen 

sowie die dazugehörigen Beträge sind 

nicht genau vorhersehbar. Kaum 

Erstattungen, da Bestattungspflichtige 

nicht ausgemacht werden können. 

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

11000.26000 Verwarnungs- und 

Bußgelder

32 100 EN von Verwarngeldern 

nicht als Schwerpunkt 

definiert

100 100 100 100 EN von Verwarngeldern nicht als 

Schwerpunkt definiert

100 100 100 100 100 100 100

11100.10000 Verwaltungsgebühren 10 100 100 100 100 100 hälftige Gebühren für Schiedsstelle 100 100 100 100 100 100 100

13000.11000 Erstattung für 

Hilfeleistungen

10 100 wird thüringenweite 

Vorgabe vom Land erhofft

100 100 100 100 Feuerwehrkostensatzung im I. Quartal 

2024

100 100 100 100 100 100 100

13000.15011 Kostenerstattung 10

13000.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 1.200 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

100 1.200 3.000 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 1.200 3.000 100 1.200 3.000 3.000 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

13000.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

13000.16201 Überörtlicher 

Brandschutz

10 4.500 3.900 EUR fest für Stellplatz - 

und Personalpauschale

4.500 5.000 5.000 5.000 3.900 EUR fest für Stellplatz - und 

Personalpauschale, neuer ELW noch 

ausstehend

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

13000.17120 Zuweisung Dienst- und 

Schutzkleidung

10 13.200 Der Haushaltsanstaz 

basiert auf erwarteten 

Einnahmen für 63 

Kleidungseinheiten zu je 

210 EUR (Festbetrag) - 

ergibt 13.230 EUR in 

Summe. 

0 0 Ablauf RL 30.04.2024; Verlängerung der 

FöMi noch nicht bekannt

0 0 0 0 0 0 0

13000.17121 Zuweisung Fahrerlaubnis 10 11.200 FöMi-Antrag für 7 

Führerscheinerweiterungen 

à 1.600 EUR in 06/2022 

gestellt 

9.600 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes, da 6 FöMi-

Anträge gewilligt 

wurden und damit: 6 

Führerscheinerweiterun

gen * 1.600 EUR = 9.600 

EUR.

0 0 0 keine in 2024 0 0 6.400 0 0

13000.17122 Feuerwehrpauschale 10 33.300 Stichtag 31.12.2022 111 

Mitglieder * 300 EUR = 

33.300 EUR geplant. 

Pauschale ist zusätzlich 

zum bereits geplanten 

Ansatz betreffender 

Ausgabe-HHSt. bis Mai 

2025 abzubilden und in 

den Abgang zu bringen. 

0 0 0 0 0 0 0 0

13000.17200 Zweckgeb.Pauschale - 

JugendFFW

10 1.600 1.600 1.600 25 EUR/ Kind 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

13000.17801 Förderung Fahrerlaubnis 10 0 0 0 0 LÖSCHEN, da in .17121 0 0 0 0

30000.16803 Erstattung GEMA-

Gebühren

79 600 600 600 600 0 keine Erstattung von Vereinen mehr zu 

erwarten, da jeder seine Veranstaltung 

selbst anmeldet

600 600 0 600 600 0 0 keine Erstattung von Vereinen mehr zu erwarten, da jeder seine Veranstaltung selbst 

anmeldet

32100.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 600 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

100 600 900 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 600 900 100 600 900 900 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

32100.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

32100.17800 Spenden 79 500 500 500 500 500 gem. Vorjahr 500 500 500 500 500 500 500

34000.11000 Standgelder, 

Eintrittsgelder

79 1.000 Satzungen sollen in 2023 

erstellt werden

1.000 1.800 1.800 2.800 ca. 800 Standgelder gem. Marktsatzung; 

grobe Schätzung, da Vereine von 

1.800 1.800 800 1.800 1.800 800 800

34000.11100 Erstattung von 

Stromkosten

79 1.200 Anlehnung an 2022 1.200 1.200 1.200 1.500 ca. 200 EUR Stromkosten gem. 

Marktsatzung - grobe Schätzung, da noch 

keine Erfahrungswerte; Stromkosten 

1.200 1.200 1.500 1.200 1.200 1.500 1.500

34000.15002 Erst. von 

Hausnebenkosten

60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

34000.16200 Erstattungen von 

Gemeinden

79 1.700 Beteiligung der Gemeinde Walkenried  an 

den Kosten Rotbuchenfest

1.700 1.700 1.700

34000.17800 Spenden 79 500 500 500 500 2.400 TEAG Unterstützung Stadt- und 

Feuerwehrfest; Rotbuchenfest

500 500 2.400 500 500 2.400 2.400

36500.14000 Mieten und Pachten 34 2.500 Ansatz entspricht der 

unterjährigen Entwicklung

2.500 2.500 2.500 2.500 Ansatz entspricht der unterjährigen 

Entwicklung

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

36500.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 Ansatz wie Vorjahr 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

36500.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 Ansatz wie Vorjahr 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

43000.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 0 keine Einrichtungen 

vorhanden

0 0 0 0 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 0 0 0 0 0 0 0

46000.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 Ansatz wie Vorjahr 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

46000.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 Ansatz wie Vorjahr 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

46000.17200 Zuweisung vom 

Landkreis

10 0 Betreiber verlängert 

Jugendhilfe nicht, derzeit 

kein neuer Jugendhilfeplan 

des LK

0 0 0 0 Betreiber Vertrag nicht verlängert, 

Jugendhilfe wenn dann zu 100% LK

0 0 0 0 0 0 0

derzeit kein Jugendförderplan des LK,  

Zuständigkeit Jugendarbeit beim LK, daher 

werden keine Ausgaben eingeplant Zuständigkeit Jugendarbeit beim LK, daher werden keine Ausgaben eingeplant

FFW

Heimat- und sonstige Kulturpflege

Hospitalkirche, Nikolaiturm

kulturelle Angelegenheiten

Heimatmuseum

Soziale Einrichtungen

Einrichtungen der Jugendarbeit



46400.11000 Elternbeiträge 10

46400.11001 Elternbeiträge PK 10 300.000 siehe Begründung 2022 + 

Woffleben anteilig ca. 15 

Kinder x 180 EUR 

durchschn.(inkl. ht-Kinder 

und Geschwister) x 5 Mon.  

300.000 332.600 332.600 322.000 332.600 332.600 322.000 332.600 332.600 322.000 322.000

jährliche Veränderung, abhängig von Anzahl 

Kinder/ Alter Kinder/ Anzahl Geschwisterkinder

jährliche Veränderung, abhängig von Anzahl Kinder/ Alter Kinder/ Anzahl 

Geschwisterkinder

46400.11100 Servicepauschale 10

46400.11101 Servicepauschale PK 10 62.300 Durchschnitt von 01-09/2022 

und 10-12/2021 berechnet + 

Woffleben anteilig 15 Ki x 24 

EUR x 5 Mon

62.300 68.700 68.700 66.000 68.700 68.700 66.000 68.700 68.700 66.000 66.000

jährliche Veränderung abhängig von Anzahl 

Kinder

46400.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 1.200 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

100 1.200 1.400 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 1.200 1.400 100 1.200 1.400 1.400

nicht planbar

Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

46400.15060 Erstattungen von 

Versicherungen

10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

nicht planbar

46400.16100 Erstattung 

Praktikantenentgelt

11 40.700 33.000 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes anhand der 

aktuellen 

Personalentwicklung 

und demnach in 

Zusammenhang mit der 

Haushaltsstelle 

46400.41600.

42.700 37.300 29.800 44.800 37.600 30.200 47.000 38.000 30.500 30.800

46400.16101 Erst. vom Land 10 0 0 0 0 0 waren 2021 Fahrtkosten, derzeit kein 

betroffenes Kind 

0 0 0 0 0 0 0

nicht planbar

46400.16200 Erstattung 

Betriebskosten Gem.

10 41.700 Stand 19.10.2022 41.700 41.700 41.700 72.200 unter Berücksichtigung der jährlichen 

Erhöhung der Betriebskostenpauschale 

ab August eines Jahres (Berechnung der 

aktuellen 9 Kinder aus Fremdgemeinden) 

41.700 41.700 72.200 41.700 41.700 72.200 72.200

tägliche Veränderung der Kinderzahl möglich durch das in Thüringen geltende Wunsch- 

und Wahlrecht, daher nur aufgrund der aktuellen Zahlen (9 Kinder & der aktuell gültiger 

Betriebskostenpauschale, die jährlich noch erhöht wird)

46400.16400 Erstattung Gesetzliche 

Sozialversicherung

11 27.000 Erstattung Umlage 

Krankenkasse ist gemäß 

Auskunft Statistik auf .164 zu 

buchen - 3.800 EUR * 7 

Monate = 26.600 + anteilig 

Jahressonderzahlung

59.200 Ansatz für Erstattung 

Umlage Krankenkasse 

wurde auf Grundlage der 

aktuellen 

Personalentwicklung 

angepasst.

100 50.000 50.000 100 50.000 50.000 100 50.000 50.000 50.000 Geplant wurde der Ansatz mit einer Person 

Rückerstattung U3-Umlage.

46400.17100 Laufende Zuweisung 

Land

10 692.300 Stand 20.10.2022 + 

Woffleben 

692.300 700.000 700.000 695.000 700.000 700.000 695.000 700.000 700.000 695.000 695.000

46400.17110 Zuw. beitragsfreies KiTa-

Jahr

10 184.300 184.300 200.000 200.000 207.000 200.000 200.000 207.000 200.000 200.000 207.000 207.000

46400.17802 Erstattung des 10

46410.15060 Erst. von Versicherungen 60

46410.16200 Erstattung 10

46410.17100 Laufende Zuweisung 10

48200.17400 Zuweisung für Ein-Euro- 10 0 0 0 0 0 0 0 0

48300.16100 Fallpauschale 10 0 0 0 0 0 0 0 0

48300.17100 Land 10 0 0 0 0 0 0 0 0

56000.14000 Mieten und Pachten 60 600 VfL 28 nutzung 

Vereinsraum+ Gaststätte

600 600 600 600 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 600 600 600 600 600 600 600

56000.14100 Erst. der Betriebskosten 

für Vereinsheime

60 1.300 Anlehnung an 2022 1.300 1.300 1.300 1.800 Ansatz in Orientierung an Entwicklung 

Vorjahre

1.300 1.300 1.800 1.300 1.300 1.800 1.800

56000.15000 Erstattungen allgemein 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

56000.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 900 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

100 900 2.000 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 900 2.000 100 900 2.000 2.000 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

56000.15060 Erst. von Versicherungen 60 0 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 0 0 0

56000.16200 Erstattung Vereine nach 

§15 Abs.6 ThürSportFG

60 8.300 Ansatz 2021 8.300 8.300 8.300 8.300 Ansatz anhand Vorjahre 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300 8.300

Pauschbetrag auf Basis EW, 2024 neue 

Evaluierung

57000.11000 Eintrittsgelder 21 13.000 Eintritt ist wetterabhängig , 

Abhängig vom Beginn der 

Saison

13.000 13.000 13.000 13.000 Eintritt ist wetterabhängig , abhängig vom 

Beginn der Saison; Orientierung an 

Entwicklung vergangener Jahre.

13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 13.000 Eintritt ist wetterabhängig , abhängig vom Beginn der Saison; Orientierung an 

Entwicklung vergangener Jahre.

57000.14000 Mieten und Pachten 60 300 300 300 300 300 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 300 300 300 300 300 300 300

57000.14002 Vermietung 

Reklameflächen

79 2.000 WVN 1000 EUR, 700 TEAG, 

300 KSK (Neuverhandlungen - 

Rücksprache mit BM einen 

geringeren Ansatz als bisher)

2.000 2.000 2.000 2.000 WVN 1000; TEAG 700; KSK 300 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

57000.14100 Betriebskosten für Kiosk 60 600 600 600 600 600 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 600 600 600 600 600 600 600

57000.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 800 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

100 800 2.200 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 800 2.200 100 800 2.200 2.200 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

57000.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

57000.15900 Erstattung Umsatzsteuer 20 3.000 Erstattungszahlungen im 

Bereich des Waldbads durch 

das Finanzamt können nur 

progbostiziert werden und 

sind insbesondere abhängig 

von dem Erstellungszeitraum 

der Unterlagen an das 

Steuerbüro sowie der 

Bearbeitungszeit des 

Steuerbüros und 

anschließend des Finanzamts 

- Betrag entspricht dem 

Durchschnitt vergangener 

3.000 3.000 3.000 3.000 Erstattungszahlungen im Bereich des 

Waldbads durch das Finanzamt können 

nur progbostiziert werden und sind 

insbesondere abhängig von dem 

Erstellungszeitraum der Unterlagen an 

das Steuerbüro sowie der 

Bearbeitungszeit des Steuerbüros und 

anschließend des Finanzamts - Betrag 

entspricht dem Durchschnitt vergangener 

Jahre

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Erstattungszahlungen durch das Finanzamt 

können nur progbostiziert werden und sind 

insbesondere abhängig von dem 

Erstellungszeitraum der Unterlagen an das 

Steuerbüro sowie der Bearbeitungszeit des 

Steuerbüros und anschließend des Finanzamts - 

Betrag entspricht dem Durchschnitt vergangener 

Jahre

Erstattungszahlungen im Bereich des Waldbads durch das Finanzamt können nur 

progbostiziert werden und sind insbesondere abhängig von dem Erstellungszeitraum der 

Unterlagen an das Steuerbüro sowie der Bearbeitungszeit des Steuerbüros und 

anschließend des Finanzamts - Betrag entspricht dem Durchschnitt vergangener Jahre

57000.16600 Erstattungen des 32

58000.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

60000.10000 Verwaltungsgebühren 60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.600 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 6.000 6.000 6.600 6.000 6.000 6.600 6.600

Sportplätze

Waldbad

Park- und Gartenanlagen

Bauamt

KiTa



61000.16100 Zuweisung vom Land 60 0 0 0 0 0 0 0 0

61000.16500 Zuweisung Dritter 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.15060 Erstattungen für 

Unfallschäden

60 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Ansatz Vorjahre 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

63000.16100 Erst. Kosten für 

Winterdienst

60 15.300 15.300 15.300 15.300 15.400 Gemäß Bescheid 15.300 15.300 15.400 15.300 15.300 15.400 15.400 Ansatz orientiert sich an 2024

63000.16220 Zuweisung Harzrundweg 

lfd

60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Gemäß Bescheid 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

63000.17100 Zuw. 

Unterhaltsers.Harzrund

weg

60 0 56.800 Der Haushaltsansatz 

basiert auf erwarteten 

Einnahmen gemäß 

Schreiben des 

Bauplanungsunternehm

ens vom 06.02.2023 als 

kapitalisierter 

Ablösebetrag in Höhe 

von 56.800 EUR für den 

Unterhalt des Radweges 

Ellrich-Walkenried.

0 0 0 Maßnahme beendet 0 0 0 0 0 0 0

67000.15004 Gutschriften E.ON 60 1.000 Ansatz schwer abzuschätzen, 

da nicht einschätzbar ist, wie 

hoch der Verbrauch der 

Straßenbeleuchtung ist und 

wie hoch letztendlich die 

Erstattung/Gutschrift sein 

wird

1.000 1.000 1.000 10.000  Ansatz in Orientierung an Entwicklung 

Vorjahre

1.000 1.000 10.000 1.000 1.000 10.000 10.000 Ansatz schwer abzuschätzen, da nicht 

einschätzbar ist, wie hoch der Verbrauch der 

Straßenbeleuchtung ist und wie hoch letztendlich 

die Erstattung/Gutschrift sein wird

Ansatz schwer abzuschätzen, da nicht einschätzbar ist, wie hoch der Verbrauch der 

Straßenbeleuchtung ist und wie hoch letztendlich die Erstattung/Gutschrift sein wird, 

deshalb Orientierung an 2024

67000.15020 Erst. 

Eigentümergemeinschaft

en

60 300 300 300 300 300 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 300 300 300 300 300 300 300

67500.11000 Straßenreinigungsgebüh

r

32 24.500 24.700 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

24.500 24.700 24.600 Orientierung an 2023 / Vorjahre 24.500 24.700 24.600 24.500 24.700 24.600 24.600 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

69000.17100 Zuweisung des Landes 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

70010.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

70010.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

73100.11000 Standgelder 79 800 Standgelder gem. Marktsatzung; grobe 

Schätzung, da Vereine von Standgeldern 

befreit sind, wenn diese eine 

Gemeinnützigkeit nachweisen können

800 800 800

73100.11100 Erstattung von 

Stromkosten

79 200 Stromkosten gem. Marktsatzung; grobe 

Schätzung, da noch keine 

Erfahrungswerte

200 200 200

73100.14000 Mieten und Pachten 79 100 Satzungen sollen zum 

01.01.2023 erstellt werden

100 100 100 200 Verleih der städtischen Hütten gem. 

Marktsatzung

100 100 200 100 100 200 200

75000.11000 Bestattungsgebühren 34 65.000 65.000 65.000 65.000 70.000 65.000 65.000 70.000 65.000 65.000 70.000 70.000

75000.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 100 100 100 1.000 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 100 1.000 100 100 1.000 1.000

75000.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

75000.16100 Zuw. für 

Kriegsgräberpflege

34 300 Pflegekostenerstattung 

gemäß dem Gesetz über die 

Erhaltung der Gräber der 

Opfer von Krieg und 

Gewaltherrschaft

300 300 300 300 Pflegekostenerstattung gemäß dem 

Gesetz über die Erhaltung der Gräber der 

Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft

300 300 300 300 300 300 300

75100.17100 Zuweisung des Landes 34 3.500 Kostenerstattung gemäß der 

Bund-Ländeer-Vereinbarung 

zur Pflege verwaister 

jüdischer Friedhöfe vom 21. 

Juni 1957

3.500 3.500 3.500 3.500 Kostenerstattung gemäß der Bund-

Ländeer-Vereinbarung zur Pflege 

verwaister jüdischer Friedhöfe vom 21. 

Juni 1957

3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500 3.500

77100.15000 Erstattung für 60

77100.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 700 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

100 700 500 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 700 500 100 700 500 500 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

77100.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

77100.15700 Vermischte Einnahmen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

Orts- und Regionalplanung

Gemeindestraßen

Straßenbeleuchtung

Straßenreinigung

Wasserläufe, Wasserbau

Friedhöfe

öffentliche Toilette

Weihnachts- und Sondermärkte

Jüdischer Friedhof

Bauhof



77100.16900 Innere Verrechnungen 20 514.400 Grundlage der Berechnung 

sind die vom Bauhof 

abgerechneten Stunden 

2021. Wie bisher wurden 

dann anhand der geleisteten 

Stunden und der 

Gesamtpersonalkosten 2021 

des Bauhofs der 

durchschnittliche 

Stundenlohn errechnet. 

Auch Technik- und 

Gemeinkosten fließen 

prozentual nach den 

geleisteten Stunden in die 

Berechnung ein. Es wird kein 

Ansatz innerhalb des UA 

Bauhof (77100.) gestellt, da 

der Bauhof keine 

"Rechnung" für seine 

eigenen Leistungen an sich 

selbst erstellt. Der Ansatz 

wurde kaufmännisch 

gerundet. Insbesondere 

aufgrund der Corona-

Pandemie wurden 2021 

keine Feste veranstaltet oder 

Tätigkeiten im Bereich der 

Museen und des Waldbads 

ausgeführt. Entsprechend 

fielen auch die 

514.400 514.400 514.400 545.000 Grundlage der Berechnung sind die vom 

Bauhof abgerechneten Stunden 2022. 

Wie bisher wurden dann anhand der 

geleisteten Stunden und der 

Gesamtpersonalkosten 2022 des Bauhofs 

der durchschnittliche Stundenlohn 

errechnet. Auch Technik- und 

Gemeinkosten fließen prozentual nach 

den geleisteten Stunden in die 

Berechnung ein.

Es wird kein Ansatz innerhalb des UA 

Bauhof (77100.) gestellt, da der Bauhof 

keine "Rechnung" für seine eigenen 

Leistungen an sich selbst erstellt.

Der Ansatz wird kaufmännisch gerundet. 

Insbesondere aufgrund der Corona-

Pandemie wurden 2021 keine Feste 

veranstaltet oder Tätigkeiten im Bereich 

der Museen und des Waldbads 

ausgeführt. Entsprechend fielen auch die 

abgerechneten Stunden aus und damit 

die Ansätze der inneren Verrechnungen 

im HHJ 2023. Auch im Jahr 2022 war die 

Tätigkeit u.a. in den Museen noch 

eingeschränkt, was sich an den inneren 

Verrechnungen im HHJ 2024 zeigt.

514.400 514.400 545.000 514.400 514.400 545.000 545.000 Die Ansätze in den Finanzplanjahren entsprechen, 

aufgrund mangelnder Kalkulationsmöglichkeiten, 

dem Ansatz der letzten Haushaltsberechnung.  

Die Ansätze in den Finanzplanjahren entsprechen, aufgrund mangelnder 

Kalkulationsmöglichkeiten, dem Ansatz der letzten Haushaltsberechnung.  

77100.17400 Zuweisung des 10 0 0 0 0 0 0 0 0

79000.14000 Miete für Cafe und 

Wohnung

60 4.000 voraussichtliche Einnahmen 

durch Vereine und 

Vermietung Cafe für 

Veranstaltungen und Feiern.

4.000 4.000 4.000 4.000 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

79000.14100 Betriebskost. für 

Cafe/Wohnung

60 500 abhängig von Vermietung 500 500 500 500 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 500 500 500 500 500 500 500

79000.15020 Erst. von 

Versorgungsträgern

60 100 3.300 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

100 3.300 3.000 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 3.300 3.000 100 3.300 3.000 3.000 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt sowie in Orientierung an 2023.

79000.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

79000.17700 Zuschuss Dritter Harzer 

Hexenreich

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79010.16200 Erstattungen 

Messebesuche

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79010.16210 Erst. für 

Mountainbikestrecke

79 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Anteile Ilfeld und Neustadt 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500

81500.22000 Konzessionsabgaben 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

81700.21000 Dividende 20 50.000 4,25 je KET-Aktie -> 11.773 

Anteile 4,25 x 11.773 = 

50.035,25 EUR

50.000 50.000 50.000 50.000 4,25 je KET-Aktie -> 11.773 Anteile 4,25 x 

11.773 = 50.035,25 EUR

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 zu erwarten ist, dass es folgend verbleibt: 4,25 je 

KET-Aktie -> 11.773 Anteile 4,25 x 11.773 = 

50.035,25 EUR

4,25 je KET-Aktie -> 11.773 Anteile 4,25 x 11.773 = 50.035,25 EUR

81700.22000 Konzessionsabgaben 20 124.700 Für die 

Stromkonzessionsabgabe 

orientiert sich der Ansatz 

nach dem Schreiben für 2020 

vom 04.07.2022, wonach 

eine Abschlagshöhe von 

27.539,00 EUR vorgesehen 

ist  27.539 x 4 Abschläge = 

110.156,00 EUR. Für die 

Konzessionsabgabe Gas 

orientiert sich der Ansatz 

nach dem Schreiben für 2020 

vom 23.05.2022, wonach 

eine Abschlagshöhe von 

4.879,00 EUR vorgesehen ist -

-> 4879,00 x 3 Abschläge = 

14.637,00 EUR. Dies ergibt 

einen Gesamt-Ansatz von 

124.793,00 – gerundet: 

124.700 124.700 124.700 126.400 Für die Stromkonzessionsabgabe 

orientiert sich der Ansatz nach dem 

Schreiben für 2021 vom 07.07.2023, 

wonach eine Abschlagshöhe von 

27.210,00 EUR vorgesehen ist  27.210 x 

4 Abschläge = 108.840 EUR. Für die 

Konzessionsabgabe Gas orientiert sich der 

Ansatz nach dem Schreiben für 2021 vom 

23.05.2023, wonach eine Abschlagshöhe 

von 5.854,00 EUR vorgesehen ist --> 5.854 

x 3 Abschläge = 17.562 EUR. Dies ergibt 

einen Gesamt-Ansatz von 126.402,00 – 

gerundet: 126.400 EUR 

124.700 124.700 126.400 124.700 124.700 126.400 126.400 Auch in den Finanzplanjahren wird aufgrund 

fehlender Kalkulationsgrundlagen der Ansatz von 

2023 hinzugezogen. Für die 

Stromkonzessionsabgabe orientiert sich der 

Ansatz nach dem Schreiben für 2020 vom 

04.07.2022, wonach eine Abschlagshöhe von 

27.539,00 EUR vorgesehen ist  27.539 x 4 

Abschläge = 110.156,00 EUR. Für die 

Konzessionsabgabe Gas orientiert sich der Ansatz 

nach dem Schreiben für 2020 vom 23.05.2022, 

wonach eine Abschlagshöhe von 4.879,00 EUR 

vorgesehen ist --> 4879,00 x 3 Abschläge = 

14.637,00 EUR. Dies ergibt einen Gesamt-Ansatz 

von 124.793,00 – gerundet: 124.700 EUR 

Auch in den Finanzplanjahren wird aufgrund fehlender Kalkulationsgrundlagen der Ansatz 

von 2024 hinzugezogen. Für die Stromkonzessionsabgabe orientiert sich der Ansatz nach 

dem Schreiben für 2021 vom 07.07.2023, wonach eine Abschlagshöhe von 27.210,00 EUR 

vorgesehen ist à 27.210 x 4 Abschläge = 108.840 EUR. Für die Konzessionsabgabe Gas 

orientiert sich der Ansatz nach dem Schreiben für 2021 vom 23.05.2023, wonach eine 

Abschlagshöhe von 5.854,00 EUR vorgesehen ist --> 5.854 x 3 Abschläge = 17.562 EUR. 

Dies ergibt einen Gesamt-Ansatz von 126.402,00 – gerundet: 126.400 EUR 

85500.13000 Einnahme aus 

Holzverkauf u. Ä.

60 100.000 Erwarteter Erlös aus 

Nutzholzverkauf: 44.100 EUR 

+ Nebennutzungen und 

Brennholzverkauf 5.900 EUR, 

jahresabhängig

120.000 Die Anpassung der 

Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt.

150.000 150.000 130.000 gemäß Prognose der Erlöse der geplanten 

Einschlag-Sortimente, Durchschnitt: 56,91 

EUR/FM

86.800 95.000 90.000 50.000 70.000 90.000 75.000 Die Anpassung der Ansätze basiert auf der 

Entwicklung der HHSt.

85500.14000 Jagdpacht 60 8.000 8.000 8.000 8.000 8.500 gemäß laufenden Pachtverträgen 8.000 8.000 8.500 8.000 8.000 8.500 8.500 Ansatz orientiert sich an 2024

85500.14003 Wildschadenverhütungs

pauschale

60 300 300 300 300 300 gemäß laufendem Pachtvertrag Stadtwald 300 300 300 300 300 300 300 Ansatz orientiert sich an 2024

85500.17100 Wiederaufforstung 60 46.500 geplant 2022 WA2-23: 7.900 

EUR WA1-23: 12.000 EUR + 

Förderung aus 2021 WA3-20: 

14.400 EUR WA2-20: 12.200 

EUR 

0 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich 

der Abgrenzung 

zwischen Verwaltungs- 

und Vermögenshaushalt 

im Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Die 

finanziell umfänglichen 

Investitionsvorhaben 

stellen aus der erfolgten 

Bewertung heraus 

Maßnahmen im Rahmen 

des 

Vermögenshaushaltes 

dar. Insofern sind 

ebenso die Einnahmen 

aus Zuweisungen im 

VmHH darzustellen. 

30.000 0 0 in 2024 kein Neuansatz, da nur 

ergänzungspflanzungen geplant

20.000 0 0 20.000 0 0 0 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Die finanziell 

umfänglichen Investitionsvorhaben stellen aus der 

erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im Rahmen 

des Vermögenshaushaltes dar. Insofern sind ebenso 

die Einnahmen aus Zuweisungen im VmHH 

darzustellen. 

85500.17153 Zuschuss Waldbiotope 60 15.000 nur noch wenig 

Schadholzeinschlag erwartet

15.000 15.000 15.000 2.000 Einnahmen durch Verzicht 

Nadelholzanbau, Antragsverfahren 

PORTIA

15.000 15.000 2.000 15.000 15.000 2.000 2.000 Ansatz orientiert sich an 2024

TEAG

Fremdenverkehr, HdG

Forstwirtschaftliche Unternehmen

Wasserversorgung

KAG Thüringen Südharz



85500.21001 Ausschüttung aus 

Beteiligungen

60 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Ansatz wie Vorjahre 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

88000.11001 Einspeisevergütung 

Solarpark

60 300 300 300 300 300 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 300 300 300 300 300 300 300

88000.14000 Mieten 60 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 68.000 keine Erhöhung vorgesehen, keine Verpachtung aller 

88000.14001 Mieten Solarpark 60 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000 6.000

88000.14500 Pachten 60 30.000 30.000 40.000 40.000 50.000 Anhebung Garagenpachten angestrebt 50.000 50.000 50.000 30.000 30.000 50.000 50.000

88000.15020 Erst. von 

Hausnebenkosten

60 2.000 7.800 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

2.000 2.000 8.000 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

2.000 2.000 8.000 2.000 2.000 8.000 8.000

88000.15030 Gutschriften Gas, 

Wärme

60 100 500 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an dem unterjährigen 

Anordnungssoll. 

100 100 700 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 100 700 100 100 700 700

88000.15040 Gutschriften Strom 60 100 100 100 100 4.500 grobe Schätzung - Ansatz in Orientierung 

an Entwicklung Vorjahre

100 100 4.500 100 100 4.500 4.500

88000.15050 Erst. GBA eig. 

Grundstücke

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.15060 Erst. von Versicherungen 60 100 100 100 100 100 grobe Schätzung, Ansatz wie Vorjahre 100 100 100 100 100 100 100

88000.17100 Solidarisches 

Zusammenleben

10 0 0 0 0 1.000 0 0 1.000 0 0 1.000 1.000

90000.00000 Grundsteuer A 22 36.300 Die Entwicklung der 

Grundsteuer A wird vor 

allem durch die Entwicklung 

der erwerbsmäßigen 

landwirtschaftlichen 

Nutzfläche beeinflusst. 

Private Nutzungen sind 

konstant, Steigerungen sind 

kaum zu erwarten. 

36.500 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

Ansatzes in Orientierung 

an der unterjährigen 

Entwicklung. 

36.300 36.500 36.500 Die Entwicklung der Grundsteuer A wird 

vor allem durch die Entwicklung der 

erwerbsmäßigen landwirtschaftlichen 

Nutzfläche beeinflusst. Private Nutzungen 

sind konstant, Steigerungen sind kaum zu 

erwarten. 

56.300 56.300 36.500 56.300 56.300 36.500 36.500 Die Planung der Grundsteuer ab dem 

Haushaltsjahr 2025 gestaltet sich schwierig, da 

die entgültigen Auswirkungen der 

Grundsteuerreform derzeit noch nicht vollständig 

absehbar sind.

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und in Orientierung an 2023.

Die Entwicklung der Grundsteuer A wird vor allem durch die Entwicklung der 

erwerbsmäßigen landwirtschaftlichen Nutzfläche beeinflusst. Private Nutzungen sind 

konstant, Steigerungen sind kaum zu erwarten. 

90000.00100 Grundsteuer B 22 610.000 Es wird davon ausgegangen,  

dass neubebaute 

Grundstücke ebenfalls neu 

bewertet werden. Hingegen 

ist ferner nicht davon 

auszugehen, dass 

existierende Bewertungen 

herabgesetzt werden.

610.000 610.000 610.000 610.000 Es wird davon ausgegangen,  dass 

neubebaute Grundstücke ebenfalls neu 

bewertet werden. Hingegen ist ferner 

nicht davon auszugehen, dass 

existierende Bewertungen herabgesetzt 

werden.

710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000 710.000

Die Planung der Grundsteuer ab dem 

Haushaltsjahr 2025 gestaltet sich schwierig, da 

die entgültigen Auswirkungen der 

Grundsteuerreform derzeit noch nicht vollständig 

absehbar sind.

Die Planung der Grundsteuer ab dem Haushaltsjahr 2025 gestaltet sich schwierig, da die 

entgültigen Auswirkungen der Grundsteuerreform derzeit noch nicht vollständig 

absehbar sind.

90000.00300 Gewerbesteuer 22 1.400.000 Es ist davon auszugehen, 

dass die bereits geleisteten 

Vorauszahlungen 

entsprechende Kongruenz 

mit den Steuerfestsetzungen 

abbilden.

1.400.000 1.600.000 1.600.000 1.600.000 Es ist davon auszugehen, dass die bereits 

geleisteten Vorauszahlungen 

entsprechende Kongruenz mit den 

Steuerfestsetzungen abbilden. Die 

Ansatzbildung erfolgte im Wesentlichen 

auf Grundlage der Finanzamtbescheide 

für Vorauszahlungen ab 2023.

1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000

90000.00301 Gewerbesteuerausgleich

sbeträge Corona

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

90000.01000 Einkommenssteueranteil 20 1.746.100 Die Ansatzbildung ab 2023 

erfolgte in Anlehnung an die 

Mai-Steuerschätzung 2022 

vom 17.05.2022, da die 

November-Steuerschätzung 

mitunter mit einem 

deutlichen Unterschied und 

in den Folgejahren zumeist 

stark positiver ausfiel als die 

Schätzung aus Mai 2022, 

sodass zur Einheitlichkeit 

und aufgrund der schwer 

einschätzbaren 

Realitätsnähe die 

Schätzungswerte aus Mai 

präferiert herangezogen 

werden.

1.746.100 1.940.000 1.940.000 2.159.000 1.940.000 1.940.000 2.276.000 2.011.200 2.011.200 2.368.000 2.468.000 Die Ansatzbildung ab 2023 erfolgte in Anlehnung 

an die Mai-Steuerschätzung 2022 vom 

17.05.2022, da die November-Steuerschätzung 

mitunter mit einem deutlichen Unterschied und 

in den Folgejahren zumeist stark positiver ausfiel 

als die Schätzung aus Mai 2022, sodass zur 

Einheitlichkeit und aufgrund der schwer 

einschätzbaren Realitätsnähe die 

Schätzungswerte aus Mai präferiert 

herangezogen werden. Da sich die Mai-

Steuerschätzung nur bis einschließlich 2026 

erstreckt, wurde sich für das Finanzplanjahr 2027 

an der Steuerschätzung vom 02.11.2022 

orientiert.

Allgemeines Grundvermögen

Steuern, allgm. Zuweisungen und allg. 

Ausgangspunkt der Ansatzbildung ab 2024 bildete die Mai-Steuerschätzung 2023 vom 

11.05.2023. Grundsätzlich fällt die Steuerschätzung im November mitunter mit einem 

deutlichen Unterschied und in den Vorjahren zumeist stark positiver aus als die jeweilige 

Schätzung aus Mai. Insofern sind sorgfältige Schätzungen notwendig für eine möglichst 

realitätsnahe EInschätzung künftiger Jahre. Wesentlich ist zudem, dass die 

Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die 

Jahre 2021, 2022 und 2023 gilt und demnach ab 2024 neue Schlüsselzahlen gelten. 

Gemäß der Verordnung über die Ermittlung der Schlüsselzahlen für die Aufteilung des 

Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer für die Jahre 2024, 2025 und 2026 vom 

26.07.2023 (Drs. 331/23) liegen dem derzeitigen Verteilungsschlüssel noch die Ergebnisse 

der Statistik für das Jahr 2016 zugrunde. Die Geltungsdauer dieses Schlüssels ist bis zum 

Ende des Jahres 2023 begrenzt. Ab 2024 soll eine Umstellung auf die Ergebnisse der Lohn- 

und Einkommenssteuerstatistik 2019 als der neuesten verfügbaren Statistik erfolgen. Die 

Gemeinden erhalten 15 % des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter 

Einkommenssteuer sowie 12 % des Aufkommens an Kapitalertragssteuer. Der 

Gemeindeanteil  an der Einkommenssteuer wird von jedem Bundesland nach einem 

durch Bundesgesetz geregelten Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines 

Gebietes aufgeteilt. Die dazu gebildete Schlüsselzahl entspricht dem Anteil der 

Einkommenssteuerleistungen der EinwohnerInnen der Gemeinde an den gesamten 

Einkommenssteuerleistungen aller EinwohnerInnen in diesem Bundesland. Auf dieser 

Grundlage und aufgrund fehlender Modellrechnungen oder Schätzungen zu den 

Schlüsselzahlen ab 2024, führte dies zu der Entscheidung einer Betrachtung statistischer 

Erhebungen des TLS betreffend der festzusetzenden Einkommenssteuer der Stadt Ellrich 

im Vergleich zu Thüringen in den Jahren 2016 zu 2019. Diese Gegenüberstellungen 

ergaben, dass die Zahl an Steuerpflichtigen von Ellrich sowie von Thüringen von 2016 bis 

2019 gestiegen ist, wobei Ellrich bei Vergleich mit Thüringen jedoch eine deutlichere 

Steigerung ausweist (festzusetzende EKSt in 1000 EUR 2016: Ellrich 9.584; Thüringen 

4.617.598 / 2019: Ellrich  13.423; Thüringen 5.403.287). Diese Gegenüberstellungen 

anhand der hilfsweisen Heranziehung der festzusetzenden Einkommenssteuerbeträge 

führten zu einer vergleichsweisen Steigerung der Verhältnisse von 2016 zu 2019 um 

1,1969164. Dies übertragen auf die derzeitige Schlüsselzahl führt zu einer Erhöhung um 

0,0004579. Auch gemäß der Mitteilung des Gemeinde- und Städtebunds vom Mai 2023 

betreffend den Ergebnissen der Mai-Steuerschätzung 2023 entwickeln sich die bisherigen 

Einnahmeerwartungen für die Thüringer Kommunen positiver als noch bei der 

Steuerschätzung im Oktober 2022 angenommen. Über alle Jahre des Schätzzeitraums 

summieren sich die Mehreinnahmen auf 38 Mio. EUR. Insbesondere für das kommende 

Jahr 2024 ergeben sich Mehreinnahmen von 15 Mio. EUR. Ähnlich gestaltet sich dies in 

den Finanzplanjahren. Abermals übertrifft die Dynamik des Wachstums der 

Steuereinnahmen der Kommunen mit 4,1 % pro Jahr im Zeitraum 2023-2027 das 

Wachstum der Steuereinnahmen des Landes mit 3 % pro Jahr. Insofern wird obige 

Steigerung der Schlüsselzahl im HHJ 2024 sowie in den Finanzplanjahren betreffend der 

Werte zu den Steuereinnahmen im Sinne des Gemeindeanteils an der EKSt sowie an der 

Abgeltungssteuer aus der Mai-Steuerschätzung 2023 zugrunde gelegt. 

Ausgangspunkt der Ansatzbildung ab 

2024 bildete die Mai-Steuerschätzung 

2023 vom 11.05.2023. Es sind sorgfältige 

Schätzungen notwendig für eine 

möglichst realitätsnahe EInschätzung 

künftiger Jahre. Wesentlich ist zudem, 

dass die Schlüsselzahlen für die 

Aufteilung des Gemeindeanteils an der 

Einkommenssteuer für die Jahre 2021, 

2022 und 2023 gilt und demnach ab 2024 

neue Schlüsselzahlen gelten. Gemäß der 

Verordnung über die Ermittlung der 

Schlüsselzahlen für die Aufteilung des 

Gemeindeanteils an der 

Einkommenssteuer für die Jahre 2024, 

2025 und 2026 vom 26.07.2023 (Drs. 

331/23) liegen dem derzeitigen 

Verteilungsschlüssel noch die Ergebnisse 

der Statistik für das Jahr 2016 zugrunde. 

Die Geltungsdauer dieses Schlüssels ist 

bis zum Ende des Jahres 2023 begrenzt. 

Ab 2024 soll eine Umstellung auf die 

Ergebnisse der Lohn- und 

Einkommenssteuerstatistik 2019 als der 

neuesten verfügbaren Statistik erfolgen. 

Die Gemeinden erhalten 15 % des 

Aufkommens an Lohnsteuer und an 

veranlagter Einkommenssteuer sowie 12 

% des Aufkommens an 

Kapitalertragssteuer. Der Gemeindeanteil  

an der Einkommenssteuer wird von 

jedem Bundesland nach einem durch 

Bundesgesetz geregelten 

Verteilungsmaßstab auf die einzelnen 

Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt. 

Die dazu gebildete Schlüsselzahl 

entspricht dem Anteil der 

Einkommenssteuerleistungen der 

EinwohnerInnen der Gemeinde an den 

gesamten Einkommenssteuerleistungen 

aller EinwohnerInnen in diesem 

Bundesland. Auf dieser Grundlage und 

aufgrund fehlender Modellrechnungen 

oder Schätzungen zu den Schlüsselzahlen 

ab 2024, führte dies zu der Entscheidung 

einer Betrachtung statistischer 

Erhebungen des TLS betreffend der 



90000.01200 Umsatzsteueranteil 20 236.600 Die Ansatzbildung ab 2023 

erfolgte in Anlehnung an die 

Mai-Steuerschätzung 2022 

vom 17.05.2022, da die 

November-Steuerschätzung 

mitunter mit einem 

deutlichen Unterschied und 

in den Folgejahren zumeist 

stark positiver ausfiel als die 

Schätzung aus Mai 2022, 

sodass zur Einheitlichkeit 

und aufgrund der schwer 

einschätzbaren 

Realitätsnähe die 

Schätzungswerte aus Mai 

präferiert herangezogen 

werden.

236.600 290.000 290.000 236.000 305.000 305.000 244.000 305.200 305.200 248.000 253.000 Die Ansatzbildung ab 2023 erfolgte in Anlehnung 

an die Mai-Steuerschätzung 2022 vom 

17.05.2022, da die November-Steuerschätzung 

mitunter mit einem deutlichen Unterschied und 

in den Folgejahren zumeist stark positiver ausfiel 

als die Schätzung aus Mai 2022, sodass zur 

Einheitlichkeit und aufgrund der schwer 

einschätzbaren Realitätsnähe die 

Schätzungswerte aus Mai präferiert 

herangezogen werden. Da sich die Mai-

Steuerschätzung nur bis einschließlich 2026 

erstreckt, wurde sich für das Finanzplanjahr 2027 

an der Steuerschätzung vom 02.11.2022 

orientiert.

90000.02200 Hundesteuer 22 26.000 25.500 EUR sind ein 

verhältnismäßig konstanter 

26.700 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

26.900 26.900 27.000 Die Ansatzbildung erfolgte im 

Wesentlichen auf Grundlage des 

27.100 27.100 27.000 25.500 26.500 27.000 27.000 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt.90000.04100 Schlüsselzuweisungen 20 2.457.300 Die Ansatzbildung erfolgte 

auf Grundlage der 

Modellrechnungen zu den 

Schlüsselzuweisungen für 

Gemeindeaufgaben im 

Rahmen des Kommunalen 

Finanzausgleichs 2023 zum 

Stand des 05.08.2022, 

durchgeführt durch das TLS 

gemäß dem TMIK. Die 

Berechnungen erfolgten 

dabei auf Basis des Entwurfs 

eines Dritten Gesetzes zur 

Änderung des Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes 

(Drs. 7/6082) vom 

28.07.2022. Mit Artikel 1 des 

Gesetzes zur Änderung des 

Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes 

und weiterer Vorschriften 

vom 22. Dezember 2020 

(GVBI. S. 678) wurde der 

Demografieansatz als 

Übergangsregelung 

eingeführt und mit der mit 

Wirkung vom 1. Januar 2022 

in Kraft getretenen

Änderung des Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes der 

Zeitraum, in dem die 

2.457.300 2.657.300 2.657.300 2.588.400 Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage 

der Modellrechnungen zu den 

Schlüsselzuweisungen für 

Gemeindeaufgaben im Rahmen des 

Kommunalen Finanzausgleichs 2024 zum 

Stand des 05.10.2023, durchgeführt durch 

das TLS gemäß dem TMIK. Die 

Berechnungen erfolgten dabei auf Basis 

des Entwurfs eines zweiten Gesetzes zur 

Änderung des Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes (Drucksache 

7/8595). Die demografische Entwicklung 

wird unmittelbar bei der Ermittlung der 

Schlüsselzuweisungen im Rahmen des § 8 

Abs. 1 ThürFAG berücksichtigt. Es gilt, 

dass als Einwohnerzahl entweder auf die 

Einwohnerzahl zum 31. Dezember des 

vorvergangenen Jahres abgestellt wird 

oder, sofern dies für die Kommune 

günstiger ist, auf die durchschnittliche 

Einwohnerzahl des vorvergangenen 

Jahres und der vier davor liegenden Jahre. 

Demnach wird bei der Berechnung der SZ 

ein Zeitraum von 5 Jahren berücksichtigt: 

31.12.2022: 5.492 EW und damit höher 

als der Durchschnitt 2018-2022 (5.454 

EW). Somit wird gemäß der 

Modellrechnung eine Zuweisung von 

2.588.421 EUR -> Ansatz: 2.588.400 EUR 

eingeplant.

2.662.100 2.662.100 2.691.900 2.748.200 2.748.200 2.799.500 2.911.400 Die Ansatzbildung erfolgte auf Grundlage der 

Modellrechnungen zu den Schlüsselzuweisungen 

für Gemeindeaufgaben im Rahmen des 

Kommunalen Finanzausgleichs 2023 zum Stand 

des 05.08.2022, durchgeführt durch das TLS 

gemäß dem TMIK. Die EW-Zahl der Stadt Ellrich 

wird auch weiterhin als abnehmend eingeschätzt, 

sodass eine Zugrundelegung des 5-Jahres-

Durchschnittes einschlägig sein wird. Aufgrund 

fehlender Vorauskalkulation ahnhand EW-Zahlen 

orientieren sich Finanzplanjahre an 2023.

Bei den Finanzplanjahren handelt es sich um eine Planung im wesentlichen auf der 

Grundlage einer Orientierung an den Vorjahren. Eine zu zurückhaltende Schätzung ist 

insofern insbesondere bei der Schlüsselzuweisung aus unserer Bewertung heraus nicht 

als angemessen einzuschätzen. Der Normbegriff sorgfältige Schätzung impliziert nicht, 

dass Planungszahlen schlechter dargestellt werden als Planungsgrößen und -parameter 

diese bedingen. Eine möglichst genaue Planung der Finanzjahre, nach den gegebenen 

Grundsätzen, wie einer sorgfältigen Schätzung, wurde auch hier im Rahmen unserer 

Möglichkeiten vorgenommen. Ein möglichst hohes Maß an Wahrheit und Klarheit war 

und ist stets das Ziel im Zuge der Ansatzbildungen. Grundlage für die Berechnung der 

Schlüsselzuweisungen für Gemeindeaufgaben bilden der Durchschnitt des 

Istaufkommens der Steuereinnahmen (Steuerkraftmesszahl) des vorvergangenen Jahres 

und der zwei davor liegenden Jahre sowie die Einwohnerzahl (entweder vorvergangenen 

Jahres oder Fünfjahreszeitraum) und die Anzahl an Kindern im Alter von 0 bis unter 6 

Jahren am 31.12. des vorvergangenen Jahres. Seit 2018 liegt eine zunehmende 

Steigerung der Schlüsselzuweisungen an die Stadt Ellrich vor. Sie ist Bestandteil des 

kommunalen Finanzausgleichs. Die zugrunde gelegte Ausgangsmesszahl ist wesentlich 

abhängig vom jeweiligen Grundbetrag und der Einwohnerzahl. Bezüglich der 

Einwohnerzahl ist für die Stadt Ellrich in den kommenden Jahren die eingeräumte 

Regelung des Fünfahreszeitraums wesentlich. Zudem ist der Grundbetrag über die 

vergangenen Jahre stetig gestiegen. Unter Betrachtung der Vorjahre ergibt sich eine 

durchschnittliche jährliche Steigerung in Höhe von circa 160.500 EUR bzw. 8,326 %. 

Insofern ist betreffend der Finanzplanung eine jeweilige Erhöhung um 4 % - ausgehend 

von dem Haushaltsansatz 2024 als angemessen anzusehen.  

90000.05100 Bedarfszuweisungen 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

268.100 305.500 327.800 268.100 268.100 268.100

90000.26100 Steuerliche 

Nebenleistungen u. ä.

22 200 bisher auf HHSt. 

90000.06100 mit verbucht, 

1.000 Es erfolgte eine 

Anspassung des 

200 500 1.500 Die Ansatzbildung orientiert sich an der Vorjahresentwicklung.200 500 1.500 200 500 1.500 1.500 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. sowie in Orientierung an 2023.

Aufgrund schwieriger Planbarkeit wird sich am Haushaltsansatz für 2024 orientiert.

90000.26500 Zinsen 

Steuernachforderungen

22 2.000 Die Ansatzbildung orientiert 

sich an der Entwicklung 

2.000 2.000 2.000 2.000 Die Ansatzbildung orientiert sich an der 

Entwicklung vorhergehender Jahre.

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Die Ansatzbildung orientiert sich an der 

Entwicklung vorhergehender Jahre.91500.27000 Abschreibungen 20 8.200 siehe Tabelle zu 

Abschreibungen Friedhöfe 

8.200 8.200 8.200 8.500 siehe Tabelle zu Abschreibungen 

Friedhöfe gesamt

8.100 8.100 8.500 5.500 5.500 5.700 5.700 siehe Tabelle zu Abschreibungen Friedhöfe 

gesamt

siehe Tabelle zu Abschreibungen Friedhöfe gesamt

91500.27500 Verzinsung des 

Anlagekapitals

20 4.700 siehe Tabelle zu 

Kalkulatorische Zinsen 

4.700 4.700 4.700 4.800 siehe Tabelle zu Kalkulatorische Zinsen 

Friedhöfe gesamt
4.700 4.700 4.800 4.700 4.700 4.800 4.800 siehe Tabelle zu Kalkulatorische Zinsen Friedhöfe 

gesamt

siehe Tabelle zu Kalkulatorische Zinsen Friedhöfe gesamt

2090000.06100 Mehrbelastungsausgleic

h

Die Ansätze in den Finanzplanjahren entsprechen aufgrund fehlender 

Planungsgrundlagen dem Haushaltsansatz 2024.

305.000 Die Anpassung des Ansatzes basiert auf der Zuweisung 

nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung 

kreisangehöriger Gemeinden:  Gemäß dem Thüringer 

Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden 

wurden 2022 sowie in 2021 jeweils 50.000 EUR als 

Zuweisung vereinnahmt. In 2023 wurden 75.000 EUR 

Zuweisung vereinnahmt, da das Gesetz zuletzt durch 

Artikel 2 des Gesetzes vom 23. Dezember 2022 (GVBl. 

S. 521, 526) geändert wurde, dahingehend, dass 

„Kreisangehörige Gemeinden  im Jahr 2023 eine 

pauschale Zuweisung in Höhe von 300 Euro je 

Einwohner für die ersten 250 Einwohner der 

Gemeinde erhalten.“ Zudem wurde   in der 

Stellungnahme des GStB vom 29.06.2022 dargelegt, 

dass die Mittel nach dem Thüringer Gesetz zur 

Stärkung kreisangehöriger Gemeinden nicht 

gestrichen werden sollten.

327.800 327.800 Die Ansatzbildung für Zahlungen im Rahmen des 

Thüringer FAG erfolgte in Anlehnung an den 

Gesetzentwurf der Landesregierung für ein 

Drittes Gesetz zur Änderung des Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes vom 28.07.2022 (Drs. 

7/6082). Stabilisierungsansatz für 

Gemeindeaufgaben nach § 9a ThürFAG: Der mit 

Artikel 1 des Gesetzes zur Änderung des ThürFAG 

und weiterer Vorschriften eingeführte und mit 

der mit Wirkung vom 1. Januar 2022 in Kraft 

getretenen Änderung des Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes modifizierte 

Demografieansatz wird unmittelbar in die 

Ermittlung der Schlüsselzuweisungen für 

Gemeindeaufgaben und für Kreisaufgaben 

integriert, im Zuge des § 8 ThürFAG (5-Jahres-

Durchschnitt heranziehen können). In der Folge 

ist § 9a und damit die Stabilisierungsansätze 

aufzuheben und sind damit in den 

Schlüsselzuweisungen ab 2023, laut dem 

Gesetzesentwurf, inkludiert. 

Kompensationsbetrag nach § 7a ThürFAG: Dieser 

wird gemäß dem Dritten Änderungsgesetz 

aufgehoben werden (war wegen der Anpassung 

der Hauptansatzstaffel 2020 vorgesehen). 

Mehrbelastungsausgleich nach § 23 Abs. 1 und 4 

ThürFAG: Dahingehend liegen vorläufige 

Modellrechnungen des TMIK zum Stand des 

23.06.2022, zugesandt durch den GStB Thüringen 

am 27.06.2022 vor. Die Berechnungen erfolgten 

auf Basis des Entwurfs eines Dritten Gesetzes zur 

Ausgangspunkt der Ansatzbildung ab 2024 bildete die Mai-Steuerschätzung 2023 vom 

11.05.2023. Grundsätzlich fällt die Steuerschätzung im November mitunter mit einem 

deutlichen Unterschied und in den Vorjahren zumeist stark positiver aus als die jeweilige 

Schätzung aus Mai. Insofern sind sorgfältige Schätzungen notwendig für eine möglichst 

realitätsnahe Einschätzung künftiger Jahre. Wesentlich ist zudem, dass die 

Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 

2021, 2022 und 2023 gilt und demnach ab 2024 neue Schlüsselzahlen gelten. Gemäß § 5a 

und § 5c des Gemeindefinanzreformgesetzes ist das Bundesministerium für Finanzen 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 

Länderschlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils am Aufkommen der 

Umsatzsteuer festzusetzen und nähere Bestimmungen für die Ermittlung der 

Gemeindeschlüsselzahlen zu treffen. Da jedoch die Geltungsdauer dieses Schlüssels bis 

zum Ende des Jahres 2023 begrenzt ist, wurde eine schätzungsweise Betrachtung unter 

Bezugnahme von Daten des TLS durchgeführt. Gemäß der Rechtsverordnung für die 

Aufteilung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für die Jahre 2024-2026 (Drs. 

332/23) setzen sich die Schlüsselzahlen zu 25 % aus dem Gewerbesteueraufkommen der 

Jahre 2016-2021 des Realsteuervergleichs, zu 50 % aus der Anzahl der 

sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten jeweils am 30. Juni der Jahre 2019-2021 

sowie zu 25 % aus der Summe sozialversicherungspflichtiger Entgelte der Jahre 2018-

2020 zusammen. Die Schlüsselzahlen werden im Drei-Jahres-Turnus durch weitere 

Rechtsverordnungen neu bestimmt. Die Gemeindeschlüsselzahlen werden nach dem 

gleichen Verfahren durch die jeweiligen Länder ermittelt. Bei der erfolgten 

Gegenüberstellung wurde die Gewichtung der den Gemeindeschlüsselzahlen zugrunde 

liegenden Merkmale nicht berücksichtigt, da es sich lediglich um eine hilfsweise 

Betrachtung zur Schätzung handelt, da keine Modellrechnungen o.ä. bestehen. Zunächst 

erfolgte eine Betrachtung des Gewerbesteueraufkommens in den Jahren 2013-2018 

betreffend der Stadt Ellrich und dem Bundesland Thüringen (gemäß der bisherigen 

Rechtsverordnung bei den Schlüsselzahlen 2021-2023 zugrunde gelegt) gegenüber dem 

Zeitraum 2016-2021. Die jeweiligen Anteile der Stadt Ellrich an den jeweiligen Jahren 

wurden jeweils summiert und dann gegenübergestellt. Es ergab sich ein Anteil von 

0,950836998 und damit eine Abnahme des anteiligen Gewerbesteueraufkommens. Dem 

Folgend wurde die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten der Jahre 

2016-2018 (ebenso gemäß der Rechtsverordnung) dem Zeitraum 2019-2021 

gegenübergestellt. Angaben zur Anzahl sozialversicherungspflichtiger Beschäftigter über 

das TLS sind jedoch nur für die einzelnen Landkreise und nicht für die Gemeinden 

verfügbar, sodass hilfsweise Nordhausen und Thüringen gegenübergestellt wurde. Die 

durch diese hilfsweisen Gegenüberstellungen sich ergebenden Anteile wurden ebenso 

jeweils für die Zeitäume summiert und der Durchschnitt gebildet und diese sodann 

gegenübergestellt. Auch hier ergab sich ein Ergebnis von 0,981274941 und damit eine 

Abnahme. Zuletzt erfolgte eine Betrachtung der Summe sozialversicherungspflichtiger 

Entgelte. Auch hier sind Angaben nur für die einzelnen Landkreise und nicht für die 

Gemeinden verfügbar über das TLS, sodass hilfsweise die Arbeitnehmerentgelte in 

Nordhausen und Thüringen betreffend der Zeiträume 2015-2017 sowie 2018-2020 

gegenübergestellt wurden. Dadurch ergab sich ein Anteil von 0,972751724. Insgesamt ist 

somit anzunehmen, dass die Schlüsselzahl des UmsSt-Anteils betreffend der Stadt Ellrich 

ab 2024 abnehmen wird. Es ergab sich bei Multiplikation des bisherigen Schlüssels mit 

dem insgesamt durchschnittlichen Anteil eine Schlüsselzahl von 0,001321504. Dieser 

Die Ansatzbildung für Zahlungen im 

Rahmen des ThürFAG erfolgte auf 

Basis des Entwurfs des Gesetzes zur 

Änderung des Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes und 

weiterer kommunalrelevanter 

Gesetze (in der zur Anhörung am 

04.07.2023 Fassung nach dem 1. 

Kabinettdurchgang).                                                                                                    

I Mehrbelastungsausgleich nach § 23 

Abs. 1 und 4 ThürFAG:                                                                                                         

EW-Zahl vorvergangenes Jahr: 5.492 

* 45 EUR = 247.140 EUR                           

II Sonderlastenausgleich für 

Gemeinden mit 

unterdurchschnittlicher 

Einwohnerdichte nach § 22c 

ThürFAG: 

Der jährliche Sonderlastenausgleich 

ist im Zuge des § 22 c ThürFAG und 

demnach auch in den Voranschlägen 

des TMIK zum Landeshaushaltsplan 

2024 verankert. In den vergangenen 

Jahren betrug er 2022: 21.102,35 

EUR, 2021: 21.002,91 EUR. Da die 

zur Berechnung des 

Sonderlastenausgleichs zugrunde 

liegenden Daten, wie 

Ausgangspunkt der Ansatzbildung ab 

2024 bildete die Mai-Steuerschätzung 

2023 vom 11.05.2023. Es sind sorgfältige 

Schätzungen notwendig für eine 

möglichst realitätsnahe Einschätzung 

künftiger Jahre. Wesentlich ist zudem, 

dass die Schlüsselzahlen für die 

Aufteilung des Gemeindeanteils an der 

Umsatzsteuer für die Jahre 2021, 2022 

und 2023 gilt und demnach ab 2024 neue 

Schlüsselzahlen gelten. Gemäß § 5a und § 

5c des Gemeindefinanzreformgesetzes ist 

das Bundesministerium für Finanzen 

ermächtigt, durch Rechtsverordnung mit 

Zustimmung des Bundesrates 

Länderschlüsselzahlen zur Aufteilung des 

Gemeindeanteils am Aufkommen der 

Umsatzsteuer festzusetzen und nähere 

Bestimmungen für die Ermittlung der 

Gemeindeschlüsselzahlen zu treffen. Da 

die Geltungsdauer dieses Schlüssels bis 

zum Ende des Jahres 2023 begrenzt ist, 

wurde eine schätzungsweise Betrachtung 

unter Bezugnahme von Daten des TLS 

durchgeführt. Gemäß der 

Rechtsverordnung für die Aufteilung des 

Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für 

die Jahre 2024-2026 (Drs. 332/23) setzen 

sich die Schlüsselzahlen zu 25 % aus dem 

Gewerbesteueraufkommen der Jahre 

2016-2021 des Realsteuervergleichs, zu 

50 % aus der Anzahl der 

sozialversicherungspflichtigen 

Beschäftigten jeweils am 30. Juni der 

Jahre 2019-2021 sowie zu 25 % aus der 

Summe sozialversicherungspflichtiger 

Entgelte der Jahre 2018-2020 zusammen. 

Die Schlüsselzahlen werden im Drei-

Jahres-Turnus durch weitere 

Rechtsverordnungen neu bestimmt. Die 

Gemeindeschlüsselzahlen werden nach 

dem gleichen Verfahren durch die 

jeweiligen Länder ermittelt. Bei der 

erfolgten Gegenüberstellung wurde die 

Gewichtung der den 

Gemeindeschlüsselzahlen zugrunde 

liegenden Merkmale nicht berücksichtigt, 

268.900 Die Ansatzbildung für 

Zahlungen im Rahmen des 

Thüringer FAG erfolgte in 

Anlehnung an den 

Gesetzentwurf der 

Landesregierung für ein 

Drittes Gesetz zur Änderung 

des Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes 

vom 28.07.2022 (Drs. 

7/6082). 

Stabilisierungsansatz für 

Gemeindeaufgaben nach § 

9a ThürFAG: Der mit Artikel 

1 des Gesetzes zur Änderung 

des ThürFAG und weiterer 

Vorschriften eingeführte und 

mit der mit Wirkung vom 1. 

Januar 2022 in Kraft 

getretenen Änderung des 

Thüringer 

Finanzausgleichsgesetzes 

modifizierte 

Demografieansatz wird 

unmittelbar in die Ermittlung 

der Schlüsselzuweisungen 

für Gemeindeaufgaben und 

für Kreisaufgaben integriert, 

im Zuge des § 8 ThürFAG (5-

Jahres-Durchschnitt 

heranziehen können). In der 

305.000Es erfolgte eine 

Erhöhung des Ansatzes 

auf Grundlage der 

Vereinnahmung des 

Zuweisung nach dem 

Thüringer Gesetz zur 

Stärkung 

kreisangehöriger 

Gemeinden in Höhe von 

75.000 EUR.                                                                                                  

- 

Mehrbelastungsausgleic

h nach § 23 Abs. 1 und 4 

ThürFAG (5.391 * 46 = 

247.986 = 247.900 EUR)

- Sonderlastenausgleich 

für Gemeinden mit 

unterdurschnittlicher 

Einwohnerdichte nach § 

22c ThürFAG: Der 

jährliche 

Sonderlastenausgleich 

ist auch in dem 

Gesetzentwurf vom 

28.07.2022 weiter 

vorgesehen. In den 

vergangenen Jahren 

betrug er 2022: 

21.102,35 EUR, 2021: 

21.002,91 EUR. Da die 

zur Berechnung des 

343.900



91600.28000 Zuführung vom 

Vermögenshaushalt

20 677.800 0 Eine Zuführung vom 

Vermögenshaushalt ist 

nicht erforderlich.

0 0 0 Eine Zuführung vom VmHH ist nicht 

erforderlich.

0 0 0 97.100 0 0 0 Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nicht 

erforderlich.
Eine Zuführung vom VmHH ist nicht erforderlich.

91700.20700 Zinseinnahmen 

Kreditinstitute

21 0 0 0 0

92000.29200 Abschlusstechnische 

Vorgänge (Übertrag Ist-

Fehlbetrag VwH)

21

Gesamtsumme 10.359.400 9.883.700 10.466.400 10.523.700 10.607.500 10.429.900 10.502.900 10.805.300 10.288.000 10.279.400 10.655.800 10.861.300

2.023  2.023  2.024  2.024  2.024  2.025  2.025  2025 2.026  2.026  2.026  2.027  

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  
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Bemerkungen Fachamt Finanzplanjahre 

2024-2026 - Haushalt

Bemerkungen Fachamt Nachtrag 

Finanzplanjahre 2024-2026

Bemerkungen Fachamt  Finanzplanjahre 

2025-2027

00000.40000 Aufwandsentsch

ädigung

09 38.000 Dienstaufwandsentschädigung 

Bürgermeister monatlich 200,00 

EUR x 12 = 2.400,00 EUR, 

Aufwandsentschädigung 1. 

Beigeordneter monatlich 320,00 

EUR x 12 = 3.840,00 EUR,  

Aufwandsentschädigung 

Seniorenbeauftragte monatlich 

60,00 EUR x 12 = 720,00 EUR,  

Aufwandsentschädigung Stadtrat 

monatlich 2.090,00 EUR x 12 = 

25.080,00 EUR, Sitzungsgeld à 

16,12 EUR

38.000 38.500 38.500 39.000 Dienstaufwandsentschädigung 

Bürgermeister monatlich 200,00 

EUR x 12 = 2.400,00 EUR, 

Aufwandsentschädigung 1. 

Beigeordneter monatlich 320,00 

EUR x 12 = 3.840,00 EUR,  

Aufwandsentschädigung 

Seniorenbeauftragte monatlich 

60,00 EUR x 12 = 720,00 EUR,  

Aufwandsentschädigung Stadtrat 

monatlich 2.186,80 EUR x 12 = 

26.241,60 EUR, Sitzungsgeld à 17,33 

EUR

38.500 38.500 39.000 39.000 39.000 39.000 39.000 Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister 

monatlich 200,00 EUR x 12 = 2.400,00 EUR, 

Aufwandsentschädigung 1. Beigeordneter 

monatlich 320,00 EUR x 12 = 3.840,00 EUR,  

Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte 

monatlich 60,00 EUR x 12 = 720,00 EUR,                                                                                                                                            

Die Mindestbeträge der Entschädigungen der 

Stadtratsmitglieder sind gem. § 2 Abs. 5 S. 2 

ThürEntschVO ab dem 01.01.2020 um die letzte 

im Gesetz- und Verodnungsblatt des Freistaats 

Thüringen veröffentlichte Preisentwicklungsrate 

nach § 26 Abs. 3 des Thüringer 

Abgeordnetengesetzes in der am Tag des 

Inkrafttretens dieser Rechtsverordnung geltenden 

Fassung zu verändern. 

Dienstaufwandsentschädigung Bürgermeister 

monatlich 200,00 EUR x 12 = 2.400,00 EUR, 

Aufwandsentschädigung 1. Beigeordneter monatlich 

320,00 EUR x 12 = 3.840,00 EUR,  

Aufwandsentschädigung Seniorenbeauftragte 

monatlich 60,00 EUR x 12 = 720,00 EUR,  

Aufwandsentschädigung Stadtrat monatlich 2.186,80 

EUR x 12 = 26.241,60 EUR, Sitzungsgeld à 17,33 EUR; 

jährliche Erhöhung AE SR und Sitzungsgeld

00000.41000 Dienstbezüge 

Beamte

11 92.000 101.800 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

96.600 108.300 100.500 101.400 109.300 102.000 106.500 110.500 103.000 104.000

00000.41100 Versorgungsrück 10

00000.43000 Versorgungsverb 10 36.500 36.500 36.500 36.500 38.000 Erhöhung angenommen 36.500 36.500 38.000 36.500 36.500 38.000 38.000

00000.44000 Sozialversicheru 11

00000.45000 Beihilfen und 10 5.000 evt. Erhöhung angenommen 5.000 5.000 5.000 5.000 Erhöhung angenommen 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

00000.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

nstände, 

sonstige 

Gebrauchsgegen

stände

09 100 100 100 100 2.000 neuer Laptop für evt. neuen BM 100 100 100 100 100 100 100

00000.63800 Repräsentation 

der Stadt

09 2.000 Einschulung; 11.11.; 

Weihnachtskarten; 

Kranzbestellung für jüdischen 

Gedenktag und Volkstrauertag je 

100,00 EUR

2.000 2.000 2.000 2.000 Einschulung; 11.11.; 

Weihnachtskarten; Kranzbestellung 

für jüdischen Gedenktag und 

Volkstrauertag je 100,00 EUR

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Glückwunschkarten; Einschulung; 11.11.; 

Weihnachtskarten; Kranzbestellung für jüdischen 

Gedenktag und Volkstrauertag je 100,00 EUR; 

Stadtfahnen

Glückwunschkarten; Einschulung; 11.11.; 

Weihnachtskarten; Kranzbestellung für jüdischen 

Gedenktag und Volkstrauertag je 100,00 EUR; 

Stadtfahnen

00000.63801 Förderung 10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 100 % Förderung vom LK 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

00000.63802 Ratsinformation

ssystem

09 700 Telekom Rechnung monatlich 

49,92 EUR x 12 = 599,40 EUR

700 700 700 700 Telekom Rechnung monatlich 53,49 

EUR x 12 = 641,88 EUR

700 700 700 700 700 700 700 Telekom Rechnung monatlich 53,49 EUR x 12 = 

641,88 EUR

00000.63803 Städtepartnersc 60 0 0 0 0 0 0 0 0

00000.65000 Bürobedarf 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00000.65100 Gesetzblätter u. 

Fachliteratur

09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.300 Kommunalrecht in Thüringen  Print-

Anteil und digitaler Anteil (900,00 

EUR), 30x Thüringer 

Kommunalhandbuch (ca. 400,00 

EUR)

1.000 1.000 900 1.000 1.000 900 900 Kommunalrecht in Thüringen  Print-Anteil und 

digitaler Anteil (900,00 EUR)

00000.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

ren

09 800 800 800 800 900 Telekom monatlich 12,04 EUR, 

jährlich 144,48 EUR; Einladungen 

Sitzungen SR (73,60 EUR) + HA 

(35,20 EUR) per 

Einwurfeinschreiben

800 800 900 800 800 900 900 Telekom monatlich 12,04 EUR, jährlich 144,48 EUR; 

Einladungen Sitzungen SR (73,60 EUR) + HA (35,20 

EUR) per Einwurfeinschreiben

00000.65400 Dienstreisen 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

00000.66000 Verfügungsmitte 09 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700 700

00010.40000 Aufwandsentsch

ädigung

09 20.000 OTB Appenrode monatliche AE: 

220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR 

OTB Gudersleben monatliche AE: 

220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR 

OTB Rothesütte monatliche AE: 

220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR 

OTB Sülzhayn monatliche AE: 

330,00 EUR x 12 = 3.960,00 EUR 

OTB Werna monatliche AE: 220,00 

EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB 

Woffleben monatliche AE: 220,00 

EUR x 12 = 2.640,00 EUR Gesamt: 

17.160,00 EUR Erhöhung 

Sitzungsgeld Ortsteilräte auf 16,12 

EUR

20.000 20.500 20.500 20.500 OTB Appenrode monatliche AE: 

220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR 

OTB Gudersleben monatliche AE: 

220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR 

OTB Rothesütte monatliche AE: 

220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR 

OTB Sülzhayn monatliche AE: 

330,00 EUR x 12 = 3.960,00 EUR 

OTB Werna monatliche AE: 220,00 

EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB 

Woffleben monatliche AE: 220,00 

EUR x 12 = 2.640,00 EUR Gesamt: 

17.160,00 EUR Erhöhung 

Sitzungsgeld Ortsteilräte auf 17,33 

EUR

20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 20.500 OTB Appenrode monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 

2.640,00 EUR OTB Gudersleben monatliche AE: 

220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB Rothesütte 

monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 2.640,00 EUR OTB 

Sülzhayn monatliche AE: 330,00 EUR x 12 = 3.960,00 

EUR OTB Werna monatliche AE: 220,00 EUR x 12 = 

2.640,00 EUR OTB Woffleben monatliche AE: 220,00 

EUR x 12 = 2.640,00 EUR Gesamt: 17.160,00 EUR 

Erhöhung Sitzungsgeld Ortsteilräte auf 17,33 EUR 

(jährliche Erhöhung)

00010.40100 Ehrensold 09 4.700 Ehrenbeigeordneter Rudolf 

Mörschel monatlich 115,19 EUR x 

12 = 1.382,28 EUR  

Ehrenortsteilbürgermeister 

Manfred Otte monatlich 71,99 

EUR x 12 = 863,88 EUR  

Ehrenortsteilbürgermeister Kurt 

Müller monatlich 107,99 EUR x 12 

= 1.295,88 EUR                    

Ehrenortsteilbürgermeister Jens 

Schlichting 79,19 EUR x 12 = 

950,28 EUR                          Gesamt: 

4.492,32 EUR 

4.700 4.700 4.700 4.700 Ehrenbeigeordneter Rudolf 

Mörschel monatlich 115,19 EUR x 

12 = 1.382,28 EUR  

Ehrenortsteilbürgermeister 

Manfred Otte monatlich 71,99 EUR 

x 12 = 863,88 EUR  

Ehrenortsteilbürgermeister Kurt 

Müller monatlich 107,99 EUR x 12 = 

1.295,88 EUR                    

Ehrenortsteilbürgermeister Jens 

Schlichting 79,19 EUR x 12 = 950,28 

EUR                          Gesamt: 4.492,32 

EUR 

4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 4.700 Ehrenbeigeordneter Rudolf Mörschel monatlich 

115,19 EUR x 12 = 1.382,28 EUR  

Ehrenortsteilbürgermeister Manfred Otte 

monatlich 71,99 EUR x 12 = 863,88 EUR  

Ehrenortsteilbürgermeister Kurt Müller monatlich 

107,99 EUR x 12 = 1.295,88 EUR                    

Ehrenortsteilbürgermeister Jens Schlichting 79,19 

EUR x 12 = 950,28 EUR                          Gesamt: 

4.492,32 EUR 

Ehrenbeigeordneter Rudolf Mörschel monatlich 

115,19 EUR x 12 = 1.382,28 EUR  

Ehrenortsteilbürgermeister Manfred Otte monatlich 

71,99 EUR x 12 = 863,88 EUR  

Ehrenortsteilbürgermeister Kurt Müller monatlich 

107,99 EUR x 12 = 1.295,88 EUR                    

Ehrenortsteilbürgermeister Jens Schlichting 79,19 EUR 

x 12 = 950,28 EUR                          Gesamt: 4.492,32 

EUR 

00010.63811 Appenrode, 09

00010.63813 Gudersleb., 09

00010.63814 Rothesütte, 09

00010.63815 Sülzhayn, Mittel 09

00010.63816 Werna, Mittel § 09

00010.63817 Woffleben, 09

00010.66001 Appenrode, 09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018

00010.66003 Gudersleben, 09 600 600 600 600 600 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 600 600 600 600 600 600 600 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018

00010.66004 Rothesütte, 09 500 500 500 500 500 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 500 500 500 500 500 500 500 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018

Haushalt 2023 Haushalt 2024Nachtrag 2023

Verwaltungshaushalt 

Stadtrat,HA,BM

Ortsräte, Ortsteilbürgermeister



00010.66005 Sülzhayn, Mittel 09 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 2.600 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018

00010.66006 Werna, Mittel 09 600 600 600 600 600 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 600 600 600 600 600 600 600 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018

00010.66007 Woffleben, 09 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018 Beschluss-Nr. 301-14/19 vom 10.12.2018

00090.40000 Aufwandsentsch 09

00090.54000 Heizung 60

00090.54200 Hausgebühren 60

00090.54300 Stromkosten 60

00090.63809 Repräsentation 09

00090.65000 Bürobedarf 09

00090.65200 Post- und 09

00090.65300 Öffentliche 09

00090.65400 Dienstreisen 09

00090.65800 Bankgebühren 21

00090.66000 Verfügungsmitte 09

02000.41000 Bezüge der 11 0 0 0 0 0 0

02000.41100 Versorgungsrück 10

02000.41400 Entgelt für 

Arbeitnehmer

11 355.200 314.800 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

372.900 317.600 335.700 391.500 320.700 340.700 411.100 323.900 344.100 347.600

02000.43000 Versorgungsverb

and Beamte

10 9.100 9.100 9.100 9.100 3.200 Anlehnung an Soll 2023, weniger als 

geplant, da M. Schinkel nicht mehr 

9.100 9.100 3.200 9.100 9.100 3.200 3.200

02000.43400 ZVK 

Arbeitnehmer

11 13.500 10.300 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

14.200 13.800 11.800 14.900 13.900 12.000 15.600 14.100 12.100 12.200

02000.44400 Sozialversicher. 

Arbeitnehmer

11 78.200 64.800 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

82.000 86.800 73.800 86.200 87.700 74.900 90.400 88.500 75.700 76.500

02000.44440 Test 11

02000.45000 Beihilfen und 10 2.000 Erhöhung  angenommen 2.000 2.000 2.000 2.000 Erhöhung angenommen 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

02000.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

nstände, 

sonstige 

Gebrauchsgegen

stände

09 700 Schredder für SB Personal ca. 

500,00 EUR 

700 100 100 1.000 Schredder SB Personal  ca. 700,00 

EUR + Tresor 200 EUR +  andere 

Anschaffungsgegenstände

100 100 200 100 100 200 200

02000.63830 Verbrauchsmate 10 1.000 1.000 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100 1.000 1.000 100 100

02000.63850 Pflege Software 10 1.600 1.600 1.600 1.600 2.500 2.500 2.500 2.500 vocus

02000.64500 Versicherungen/

Schadensfälle

09 5.000 Allg. Haftpflicht KSA 5.000 5.000 5.000 5.000 Allgemeine Haftpflicht KSA - 

Erhöhung zu Soll 2023 

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

02000.64510 Gesetzliche 

Unfallversicheru

ng

11 26.600 UKT ca. 22.700 EUR, ca. 3.900 für 

Landwirtschaftliche 

Unfallversicherung 

26.600 26.600 26.600 29.000 UKT ca. 25.000 EUR, ca. 4.000 für 

Landwirtschaftliche 

Unfallversicherung 

26.600 26.600 29.000 26.600 26.600 29.000 29.000

02000.65000 Bürobedarf 09 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

02000.65100 Gesetzblätter u. 

Fachliteratur

09 2.000 2.000 2.000 2.000 2.100 Erg. 

Landespersonalvertretungsgesetz, 

Erg. TVÖD, Bundesgesetzblatt ca. 

330 EUR +  Spendenleitfaden für 

2.000 2.000 2.100 2.000 2.000 2.100 2.100 Erg. Landespersonalvertretungsgesetz, Erg. TVÖD, 

Bundesgesetzblatt ca. 330 EUR

02000.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

ren

09 9.500 - Telekom monatlich 34,14 EUR x 

12 = 409,68 EUR - monatliche 

Zustellung Ellricher Zeitung 562,00 

EUR x12 = 6.744,00 EUR - Funke 

Post Portokosten - 

Rundfunkbeiträge ca. 1.000,00 

EUR jährlich - Versand ABO 

Ellricher Zeitung ca. 40,00 EUR x 12 

= 480,00 EUR 

9.500 9.500 9.500 10.000 Telekom monatlich 36,11 EUR x 12 

= 433,32 EUR - monatliche 

Zustellung Ellricher Zeitung 562,00 

EUR x12 = 6.744,00 EUR - Funke 

Post Portokosten - 

Rundfunkbeiträge ca. 1.000,00 EUR 

jährlich - Versand ABO Ellricher 

Zeitung ca. 40,00 EUR x 12 = 480,00 

EUR 

9.500 9.500 10.000 9.500 9.500 10.000 10.000 Telekom monatlich 36,11 EUR x 12 = 433,32 EUR - 

monatliche Zustellung Ellricher Zeitung 562,00 EUR 

x12 = 6.744,00 EUR - Funke Post Portokosten - 

Rundfunkbeiträge ca. 1.000,00 EUR jährlich - Versand 

ABO Ellricher Zeitung ca. 40,00 EUR x 12 = 480,00 EUR 

02000.65300 Öffentliche 

Bekanntmachun

gen

09 18.000 Amtsblatt Ellricher Zeitung à ca. 

1.330,00 EUR = 15.960,00 EUR 

(Erhöhung durch größeren 

Umfang von Bekanntmachungen 

und Artikeln -> höhere 

Seitenanzahl) + Kostensteigerung 

angekündigt

18.000 18.000 18.000 22.000 Amtsblatt Ellricher Zeitung à ca. 

1.830,00 EUR = 22.000,00 EUR 

(Erhöhung durch größeren Umfang 

von Bekanntmachungen und 

Artikeln -> höhere Seitenanzahl)

18.000 18.000 24.000 18.000 18.000 24.000 24.000 Amtsblatt Ellricher Zeitung à ca. 2.000,00 EUR = 

24.000,00 EUR (Erhöhung durch größeren Umfang 

von Bekanntmachungen und Artikeln -> höhere 

Seitenanzahl, Preissteierungen u.a. Papier)

02000.65400 Dienstreisen 09 200 200 200 200 100 200 200 100 200 200 100 100

02000.65500 Gerichts- und 09 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

02000.66100 Mitgliedsbeiträg

e an Verbände

09 2.500 Regionalverband Harz 200,00 EUR 

Kommunaler Arbeitgeberverband 

1.638,00 EUR Gemeinde- und 

Städtebund Thüringen, KV NDH ca. 

460,00 EUR Förderverein 

Karstwanderweg 100,00 EUR

2.500 2.500 2.500 6.100 Regionalverband Harz 200,00 EUR 

Kommunaler Arbeitgeberverband 

1.625,00 EUR Gemeinde- und 

Städtebund Thüringen KV NDH ca. 

460,00 EUR; Gemeinde- und 

Stätdtebund Thüringen 

Mitgliedsbeitrag 3.650,28 EUR; 

Förderverein Karstwanderweg 

100,00 EUR

2.500 2.500 6.100 2.500 2.500 6.100 6.100 Regionalverband Harz 200,00 EUR Kommunaler 

Arbeitgeberverband 1.625,00 EUR Gemeinde- und 

Städtebund Thüringen KV NDH ca. 460,00 EUR; 

Gemeinde- und Stätdtebund Thüringen 

Mitgliedsbeitrag 3.650,28 EUR; Förderverein 

Karstwanderweg 100,00 EUR

Hauptamt

Kämmerei



03000.41400 Entgelt für 

Arbeitnehmer

11 264.100 231.800 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

277.300 290.000 209.900 291.100 292.900 213.000 305.700 295.800 215.200 217.400

03000.43400 ZVK 

Arbeitnehmer

11 10.100 7.600 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

10.600 10.200 7.300 11.100 10.300 7.500 11.600 10.300 7.600 7.600

03000.44400 Sozialversicher. 

Arbeitnehmer

11 58.100 47.600 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

61.000 63.800 46.200 64.000 64.500 46.900 67.300 65.000 47.300 47.800

03000.46000 Personal-

Nebenausgaben

21 300 Dieser Betrag als Ansatz soll 

beibehalten werden, da die 

Vollstreckungsbeamtin auch noch 

die Aufträge aus den Vorjahren zu 

vollstrecken hat, wo bei vielen 

Schuldner oft nur durch eine 

Ratenzahlung (längere 

Zahlweise)die Aufträge zum Erfolg 

führen.

300 300 300 300 Dieser Betrag als Ansatz soll 

beibehalten werden, da die 

Vollstreckungsbeamtin auch noch 

die Aufträge aus den Vorjahren zu 

vollstrecken hat, wo bei vielen 

Schuldner oft nur durch eine 

Ratenzahlung (längere 

Zahlweise)die Aufträge zum Erfolg 

führen.

300 300 300 300 300 300 300 Dieser Betrag als Ansatz soll beibehalten werden, 

da die Vollstreckungsbeamtin auch noch die 

Aufträge aus den Vorjahren zu vollstrecken hat, 

wo bei vielen Schuldner oft nur durch eine 

Ratenzahlung (längere Zahlweise)die Aufträge 

zum Erfolg führen. Es werden nur die erfüllten 

Aufträge abgerechnet, durch Raten kann ein 

Auftrag erst nach Jahren abgerechnet werden.

Dieser Betrag als Ansatz soll beibehalten werden, da 

die Vollstreckungsbeamtin auch noch die Aufträge 

aus den Vorjahren zu vollstrecken hat, wo bei vielen 

Schuldner oft nur durch eine Ratenzahlung (längere 

Zahlweise)die Aufträge zum Erfolg führen. Es werden 

nur die erfüllten Aufträge abgerechnet, durch Raten 

kann ein Auftrag erst nach Jahren abgerechnet 

werden.

03000.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

09 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

03000.63831 Software 

Forderungsmana

gement

21 3.000 awiso hat ab 2022 eine 

Preiserhöhung lt. Mitteilung, 

sodass sich der Ansatz am Vorjahr 

bemisst. 

3.000 3.000 3.000 3.000 Der Ansatz bemisst sich am Vorjahr. 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Die Ansatzbildung erfolgt auf Grundlage der 

Entwicklung vergangener Jahre. 

Die Ansatzbildung erfolgt auf Grundlage der 

Entwicklung vergangener Jahre. 

03000.63832 EC-Karten-

Lesegerät

21 900 Anstieg bei Bezahlung mit EC-Karte 900 900 900 900 Anstieg bei Bezahlung mit EC-Karte 900 900 900 900 900 900 900 Anstieg bei Bezahlung mit EC-Karte

03000.65000 Bürobedarf 09 1.000 Preiserhöhung, anstehende 

Grundsteuerbescheide

1.000 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800

03000.65100 Gesetzblätter u. 

Fachliteratur

09 1.000 Zeitschrift für Kommunalfinanzen 

im Jahr 366,70 EUR, Erg. 

Kommunale Forderungen in der 

Insolvenz, Erg. Handbuch für die 

VZV, Erg. Kommunales Haushalts- 

und Wirtschaftsrecht Thüringen, 

Abo Thür. VwZVG

1.000 1.000 1.000 1.000 Zeitschrift für Kommunalfinanzen 

im Jahr 432,22 EUR, Erg. 

Kommunale Forderungen in der 

Insolvenz, Erg. Handbuch für die 

VZV, Erg. Kommunales Haushalts- 

und Wirtschaftsrecht Thüringen, 

Abo Thür. VwZVG

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

03000.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

ren

09 2.500 Telekom monatlich 45,52 EUR x 12 

= 546,24 EUR, Funke Post 

Portokosten

2.500 2.500 2.500 2.500 Telekom monatlich 48,15 EUR, 

jährlich 577,80 EUR

2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 Telekom monatlich 48,15 EUR, jährlich 577,80 EUR

03000.65220 Internetkosten 09 100 Telekom monatliche Rechnung 

5,95 EUR x 12 = 71,40 EUR

100 100 100 100 Telekom monatliche Rechnung 5,95 

EUR x 12 = 71,40 EUR

100 100 100 100 100 100 100 Telekom monatliche Rechnung 5,95 EUR x 12 = 71,40 

EUR

03000.65400 Dienstreisen 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

03000.65500 Gerichts- und 

ähnliche Kosten

09 10.000 ca. 8000 EUR Prüfgebühren 

Jahresrechn. 2021/2022, 2.000 

EUR für anderes

7.500 In Anbetracht des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie der 

Entwicklung der HHSt. 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

2.500 2.500 9.500 allgemein, Prüfung JR im 2-Jahres-

Rhythmus angenommen; 

Steuerberater Einführung 

Umsatzsteuer ab 2025 (§ 2 b UStG)

10.000 7.500 8.000 2.500 2.500 2.500 8.000 Prüfung Jahresrechnung im 2-Jahres-Rhythmus 

angenommen

In Orientierung an 2023 erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

allgemein, Prüfung JR im 2-Jahres-Rhythmus 

angenommen

03000.65800 Kontoführungsg

ebühren

21 1.500 Der Ansatz entspricht der 

Erwartungshaltung aufgrund der 

vergangenen Jahre bezüglich 

Bankgebühren  und 

Retourgebühren.

1.500 1.500 1.500 1.500 Der Ansatz entspricht der 

Erwartungshaltung aufgrund der 

vergangenen Jahre bezüglich 

Bankgebühren  und 

Retourgebühren.

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

03000.66100 Mitgliedsbeiträg

e an Verbände

21 100 Auf dieser HHSt. wird einmal im 

Jahr der Beitrag von 80,00 € beim 

Th. Kommunal Verwalter verbucht.

100 100 100 100 Auf dieser HHSt. wird einmal im 

Jahr der Beitrag von 80,00 € beim 

Th. Fachverband der 

Kommunalkassenverwalter 

verbucht.

100 100 100 100 100 100 100 Auf dieser HHSt. wird einmal im Jahr der Beitrag 

von 80,00 € beim Th. Kommunal Verwalter 

verbucht.

05000.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

09 100 100 100 100 1.000 neues Lesegerät für Frau Bellmann 

wird kostenfrei zur Verfügung 

gestellt, neue Schränke für Frau 

100 100 100 100 100 100 100

05000.57100 Ankauf von 

Stammbüchern

34 800 Ansatz wie 2022 800 800 800 800 Ansatz wie 2023 800 800 800 800 800 800 800

05000.63850 Pflege Software 

Standesamt

34 4.200 Ansatz wie 2022 4.200 4.200 4.200 4.800 KIV Gotha Preisanpassung ab 

01.01.2024

4.200 4.200 4.800 4.200 4.200 4.800 4.800

05000.63851 Nebenkosten für 

Trauungen

34 300 Ansatz wie 2022 300 300 300 300 Ansatz wie 2023 300 300 300 300 300 300 300

05000.65000 Bürobedarf 09 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600

05000.65100 Gesetzblätter u. 

Fachliteratur

09 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Jahresabo StAZ - Das Standesamt 

163,50 EUR, Erg. Gesetzessammlung 

für die Standesbeamten und ihre 

Aufsichtsbehörden, Jahresabo 

Autista Ortsbuch Online ca. 120 EUR 

Jahresabo, Autista Online Training 

ca. 50 EUR, Jahresabo ElBib Online 

Grundausstattung ca. 315 EUR, 

Jahresabo StAZ Archiv Online ca. 

160 EUR, Elektronische Formulare, 

Jahreslizenz inkl. Formularservice 

ca. 260 EUR, Erg. Führung 

1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Jahresabo StAZ - Das Standesamt 163,50 EUR, Erg. 

Gesetzessammlung für die Standesbeamten und ihre 

Aufsichtsbehörden, Jahresabo Autista Ortsbuch 

Online ca. 120 EUR Jahresabo, Autista Online Training 

ca. 50 EUR, Jahresabo ElBib Online Grundausstattung 

ca. 315 EUR, Jahresabo StAZ Archiv Online ca. 160 

EUR, Elektronische Formulare, Jahreslizenz inkl. 

Formularservice ca. 260 EUR, Erg. Führung 

Personenstandsregister 

05000.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

ren

09 400 Telekom monatlich 11,38 EUR x 12 

= 136,56 EUR, Funke Portokosten

400 400 400 400 Telekom monatlich 12,04 EUR, 

jährlich 144,48 EUR

400 400 400 400 400 400 400 Telekom monatlich 12,04 EUR, jährlich 144,48 EUR

05000.65400 Dienstreisen 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Standesamt



05000.66100 Mitgliedsbeiträg

e an Verbände

34 200 Ansatz gemäß Satzung des 

Verbandes der Thüringer 

Standesbeamten

200 200 200 200 Ansatz wie 2023 200 200 200 200 200 200 200

05200.40000 Aufwandsentsch

ädigung

09 0 0 14.000 14.000 10.000 2 x Wahl; 

8 Helfer für 9 Lokale, 10 Helfer 

Briefwahl a 50 EUR = 9.200 EUR plus 

Sicherheit 

5000 0 0 0 5000 2024: Europa, BT, LT, BM, SR, OTB

2027: LR 

2024: Europa,  LT, BM, SR, OTB

2025: BT

2027: LR 

05200.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

09 0 0 500 500 2.000 neue Urnen, Mindestabnahme 20 x 

je 80,00 + Sicherheit 

0 0 0 0 0 0 0

05200.53000 Mieten 09 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000

05200.63852 Pflege Software 10 0 0 200 200 200 0 0 200 0 0 0 200

05200.65000 Bürobedarf 09 0 0 5.000 5.000 5.000 0 0 5.000 0 0 0 5.000

05200.65100 Gesetzblätter u. 09 0 0 100 100 100 0 0 100 0 0 0 100

05200.65200 Post- und 09 0 0 10.000 10.000 15.000 angelehnt an 2021, wo nur eine 0 0 7.500 0 0 0 7.500

06000.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 3.000 Allgemeiner Unterhalt: 3.000 EUR 3.000 3.000 3.000 6.500 allgemeiner Unterhalt, Rückschnitt 

Fassadenbegrünung, Ausbesserung 

Treppenstufen (Bodenbelag 

erneuern, Eckschutzschinen), 

Reparatur UK 1. OG Hinterhaus)

3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 3.000 3.000 Allgemeiner Unterhalt, regelhaften Prüfungen

06000.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

nstände, 

sonstige 

Gebrauchsgegen

stände

09 3.500 Wartungsrechnung der TK-Anlage 

pro Quartal 103,53 EUR x 4 = 

414,12 EUR, Jahresgebühr neue 

Zeiterfassung  (vorsorglich höher 

angesetzt als vorheriges 

Programm)

3.500 3.500 3.500 5.300 Wartungsrechnung der TK-Anlage 

pro Quartal 103,53 EUR x 4 = 414,12 

EUR, Staubsauger 300,00 EUR, neue 

Zeiterfassung monatlich ca. 375 

EUR = 4.500 EUR

3.500 3.500 5.300 3.500 3.500 5.300 5.300 Wartungsrechnung der TK-Anlage pro Quartal 103,53 

EUR x 4 = 414,12 EUR, Staubsauger 300,00 EUR, neue 

Zeiterfassung monatlich ca. 375 EUR = 4.500 EUR

06000.53000 ÖPP Rathaus 60 0 0 0 0 0 0 0 0

06000.53001 Leasingraten 09

06000.53003 Miete Drucker 

und Kopierer

09 9.000 Miet- und Servicerate pro Quartal 

1.791,60 EUR x 4 = 7.166,40 EUR +  

eventuell zusätzliche Kosten bei 

Zählerabrechnung

9.000 9.000 9.000 9.000 Miet- und Servicerate pro Quartal 

1.791,60 EUR x 4 = 7.166,40 EUR +  

eventuell zusätzliche Kosten bei 

Zählerabrechnung

9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Miet- und Servicerate pro Quartal 1.791,60 EUR x 4 = 

7.166,40 EUR +  eventuell zusätzliche Kosten bei 

Zählerabrechnung

06000.53004 Leasingraten 

Dienstauto

32 3.100 3.100 3.100 3.100 6.100 Skoda 250,50 x 12 + neuer 

Dienstwagen 300,00 x 10

3.100 3.100 6.700 3.100 3.100 6.700 6.700 ab 2025 Skoda 250,50 x 12 + neuer Dienstwagen 

300,00 x 12

06000.54000 Heizung 60 20.100 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Multiplikation mit 1,5 der 

Ausgaben von 2022 angenommen.

18.000 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

20.100 20.100 12.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 11.720 

EUR)

20.100 20.100 12.000 20.100 20.100 12.000 12.000

06000.54100 Reinigung 09 1.000 Reinigung durch Bauamt 1.000 1.000 1.000 18.000 Gebäudereinigung monatlich 

1277,87 EUR, im Jahr 15.334,44 

EUR; Papierhandtücher, WC Papier 

u. a.

1.000 1.000 18.000 1.000 1.000 18.000 18.000 Gebäudereinigung monatlich 1277,87 EUR, im Jahr 

15.334,44 EUR; Papierhandtücher, WC Papier u. a.

06000.54200 Hausgebühren 

(Wasser, Müll)

60 3.000 Durch Erhöhung der 

Mitarbeiterzahlen auch höherer 

Verbrauch

3.000 3.000 3.000 3.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 

1.067,50 EUR)

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

06000.54300 Stromkosten 60 9.000 Durch Erhöhung der 

Mitarbeiterzahlen auch höherer 

Verbrauch. Aufgrund der 

prognostizierten Preissteigerungen 

im Wärme- und Strombereich 

wurde eine Erhöhung der 

Ausgaben angenommen.

4.000 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

9.000 6.000 8.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 

8.074,78 EUR)

9.000 6.000 8.000 9.000 6.000 8.000 8.000 Die Ansätze orintieren sich an 2023. Die Ansätze orintieren sich an 2023.

06000.54400 Gebäudeversich

erungen

60 2.600 2.600 2.600 2.600 3.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 

2.862,73 EUR)

2.700 2.700 3.000 2.700 2.700 3.100 3.100

06000.55000 Haltung von 10 6.000 Teuerungen eingeplant 6.000 6.000 6.000 7.500 steigende Reparatur- und 6.000 6.000 7.500 6.000 6.000 7.500 7.500

06000.63860 Internetkosten 

der Stadt 

09 2.300  PortUNA Hosting der Webseite 

www.stadtellrich.de jährlich 

214,20 EUR; PortUNA Modul 

Ratsdienst jährlich 357,00 EUR; 

PortUNA Sicherheitspaket jährlich 

142,80 EUR; PortUNA 

Lizensgebühr Web-APP 214,20 

EUR; PortUNA Hosting Webseite 

www.suelzhayn.de jährlich 228,48 

EUR; Strato 24,00 EUR, 12 x 64 

EUR citrix

2.300 2.300 2.300 2.300  PortUNA Hosting der Webseite 

www.stadtellrich.de jährlich 214,20 

EUR; PortUNA Modul Ratsdienst 

jährlich 357,00 EUR; PortUNA 

Sicherheitspaket jährlich 142,80 

EUR; PortUNA Lizensgebühr Web-

APP 214,20 EUR; PortUNA Hosting 

Webseite www.suelzhayn.de 

jährlich 228,48 EUR; Strato 24,00 

EUR, 12 x 64 EUR citrix

2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300 2.300  PortUNA Hosting der Webseite 

www.stadtellrich.de jährlich 214,20 EUR; PortUNA 

Modul Ratsdienst jährlich 357,00 EUR; PortUNA 

Sicherheitspaket jährlich 142,80 EUR; PortUNA 

Lizensgebühr Web-APP 214,20 EUR; PortUNA 

Hosting Webseite www.suelzhayn.de jährlich 

228,48 EUR; Strato 24,00 EUR

 PortUNA Hosting der Webseite www.stadtellrich.de 

jährlich 214,20 EUR; PortUNA Modul Ratsdienst 

jährlich 357,00 EUR; PortUNA Sicherheitspaket 

jährlich 142,80 EUR; PortUNA Lizensgebühr Web-APP 

214,20 EUR; PortUNA Hosting Webseite 

www.suelzhayn.de jährlich 228,48 EUR; Strato 24,00 

EUR, 12 x 64 EUR citrix

06000.67922 Eigenanteil KAG 

"IT-Verbund"

61 86.400 86.400 86.400 86.400 86.400 Umlage Stadt Ellrich 86.400 86.400 86.400 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.41000 Lohnanteile 

Admin

61 0 0 0 lt. Auskunft Statistik am 26.10.2022 

sind die Lohnanteile und 

Fahrtkosten für den 2. Admin  nicht 

über die Grp. 41 und 44 zu 

verbuchen, sondern über 712 als 

0

06100.44600 Fahrtkosten 

Admin

61 0 0 0 lt. Auskunft Statistik am 26.10.2022 

sind die Lohnanteile und 

Fahrtkosten für den 2. Admin  nicht 

über die Grp. 41 und 44 zu 

verbuchen, sondern über 712 als 

0

06100.52100 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

nstände, 

sonstige 

Gebrauchsgegen

stände

61 10.200 angepasster Bedarf 10.200 2.500 2.500 6.500 angepasster Bedarf 10.200 10.200 10.200 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.53021 Hardware 61 76.100 76.100 76.100 76.100 76.100 76.100 76.100 76.100 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

Wahlen

Rathaus

KAG IT



06100.53022 Software 61 98.500 eID-Karte, Vocus, Zoom, Antivir 

extern, Pcvisit, 3 Mandanten 

Heringen

98.500 98.500 98.500 98.500 eID-Karte, Vocus, Zoom, Antivir 

extern, Pcvisit, 3 Mandanten 

Heringen

98.500 98.500 98.500 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.56220 Schulungen 61 3.500 angepasster Bedarf 3.500 2.000 2.000 3.000 angepasster Bedarf 3.500 3.500 3.500 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.63220 Dienstleistungen 

(Support)

61 3.000 angepasster Bedarf 3.000 2.000 2.000 2.000 angepasster Bedarf 3.000 3.000 3.000 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.63821 Vermischte 

Ausgaben

61 3.100 angepasster Bedarf 3.100 1.300 1.300 1.300 angepasster Bedarf 3.100 3.100 3.100 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.64500 Versicherungen 61 8.200 Abschluss Cyberversicherung SV 8.200 8.200 8.200 8.200 Cyberversicherung SV 8.200 8.200 8.200 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.65220 Internetkosten 61 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.67920 Innere 

Verrechnung 

Material

61 4.200 4.200 4.200 4.200 4.200 Stromkosten Serverraum durch 

Wirtschaftssituation erhöht ca. 

3.800,00 EUR Fahrtkosten 1. 

Administrator ca. 400,00 EUR 

4.200 4.200 4.200 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.67921 Innere 

Verrechnung 

Personal

61 41.500 1. Administrator = 41.500,00 EUR 41.500 41.500 41.500 41.500 IT 1. Administrator 41.500 EUR 41.500 41.500 41.500 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

06100.71200 Zuschuss 

Lohnanteile und 

Fahrtkosten 

Admin

61 24.200 lt. Auskunft Statistik am 

26.10.2022 sind die Lohnanteile 

und Fahrtkosten für den 2. Admin  

nicht über die Grp. 41 und 44 zu 

verbuchen, sondern über 712 als 

Zuschuss an Gemeinden 

(Lohnanteile: 23.900, Fahrtkosten: 

300 EUR)

24.200 24.200 24.200 24.200 lt. Auskunft Statistik am 26.10.2022 

sind die Lohnanteile und 

Fahrtkosten für den 2. Admin  nicht 

über die Grp. 41 und 44 zu 

verbuchen, sondern über 712 als 

Zuschuss an Gemeinden 

(Lohnanteile: 23.900, Fahrtkosten: 

300 EUR)

24.200 24.200 24.200 Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da 

am 31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-

Verbundes endet. Ob dieser danach noch 

fortbesteht und in welcher Gestaltung, lässt sich 

nicht hinreichend einschätzen.

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

08000.41600 Honorar 10 1.500 1.500 1.500 1.500 4.000 Betriebsarzt und FK für 1.500 1.500 4.000 1.500 1.500 4.000 4.000 Betriebsarzt und FK für Arbeitssicherheit

08000.56200 Aus-/Fortbildung 

Umschulung

11 14.600  2023: - Prüfungsgebühr FL1: 1.100 

EUR (Hauptamt) -FL1 

Teilnahmegebühr ca. 1000   +  

Lehrgangsgebühren FL 2 ca. 3.500 

EUR (wird in voller Höhe von 

Mitarbeitenden als EN beglichen)

2.Lj. Lehrgangsgebühr FL 1: 1.700 

(Ordnungsamt)  - 2x 

Ergänzungslieferungen VSV - ab-

data Schulung ca. 200 EUR - Vocus 

Schulung ca. 300 EUR, Standesamt 

Grundkurs 1.800 EUR, 

Standesbeamten Lehrgang 2x 

2.000 EUR, Meldewesen 1 x 1.000    

14.600 9.500 9.500 12.300 2024: - Prüfungsgebühr für FL 1 

(Reserve): 2*1.100 EUR; anteilige 

Kosten 2024 für 2*FLI 2300 EUR, 

Nachlieferung VSV für 2 Personen  

800 EUR, 1xFLII  3.500 EUR (Kosten 

werden vom MA erstattet); 

Schulung ab-data ca. 1.500 EUR; 

Schulung Meldewesen 500 EUR; 

Fachverband Kassenwesen ca. 150 

EUR, Personenstandsakademie ca. 

1000 EUR, verwaltungsseitig 

Fachtagung Schiedsmänner 300 

EUR

7.500 7.500 7.000 4.500 4.500 7.000 3.500 ab 2025 Kosten wie 2024 nur ohne FLI

ab 2027 ohne FLII

08000.63880 Mittel für 10 200 200 200 200 0 200 200 0 200 200 0 0

11000.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11000.53000 Hard- und 

Software

33 700 2. Dokumentenprüfsystem Miete 

des Dokumentenprüfsystem 

VISOTEC® Expert 800 (Hardware) 

mit der Prüfsoftware VISOCORE® 

Inspect - Preis bei einer 

Mindestlaufzeit von 5 Jahren - 

inklusive Update- und Basic-

700 700 700 500 anhand möglichem Bedarf 700 700 500 700 700 500 500

11000.56000 Dienst- und 

Schutzkleidung

32 600 Jacke 300 EUR, T-Shirt 50 EUR, 

dünne Jacke 200 EUR für 

Ordnungsamt

0 0 0

Ordnungswesen, Meldewesen

Einrichtungen u. Maßnahmen Verwaltungsangehörige



11000.58000 Maßnahmen 

nach dem OBG

32 7.500 Die Anzahl der 

ordnungsbehördlichen Sterbefälle 

(ordnungsbehördl. Maßnahme) ist 

nicht vorhersehbar. Pro Sterbefall 

Kosten zwischen 2.000,00 - 2.500 

€. Durchschnittlich 2-3 Sterbefälle 

Kosten Futter für Schwäne: ca. 

100,00 €. Die Anzahl der 

Munitionsfunde auf städtischen 

Grundstücken (Kosten für Stadt 

Ellrich) nicht vorhersehbar. Ebenso 

wenig sind ordnungsbehördliche 

Sicherungsmaßnahmen nicht 

vorhersehbar. 

7.500 7.500 7.500 7.500 Die Anzahl der 

ordnungsbehördlichen Sterbefälle 

(ordnungsbehördl. Maßnahme) ist 

nicht vorhersehbar. Pro Sterbefall 

Kosten zwischen 2.000,00 - 2.500 €. 

Durchschnittlich 2-3 Sterbefälle 

Kosten Futter für Schwäne: ca. 

100,00 €. Die Anzahl der 

Munitionsfunde auf städtischen 

Grundstücken (Kosten für Stadt 

Ellrich) nicht vorhersehbar. Ebenso 

wenig sind ordnungsbehördliche 

Sicherungsmaßnahmen nicht 

vorhersehbar. 

7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 7.500 Die Anzahl der ordnungsbehördlichen Sterbefälle 

(ordnungsbehördl. Maßnahme) ist nicht 

vorhersehbar. Pro Sterbefall Kosten zwischen 

2.000,00 - 2.500 €. Durchschnittlich 2-3 Sterbefälle 

Kosten Futter für Schwäne: ca. 100,00 €. Die Anzahl 

der Munitionsfunde auf städtischen Grundstücken 

(Kosten für Stadt Ellrich) nicht vorhersehbar. Ebenso 

wenig sind ordnungsbehördliche 

Sicherungsmaßnahmen nicht vorhersehbar. 

11000.63811 Kauf von 32 1.800 5,74 EUR/Stck. * 300 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

11000.65000 Bürobedarf 09 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

11000.65100 Gesetzblätter u. 

Fachliteratur

09 1.300 Erg. Passrecht Erg. Pass-, Ausweis-, 

Melderecht Anschaffung 

Kommentar 

Ordnungsbehördenrecht (Abo)

1.300 1.300 1.300 1.300 Erg. Passrecht Erg. Pass-, Ausweis-, 

Melderecht Anschaffung 

Kommentar 

Ordnungsbehördenrecht (Abo)

1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Erg. Passrecht Erg. Pass-, Ausweis-, Melderecht 

Nachlieferung  Kommentar Ordnungsbehördenrecht 

(Abo)

11000.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

ren

09 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Bürgerkoffer EWO monatlich 11,96 

EUR, im Jahr 143,52 EUR; Telekom 

monatlich 24,08 EUR, jährlich 

288,96 EUR

1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 1.300 Bürgerkoffer EWO monatlich 11,96 EUR, im Jahr 

143,52 EUR; Telekom monatlich 24,08 EUR, jährlich 

288,96 EUR

11000.65400 Dienstreisen 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11000.65500 Gerichts- und 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

11000.65800 Zahlung an 

Bundesdruckerei

33 17.000 17.000 17.000 17.000 18.000 anhand der zu erwartenden BPA 

und RP;

22.000 22.000 24.000 15.000 15.000 12.000 7.500

11000.66100 Mitgliedsbeitrag 

Tierheim

32 10.900 5.580 Einwohner (Stand 

31.12.2016) x 1,95 EUR 

10.900 10.900 10.900 10.900 5.580 Einwohner (Stand 

31.12.2016) x 1,95 EUR 

10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 10.900 5.580 Einwohner (Stand 31.12.2016) x 1,95 EUR 

11000.67000 Anteil Bund 

Führungszeugnis

33 1.800 Ansatz aus dem letzten Jahr 

übernommen

1.800 1.800 1.800 1.800 Auswertung aus den letzten Jahren 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800 1.800

11000.67900 Innere 20 126.100 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 126.100 126.100 126.100 92.300 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 126.100 126.100 92.300 126.100 126.100 92.300 92.300 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 
11100.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

10 1.200 Laptop ca 600 EUR, 

Moderationskoffer ca. 200 EUR, 

Handy ca. 300 EUR mit Flatrate (7 x 

8,00 EUR) 1x Bereitstellungsgebühr 

100 100 100 ab 2025 nur Handyvertrag

11100.56200 Aus-/Fortbildung 10 800 Grundlehrgänge + Weiterbildungen 500 500 500

11100.65000 Bürobedarf 10 200 Erstausstattung 100 100 100

11100.65200 Post- und 10 200 200 200 200

11100.65800 Kontoführungsg 10 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

11100.66100 Mitgliedsbeitrag 10 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

13000.40000 Aufwandsentsch

ädigung

09 19.500 19.500 19.500 19.500 25.000 Aufwandsentschädigung ca. 1.500 

EUR/Mon., 

19.500 19.500 25.000 19.500 19.500 25.000 25.000

13000.43800 Altersversorgung 10 8.100 6 EUR/Mon. pro Kamerad, durch 

Ein- und Austritte nur Schätzwert

8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100 8.100

13000.45000 Beihilfen und 

Unterstützungen

10 3.000 Erhöhung durch 100%ige 

Übernahme 

Führerscheinverlängerungen

3.000 3.000 3.000 3.200 Erhöhung durch 100%ige 

Übernahme 

Führerscheinverlängerungen, 

Anlehnung an Stand 28.09.2023

3.000 3.000 3.200 3.000 3.000 3.200 3.200

13000.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 22.000 Allgemeiner Unterhalt: 6.000 EUR, 

Sirenenumrüstung 14.000 EUR (7 x 

2.000 EUR); Erneuerung 

Wasseranschluss Woffleben (2.000 

EUR)  

7.000 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen: 

Allgemeiner Unterhalt: 

5.000 EUR; Erneuerung 

Wasseranschluss 

Woffleben (2.000 EUR)   

5.000 5.000 5.000 Wiederkehrende Prüfungen 

Elektroanlagen ortsfest und 

ortsveränderlich sowie allgemeiner 

Unterhalt

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

13000.52100 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

nstände, 

10 25.000 10 TEUR über Brandschutz-und 

Bedarfsplanung, bereits Prüfung 

Atemschutzgeräte, ortsveränderl. 

Geräte und Drehleiter mehr als 15 

TEUR, Erneuerung v. 

25.000 20.000 20.000 20.000 Erfahrung der letzten Jahre zeigt 

auf, dass 15 TEUR aus 

Brandschutzbedarfsplan nicht 

ausreichend, einige Erneuerungen 

der Ausrüstung notwendig  

20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 Erfahrung der letzten Jahre zeigt auf, dass 15 

TEUR aus Brandschutzbedarfsplan nicht 

ausreichend, einige Erneuerungen der Ausrüstung 

notwendig 

13000.52200 Feuerwehrpausc

hale

10 33.300 Stichtag 31.12.2022 111 

Mitglieder * 300 EUR = 

33.300 EUR geplant. 

Pauschale ist zusätzlich 

zum bereits geplanten 

Ansatz betreffender 

Ausgabe-HHSt. bis Mai 

2025 abzubilden und in 

den Abgang zu bringen. 

0 0 0 0 0 0 0

13000.53005 Miete für 

Gerätehäuser

60 15.000 15.000 15.000 15.000 13.800 15.000 15.000 13.800 15.000 15.000 13.800 13.800

13000.54000 Heizung 60 19.700 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Verdopplung der Ausgaben 

angenommen.

19.700 19.800 19.800 17.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 

15.573,81 EUR)

19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 19.800 FFW Sülzhayn mit in FP Jahren

13000.54100 Reinigung 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

13000.54200 Hausgebühren 

(Wasser, Müll)

60 7.000 Kosten 2022: 5.200 EUR 

Wasserschaden in Woffleben führt 

ggf. zu erhöhten Wasserkosten 

Ansatz: 7.000 EUR

7.000 7.100 7.100 7.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 

5411,17 EUR)

7.100 7.100 7.000 7.100 7.100 7.000 7.000

13000.54300 Stromkosten 60 24.500 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Erhöhung der Ausgaben um ca. 40 

%  angenommen.

21.800 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

24.500 24.500 20.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 

15512,65 EUR)

24.500 24.500 20.000 24.500 24.500 20.000 20.000

13000.54400 Gebäudeversich

erungen

60 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 

5515,77 EUR)

7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400

FFW



13000.55000 Haltung von 

Fahrzeugen

10 35.000 steigende Reparatur- und 

Treibstoffkosten

33.000 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

35.000 33.000 35.000 steigende Reparatur- und 

Treibstoffkosten

35.000 33.000 35.000 35.000 33.000 35.000 35.000 Die Anpassung der Ansätze erfolgte in Orientierung 

an 2023.

steigende Reparatur- und Treibstoffkosten

13000.56000 Dienst- und 

Schutzkleidung

10 40.000 notwendige Einsatzkleidung 

konnte in 2022 nicht besorgt 

werden, daher erhöhter Ansatz 

40.000 25.000 25.000 40.000 Beschaffung von Einsatzkleidung, 

Reinigung

25.000 25.000 40.000 25.000 25.000 40.000 40.000

13000.56200 Aus-/Fortbildung 

Umschulung

10 37.000 35 TEUR aufgrund 7 Anträge auf 

FöMi & durchschn. Kosten f. 

größten FS 5 TEUR 

26.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage eines 

Berechnungsbeispiels für 

Ausbildungskosten  zur 

Führerscheinklasse C ergab 

Kosten von je circa 4.000 

EUR. Es wurden 6 Anträge 

auf Führerscheine 

gewilligt, sodass sich ein 

Gesamtbetrag von 24.000 

EUR ergibt zzgl. 2.000 EUR 

allgemeine Ausgabemittel.

2.000 2.000 9.000 Weiterbildung 

Atemschutzgeräteträger für 30 

Personen lt. Angebot ca. 8250 EUR; 

Fahrsicherheitsschulung für ca. 20 

Personen ca. 800 EUR

2.000 2.000 16.800 2.000 2.000 2.000 2.000 4 x Führerscheine 2025 á 4.200 EUR 

13000.63830 Verbrauchsmate

rial

10 3.000 2.500 In Anbetracht des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie der 

Entwicklung der HHSt. 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

2.500 3.000 Ölbindemittel, Latexhandschuhe 

etc. 

3.000 2.500 3.000 3.000 2.500 3.000 3.000 Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2023.

13000.63831 Ehrung von 10 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

13000.64500 Unfallumlage 10 6.000 6.000 6.200 6.200 6.000 6.400 6.400 6.000 6.600 6.600 6.000 6.000

13000.65000 Bürobedarf 09 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

13000.65100 Gesetzblätter u. 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

13000.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

09 4.000 monatliche Telekom Rechnungen: - 

FFw Ellrich: 84,49 EUR - FFw 

4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000 3.000 3.000 4.000 4.000

13000.65400 Dienstreisen 09 100 100 100 100 200 Abrechn. Reisekosten Bad Köstritz 100 100 200 100 100 200 200

13000.66100 Mitgliedsbeiträg 10 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500

13000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 48.900 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

48.900 48.900 48.900 44.100 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

48.900 48.900 44.100 48.900 48.900 44.100 44.100 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

13000.71800 Zuschuss an die 10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

13000.71810 Zuschuss 10 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

13000.71811 Zuschuss 10 0 0

29500.71200 Schulumlage 20 0 0 0 0 0 0 0 0

30000.63830 Ausstellungen, 

GEMA-

Gebühren

79 600 siehe Einnahmen 600 600 600 1.400 Stadt- und Feuerwehrfest 400; 

Museumsfest 200; Rotbuchenfest 

100; Weihnachstmarkt 500; 200 

Festival

600 600 1.200 600 600 1.200 1.200

32100.40000 Aufwandsentsch

ädigung

79 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Stadtmuseum Ellrich, 

Heimatmuseum Rothesütte; 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

32100.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 10.000 Instandsetzung Luken Steigerturm 

Feuerwehr 1.000 EUR, 

Stromanschluss Kalthalle Burgberg 

2.500 EUR, Elektroanschluss OG 

Klingelhaus Museum 5.000 EUR

0 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. 

1.500 1.500 1.500 Wiederkehrende Prüfungen 

Elektroanlagen ortsfest und 

ortsveränderlich

1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

32100.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

09 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

32100.54000 Heizung 60 10.800 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Multiplikation mit 1,5 der 

Ausgaben 2022 angenommen.

8.000 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

10.800 10.600 6.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 5.288 

EUR)

10.800 10.600 6.000 10.800 10.600 6.000 6.000 Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2023.

32100.54100 Reinigung 09 200 evtl. Glasreinigung 200 200 200 200 evtl. Glasreinigung 200 200 200 200 200 200 200

32100.54200 Hausgebühren 

(Wasser, Müll)

60 800 800 800 800 1.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 943,61 

EUR)

800 800 1.000 800 800 1.000 1.000

32100.54300 Stromkosten 60 1.800 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Erhöhung der Ausgaben um ca. 40 

%  angenommen.

800 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

1.300 800 1.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 911 

EUR)

1.300 800 1.000 1.300 800 1.000 1.000

32100.54400 Gebäudeversich

erungen

60 7.500 7.500 7.500 7.500 8.500 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 

8.352,73 EUR)

7.500 7.500 8.500 7.500 7.500 8.500 8.500

32100.63830 Verbrauchsmate

rial

10 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

32100.63832 Ausstellungstück

e u. Ä.

79 300 Ansatz aus den Vorjahren 

übernommen

300 300 300 300 Ansatz aus den Vorjahren 

übernommen

300 300 300 300 300 300 300

32100.65000 Bürobedarf 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

32100.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

09 300 300 300 300 300 Telekom monatlich 23,21 

EUR/jährlich 278,52 EUR

300 300 300 300 300 300 300 Telekom monatlich 23,21 EUR/jährlich 278,52 EUR

32100.65220 Internetkosten 79 400 Ansatz anhand des Ist-Wertes 

2021 übernommen

400 400 400 400 Werte gem. der letzten Zahlungen 

übernommen

400 400 400 400 400 400 400

32100.67900 Innere 

Verrechnungen

20 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 0 0 0 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

32110.71200 Hinterlegungsge 10 4.000 Depositalvertrag 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 Depositalvertrag

34000.44800 Künstlersozialab 11 0 0 0 0 0 0 0 0

34000.54200 Hausgebühren 60 0 0 0 0 0 0 0 0

34000.54300 Stromkosten 60 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

kulturelle Angelegenheiten

Heimatmuseum

Kreisarchiv

Heimat- und sonstige 



34000.63700 Heimatfeste 79 4.300 Musik Stadt- und Brauhoffest 

1300; Musik Rotbuchenfest 800; 

Karneval 100; Stadtmuseum 

Diverses 500; Unterstützung 

Schützenfest 1000; Wimpelketten 

Schützen- und Heimatfest, 

Diverses 100; Platzhalter für 

eventuellen Musiksommer 500 (in 

Rücksprache mit dem 

Bürgermeister Herr Pasenow)

4.300 4.300 4.300 9.900 Musik Stadt- und Feuerwehrfest 

1000; 30 Jahre Einheitsgemeinde 

und 35 Jahre Grenzöffnung 5000; 

Musik Rotbuchenfest 800; 

Sonderstempel HWN Rotbuchenfest 

25; Musik Stadtmuseumsfest 1000; 

Festival 2000 

4.300 4.300 5.000 4.300 4.300 7.000 5.000 2026 Veranstaltung 1150 Jahrfeier

34000.63834 Nebenkosten 

der Heimatfeste

79 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 Rotbuchenfest Verkehrstechnik 

Klein 300; Toiletten Museumsfest 

400; Toiletten Rotbuchenfest 600; 

Kleinmaterial 300

1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600 1.600

34000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 21.400 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 21.400 0 0 21.400 21.400 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

34000.71800 Vereinsförderun

g

79 1.500 Familienverein aufgelöst, 

Förderverein Kita gegründet

1.500 1.500 1.500 16.500 900 EUR Vereine allgemein; 2.500 

EUR Unterstützung Karnevalsverein 

Woffleben: Kompensation für den 

Ausfall der Spielstätte Jägerhof; 

13.060,18 EUR (13.100 EUR 

gerundet) Vereinsförderung 

Kirchturmverein: Personalstelle für 

das Veranstaltungsmanagement im 

Rahmen Marktkirche als 

Netzwerkkirche - Ansatz entspricht 

in der Höhe den Haushaltsmitteln 

1.500 1.500 3.400 1.500 1.500 3.400 3.400 100 EUR je Verein 900 EUR Vereine allgemein; 2.500 EUR Unterstützung 

Karnevalsverein Woffleben: Kompensation für den 

Ausfall der Spielstätte Jägerhof; 

36500.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 5.000 voraussichtliche Kosten 

Risssanierung Hospitalkirche

1.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand der 

unterjähigen Entwicklung 

sowie geplanter Bedarfe.

5.000 2.000 2.000 Wiederkehrende Prüfungen 

Elektroanlagen ortsfest und 

ortsveränderlich, Risssanierung 

Hospitalkirche in VmHH

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Fassadensanierung Nicolaiturm in 2024 geplant Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe. 

Nikolaiturm in 2025.

36500.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

09 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

36500.54300 Stromkosten 60 300 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Erhöhung der Ausgaben um ca. 40 

%  angenommen.

300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

36500.54400 Gebäudeversich 60 100 100 100 100 100 anhand der aktuellen Abrechnung/ 100 100 100 100 100 100 100

36500.63836 Restauration 

Kruzifix u. Ä.

34 1.000 Restauration geplant 1.000 0 0 1.000 Retauration geplant 0 0 0 1.000 1.000 1.000 0

36510.63836 Außenlager 

"Juliushütte"

60 200 200 200 200 100 200 200 100 200 200 100 100

45120.71830 Zuschuss 

Ferienspiele

10 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 Obwohl Horizont e.V. Jugendarbeit zum 

31.12.2022 einstellt und Jugendarbeit 2023 in 

Frage steht, will Stadt an Unterstützung Kinder 

und Jugendlichen während der Ferien festhalten 

46000.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 1.000 500 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand der 

unterjähigen Entwicklung 

sowie geplanter Bedarfe.

1.000 500 500 Wiederkehrende Prüfungen 

Elektroanlagen ortsfest und 

ortsveränderlich

1.000 500 500 1.000 500 500 500 Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2023.

46000.51000 Lfd. Unterhalt 

der Flächen

60 11.000 Erneuerung Spielsand allgemein: 

2.500 EUR Sandreinigung 

allgemein: 2.500 EUR  

Instandhaltung Spielplätze 

allgemein: 1.000 EUR Summe: 

6.000 EUR + 5.000 EUR 

Aufbereitung der Spielgeräte in 

Rothesütte in 2023

7.500 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen:  

Sandreinigung allgemein: 

2.000 EUR  Instandhaltung 

Spielplätze allgemein: 500 

EUR + 5.000 EUR 

Aufbereitung der 

Spielgeräte in Rothesütte 

in 2023

5.000 3.000 14.500 6 Spielpl. Appenrode + 6 Spielpl. 

Schmalingstr + 6 Spielplatz Sülzhayn 

+ 59 Spielplätze Werna. Für die 

Herstellung und Erhaltung der 

Verkehrssicherheit auf den 

Spielplätzen sind  Folgekontrollen, 

Untersuchungen und 

Baumpflegearbeiten alternativlos. 

2.900 EUR.                    Eine fehlende 

Baumpflege erhöht die Kosten für 

Verkehrssicherungsmaßnahmen in 

erheblichem Maß.                                                                                                                          

Sandaustausch - 6 Spielplätze: 

8.000 EUR, 3.600 EUR allgemeiner 

Unterhalt

3.000 3.000 7.000 3.000 3.000 9.000 7.000 Appenrode - Neu-/Umgestaltung Spielplatz, 

Verlegung des Spielplatzes auf Sportplatzgelände, 

Auf und Abbau durch Bauhof/Förderverein 

gemäß Förderantrag erst in 2024

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe. 

Sandreinigung/Austausch alle 2 Jahre, allgemeiner 

Unterhalt

46000.54200 Hausgebühren 

(Wasser, Müll)

60 500 500 600 600 300 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 226,48 

EUR)

600 600 300 600 600 300 300

46000.54300 Stromkosten 60 1.000 1.000 1.100 1.100 1.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

1.100 1.100 1.000 1.100 1.100 1.000 1.000

46000.54400 Gebäudeversich

erungen

60 500 500 500 500 500 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt (Abschlag 2023: 460,46 

EUR)

500 500 500 500 500 500 500

46000.63821 Vermischte 

Ausgaben 

Sachkosten 

Jugendzentrum

10 0 Jugendzentrum zum 31.12.2022 

ausgelaufen 

0 0 0 0 Förderung JuZe am 31.12.2022 

ausgelaufen

0 0 0 0 0 0 0 derzeit kein Jugendförderplan des LK,  

Zuständigkeit Jugendarbeit beim LK, daher 

werden keine Ausgaben eingeplant

46000.65200 Post- und 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

46000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 0 0 0 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

46000.71800 Zahlung an 

Betreiber JUZE

10 0 Förderung JuZe am 31.12.2022 

ausgelaufen

0 0 0 0 Förderung JuZe am 31.12.2022 

ausgelaufen

0 0 0 0 0 0 0 derzeit kein Jugendförderplan des LK,  

Zuständigkeit Jugendarbeit beim LK, daher 

werden keine Ausgaben eingeplant

Einrichtungen der Jugendarbeit

Hospitalkirche, Nikolaiturm

Gedenkstätten, Mahnmahle

Kinder- und Jugenderholung

KiTa



46400.41400 Pädagogische 

Personalkosten - 

Entgelt 

Arbeitnehmer

11 1.806.100 1.671.500 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

1.896.400 2.163.000 2.118.100 1.991.200 2.184.700 2.149.900 2.090.800 2.206.500 2.171.400 2.193.100

46400.41410 technisches 

Personal - 

Entgelt 

Arbeitnehmer

11 136.800 117.700 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

143.600 173.700 165.200 150.800 175.500 167.700 158.300 177.100 169.300 171.000

46400.41420 Verwaltungspers

onal - Entgelt 

Arbeitnehmer

11 70.400 64.900 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

73.900 77.100 72.900 77.600 77.800 74.000 81.500 78.600 74.800 75.500

46400.41600 BFD/Ehrenamt/

Ausbildung/FSJ/

Praktikanten

11 41.900 34.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

44.000 38.400 27.100 46.200 38.800 27.500 48.500 39.200 27.800 28.100

46400.43400 Pädagogische 

Personalkosten - 

ZVK 

Arbeitnehmer

11 68.400 54.700 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

71.800 65.900 58.100 75.400 66.500 58.900 79.100 67.200 59.500 60.100

46400.43410 technisches 

Personal - ZVK 

Arbeitnehmer

11 5.000 3.600 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

5.200 4.700 5.700 5.500 4.800 5.900 5.800 4.800 5.900 6.000

46400.43420 Verwaltungspers

onal -  ZVK 

Arbeitnehmer

11 2.700 2.300 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

2.800 2.700 2.600 2.900 2.700 2.600 3.100 2.800 2.600 2.600

46400.44400 Pädagogische 

Personalkosten - 

Sozialversicheru

ng Arbeitnehmer

11 350.600 305.300 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

368.100 420.200 364.800 386.500 424.400 370.300 405.900 428.700 374.000 377.700

46400.44410 technisches 

Personal - 

Sozialversicheru

ng Arbeitnehmer

11 28.900 25.800 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

30.300 29.300 36.400 31.800 29.700 36.900 33.400 29.900 37.300 37.600

46400.44420 Verwaltungspers

onal - 

Sozialversicheru

ng Arbeitnehmer

11 15.500 14.300 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

16.300 16.900 16.000 17.100 17.100 16.300 17.900 17.300 16.500 16.600



46400.44460 BFD/Ehrenamt/

Ausbildung/FSJ/

Praktikanten - 

Sozialversicheru

11 6.000 6.100 6.100 6.200

46400.46000 Personalnebena 11 300 300 300 300 100 300 300 100 300 300 300 100

46400.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 48.500 Renovierung Turnraum: 2.000 EUR 

- Renovierung Mittelraum UG: 

7.500 EUR - Renovierung 

Treppenhaus inkl. Beleuchtung: 

10.000 EUR; 2.000 EUR Rückbau 

Gästetoilette + Renovierung: 2.000 

EUR;  --> 33.500 EUR + 

Wartungsverträge und allgemeine 

Unterhaltskosten: 10.000 EUR ; 

Renovierung Flure Haupthaus 

Ellrich 10.000 EUR + Erneuerung 

Terrassenbelag Krippe Ellrich 5.000 

EUR

31.000 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen:  

Renovierung Turnraum: 

2.000 EUR - Renovierung 

Mittelraum UG: 5.000 EUR - 

Renovierung Treppenhaus 

inkl. Beleuchtung: 9.000 

EUR; 2.000 EUR Rückbau 

Gästetoilette + 

Renovierung: 2.000 EUR;  --

> 20.000 EUR + 

Wartungsverträge und 

allgemeine 

Unterhaltskosten: 6.000 

EUR ; Renovierung Flure 

Haupthaus Ellrich 5.000 

EUR. Zudem erfolgte eine 

Anpassung des Ansatzes 

anhand des unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe.

25.000 20.000 18.500 Wiederkehrende Prüfungen 

Elektroanlagen ortsfest und 

ortsveränderlich, Kleinreparaturen, 

Fassadenarbeiten, 

Instandsetzungen allgemein etc.)

20.000 20.000 19.000 20.000 20.000 19.000 19.000 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

46400.51000 Lfd. Unterhalt 

der Flächen

60 15.000 Sülzhayn - Instandsetzung Wege 

und Zäune: 10.000 EUR, 

Allgemeiner Unterhalt: 5.000; 

Unterhalt/Sandreinigung: 2.500 

EUR Sülzhayn: 

Sandreinigung/Erneuerung: 2.500 

EUR Ellrich

10.000 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen:  

Sülzhayn - Instandsetzung 

Wege und Zäune: 7.500 

EUR, Allgemeiner 

Unterhalt: 500; 

Unterhalt/Sandreinigung: 

2.000 EUR Sülzhayn. 

Zudem erfolgte eine 

Anpassung des Ansatzes 

anhand des unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe.

15.000 8.000 9.000 7 Ellrich + 20 Sülzhayn                   Für 

die Herstellung und Erhaltung der 

Verkehrssicherheit in den Kitas sind  

Folgekontrollen, Untersuchungen 

und Baumpflegearbeiten 

alternativlos. 1.500 EUR                    

Eine fehlende Baumpflege erhöht 

die Kosten für 

Verkehrssicherungsmaßnahmen in 

erheblichem Maß. Instandsetzung 

Sandbereiche (Austausch und 

Reinigung) (2.800EUR), 

Instandsetzung Spielgeräte (2.900 

EUR), Unterstände, Wege, Plätze, 

Grünflächen (1.800 EUR)

15.000 10.000 10.000 15.000 10.000 10.000 10.000 Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

46400.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

09 25.000 Erhöhung, da 2022 ohne HH kaum 

Ausstattung besorgt werden 

konnte + Woffleben

25.000 15.000 15.000 10.000 15.000 15.000 10.000 15.000 15.000 10.000 10.000 sukzessive Erneuerung der Ausstattung 

notwendig

46400.53003 Miete 

Geschirrspüler

10 15.000 4 Spüler: 12 x 300,99 EUR 12 x 

206,17 EUR 12 x 206,17 EUR 12 x 

194,73 EUR + Reinigungsmittel, ein 

neuer Spüler für Woffleben 

anteilig 

15.000 16.000 16.000 16.000 4 Spüler: 12 x 300,99 EUR 12 x 

206,17 EUR 12 x 206,17 EUR 12 x 

194,73 EUR + Reinigungsmittel, ein 

neuer Spüler für Woffleben anteilig -

> Miete Geschirrspüler ca 14.300 

EUR + dazugehöriges Material

16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 4 Spüler: 12 x 300,99 EUR 12 x 206,17 EUR 12 x 

206,17 EUR 12 x 194,73 EUR + Reinigungsmittel

46400.54000 Heizung 60 60.000 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine  

Anpassung der Ausgaben 

angenommen (+ 40 %) + 

Woffleben

32.000 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

60.000 35.000 50.000 Zu den bisherigen Kitas kommen die 

Gebühren für Woffleben hinzu - 

bislang liegen keine Werte vor, 

Bedarf ist abgeshätzt anhand 

Bedarfe Kitas Ellrich und Sülzhayn

60.000 35.000 52.000 60.000 35.000 52.000 52.000 Die Ansätze orientieren sich an 2023. mögliche Preissteigerungen 

46400.54100 Reinigung 60 100.500 Kostensteigerung!  Ellrich 12 x 

4.130 EUR, Sülzhayn 12 x 2.760 

EUR, 2x Fenstereinigung je Kita 

gesamt ca. 4.400 EUR + Woffleben 

(ca. 5 x 2.500 EUR)

100.500 130.000 130.000 125.000 Sülzhayn 2.751,00 EUR/Mon.

Ellrich 4127,00 EUR/Mon.

Woffleben ca. 2.900,00 EUR/Mon.

+ Fensterreinigung je ca. 1.500 EUR 

für Sülzhayn und Woffleben, 2.500 

EUR für Ellrich  

130.000 130.000 125.000 130.000 130.000 125.000 125.000 mögliche Preissteigerungen 

46400.54200 Hausgebühren 

(Wasser, Müll)

60 8.000 aufgrund Wasserrohrbruch in Kita 

Ellrich + allgemeine 

Kostensteigerung + Woffleben

8.000 7.500 7.500 10.000 Zu den bisherigen Kitas kommen die 

Gebühren für Woffleben hinzu - 

bislang liegen keine Werte vor, 

Bedarf ist abgeshätzt anhand 

Bedarfe Kitas Ellrich und Sülzhayn

7.500 7.500 12.000 7.500 7.500 12.000 12.000 mögliche Preissteigerungen 

46400.54300 Stromkosten 60 25.000 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Erhöhung der Ausgaben um ca. 40 

%  angenommen + Woffleben

12.500 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

30.000 20.000 15.000 Zu den bisherigen Kitas kommen die 

Gebühren für Woffleben hinzu - 

bislang liegen keine Werte vor, 

Bedarf ist abgeshätzt anhand 

Bedarfe Kitas Ellrich und Sülzhayn, 

Stand Stromkosten aktuell: 

13.675,80 EUR)

30.000 20.000 15.000 30.000 20.000 15.000 15.000 Die Ansatzbildung erfolgte unter Orientierung an 

2023.

Die Ansatzbildung erfolgte unter Orientierung an 

2023.

46400.54400 Gebäudeversich

erungen

60 16.500 inkl. Woffleben 16.500 18.000 18.000 8.000 Zu den bisherigen Kitas kommen die 

Gebühren für Woffleben hinzu - 

bislang liegen keine Werte vor, 

Bedarf ist abgeshätzt anhand 

Bedarfe Kitas Ellrich und Sülzhayn, 

Stand Versicherungskosten aktuell: 

6.050 EUR)

18.000 18.000 8.000 18.000 18.000 8.000 8.000



46400.56200 Aus-

/Fortbildung, 

Umschulung

10 6.500 6.500 6.500 6.500 6.000 Studium Gorges 3*207 EUR, 

Supervision ca. 2.000 EUR, 

Kinderschutzbeauftragte 1.000 EUR, 

Ersthelfer ca. 400 EUR, mögliche 

weitere Fortbildungen; Papilio U3 - 

Programm zur Stärkung der 

psychosozialen Gesundheit (80 EUR 

6.500 6.500 5.000 6.500 6.500 5.000 5.000

46400.63830 Verbrauchsmate

rial

10 11.000 Toilettenpapier, 

Papierhandtücher, 

Einweghandschuhe, 

Desinfektionsmittel, 

Bastelmaterialien etc., Erhöhung 

durch Woffleben

11.000 11.000 11.000 10.000 Toilettenpapier, Papierhandtücher, 

Einweghandschuhe, 

Desinfektionsmittel, 

Bastelmaterialien etc., Erhöhung 

durch Woffleben

11.000 11.000 10.000 11.000 11.000 10.000 10.000 Toilettenpapier, Papierhandtücher, 

Einweghandschuhe, Desinfektionsmittel, 

Bastelmaterialien etc.

46400.63850 Pflege Software 10 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

46400.63860 Reinigung 

Wäsche

10 11.000 durchn. 800 EUR/Mon. + Erhöhung 

durch Woffleben anteilig

11.000 13.500 13.500 13.500 Annahme v. 1.125 EUR pro Monat 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500 13.500

46400.63888 Versicherungssc 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

46400.63900 Kosten der 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46400.65000 Bürobedarf 09 1.500 Kostensteigerungen + Woffleben 

anteilig

1.500 2.000 2.000 2.000 Kostensteigerungen + Woffleben 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

46400.65100 Gesetzblätter u. 09 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

46400.65200 Post- und 09 2.700 Erhöhung durch Woffleben 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700 2.700

46400.65220 Internetkosten 09 0 in HHSt 46400.65200 0 0 0 0 0 0 0

46400.65400 Dienstreisen 09 100 100 100 100 300 Mögliche Nutzung eigener KfZ 100 100 300 100 100 300 300

46400.65500 Gerichts- und 10 1.500 bspw. TÜV Spielgeräte 1.500 1.500 1.500 1.500 bspw. Gefahrenverhütungsschau 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

46400.71200 Zahlung an 

Gemeinden

10 70.000 Wunsch- und Wahlrecht § 4 

ThürKitaG 

111.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe im 

Rahmen des Wunsch- und 

Wahlrechts gem. § 4 

ThürKitaG. 

70.000 70.000 80.000 tägliche Veränderung der 

Kinderzahl möglich durch das in 

Thüringen geltende Wunsch- und 

Wahlrecht, daher nur aufgrund der 

aktuellen Zahlen (mit 10 Kinderzahl 

kalkuliert & der 

Betriebskostenpauschale, die 

jährlich ab August erhöht wird, 

berechnet) -> also 10 Kinder mit 

erhöhten Pauschale von diesem 

Jahr August (im November dann 

Mitteilung sodass Rückrechnung) 

33.000 33.000 90.000 33.000 33.000 95.000 100.000 tägliche Veränderung der Kinderzahl möglich durch 

das in Thüringen geltende Wunsch- und Wahlrecht, 

daher nur aufgrund der aktuellen Zahlen zzgl. 

Reservekinder zur konservativen Schätzung

46400.71800 Zuweisung für 10

46410.54400 Gebäudeversich 60

46410.71200 Zahlung an 10

46410.71800 Zuweisung für 10

48200.78800 Ein-Euro-Jobs 10 0 0

48300.67100 Rückzahlg. 10 0 0

48300.76800 Zahlung an die 10 0 0

55000.71800 Zuschuss für 

Vereine

79 200 200 200 200 1.500 Unterstützung Schützenvereine 

Schützenfest 1000 (Ellrich 600; 

Appenrode 300, Sülzhayn 100 in 

Absprache mit BM);

Unterstützung Sportvereine 500

200 200 1.500 200 200 1.500 1.500 je Sportverein 100 EUR 

56000.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 5.000 Unterhalt Sportplätze allgemein: 

1.500 EUR, Sanierung 

Sanitäranlagen Woffleben: 3.500 

EUR

4.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe. 

Vorgesehen sind: 

Unterhalt Sportplätze 

allgemein: 1.000 EUR, 

Sanierung Sanitäranlagen 

Woffleben: 3.000 EUR

5.000 4.000 4.000 Wiederkehrende Prüfungen 

Elektroanlagen ortsfest und 

ortsveränderlich

5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2023.

56000.51000 Lfd. Unterhalt 

der Flächen

60 14.000 Erneuerung Barriere Sportplatz 

Woffleben 13.500 EUR + 

allgemeiner Unterhalt 500 EUR

500 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen:  

allgemeiner Unterhalt: 500 

EUR

500 500 5.000 25 Sülzh. + 50 Ellrich                                       

Für die Herstellung und Erhaltung 

der Verkehrssicherheit auf den 

Sportplätzen sind  Folgekontrollen, 

Untersuchungen und 

Baumpflegearbeiten alternativlos. 

3100 EUR                   Eine fehlende 

Baumpflege erhöht die Kosten für 

Verkehrssicherungsmaßnahmen in 

erheblichem Maß. Spritkosten 

Sportplätze: 1.200 EUR, Unterhalt 

Turnhalle Sülzhayn: 700 EUR 

500 500 4.000 500 500 4.000 4.000 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

56000.54000 Heizung 60 9.000 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Multiplikation mit 1,5 der 

Ausgaben von 2022 angenommen.

8.000 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

9.000 9.000 19.000 Zu den bisherigen Wärmekosten 

kommt der Wärmebedarf der 

Sporthalle Sülzhayn (Prognose: 

15.000 EUR), aktuelle 

Wärmekosten: 5.645 EUR da nur im 

ersten Quartal 2023 versorgt.

9.000 9.000 17.000 9.000 9.000 17.000 17.000 In der Sporthalle Sülzhayn erfolgt der Einbau einer 

eigenen Heizung - Verbrauch ab 2025 geringer 

eingeschätzt.

56000.54200 Hausgebühren 60 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

56000.54300 Stromkosten 60 7.000 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Erhöhung der Ausgaben um 40 %  

angenommen.

4.500 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

7.000 5.000 5.000 7.000 5.000 5.000 7.000 5.000 5.000 5.000 Die Anpassung der Haushaltsansätze erfolgte in 

Orientierung an 2023.

Die Anpassung der Haushaltsansätze erfolgte in 

Orientierung an 2023.

56000.54400 Gebäudeversich 60 1.900 1.900 1.900 1.900 2.100 anhand der aktuellen Abrechnung/ 1.900 1.900 2.100 1.900 1.900 2.100 2.100

57000.41400 Vergütung für 

Angestellte

11 30.500 26.100 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

32.000 26.400 30.300 33.600 26.600 30.700 35.300 26.900 31.000 31.300

Förderung des Sports

Sportplätze

Waldbad



57000.44400 Sozialversicheru

ng Angestellte

11 6.700 5.200 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

7.000 6.100 6.700 7.400 6.200 6.800 7.800 6.200 6.800 6.900

57000.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 6.000 Allgemeiner Unterhalt: 1.000 EUR, 

Verkleidung Sprungturm: 4.000 

EUR, Alarmanlage: 1.000 EUR

900 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen:  

allgemeiner Unterhalt: 900 

EUR. Zudem erfolgte eine 

Anpassung des Ansatzes 

anhand des unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe.

1.000 1.000 2.000 Wiederkehrende Prüfungen 

Elektroanlagen ortsfest und 

ortsveränderlich und allgemeiner 

Unterhalt

1.000 1.000 2.000 1.000 1.000 2.000 2.000

57000.51000 Lfd. Unterhalt 

der Flächen

60 2.500 Fortführung Erstaufnahme 

Baumbestand, allgemeiner 

Unterhalt

2.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe. 

Vorgesehen sind: 

Fortführung Erstaufnahme 

Baumbestand, allgemeiner 

Unterhalt

2.500 2.000 5.100 100 Bäume                                       Für 

die Herstellung und Erhaltung der 

Verkehrssicherheit im Waldbad sind  

Folgekontrollen, Untersuchungen 

und Baumpflegearbeiten 

alternativlos. 2.100 €                    Eine 

fehlende Baumpflege erhöht die 

Kosten für 

Verkehrssicherungsmaßnahmen in 

erheblichem Maß.                                                                                                                          

Reparatur Fontäne Froschbrunnen 

Sülzhayn/HdG: 2.000;  1000 EUR 

2.500 2.000 1.900 2.500 2.000 2.500 2.500 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

57000.52100 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

nstände, 

32 500 500 500 500 1.500 2x Marktschirme ca.1.000 EUR + 

Kleinanschaffungen

500 500 500 500 500 500 500

57000.54100 Reinigung 10 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

57000.54200 Hausgebühren 60 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900 1.900

57000.54300 Stromkosten 60 7.700 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Erhöhung der Ausgaben um 40 %  

angenommen.

7.700 7.700 7.700 7.700 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt 

7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700 7.700

57000.54400 Gebäudeversich 60 400 400 400 400 400 anhand der aktuellen Abrechnung/ 400 400 400 400 400 400 400

57000.63800 Weitere 

Verwaltungs- 

09 400 400 400 400 400 neue Flyer 400 400 400 400 400 400 400

57000.63821 Vermischte 10 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

57000.65200 Post- und 32 500 500 500 500 600 12*34,94 +  evt. Erhöhung 500 500 600 500 500 600 600

57000.65220 Internetkosten 09 1.000 Telekom Rechnung monatlich 

43,97 EUR x 12 = 527,64 EUR 

PortUNA Hosting der Webseite 

www.foerderverein-ellricher-

waldbad.de 214,20 EUR Gesamt: 

741,84 EUR, Montage und 

Demontage WLAN-Router

1.000 1.000 1.000 1.000 Telekom Rechnung monatlich 47,54 

EUR x 12 = 570,48 EUR PortUNA 

Hosting der Webseite 

www.foerderverein-ellricher-

waldbad.de 214,20 EUR Gesamt: 

784,68 EUR, Montage und 

Demontage WLAN-Router

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Telekom Rechnung monatlich 47,54 EUR x 12 = 

570,48 EUR PortUNA Hosting der Webseite 

www.foerderverein-ellricher-waldbad.de 214,20 EUR 

Gesamt: 784,68 EUR, Montage und Demontage WLAN-

Router

57000.65500 Gerichts- und 

ähnliche Kosten

32 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Wasserproben, TÜV Sprunghturm 

und Spielgeräte

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 Wasserproben, TÜV Sprunghturm und Spielgeräte

57000.65501 Steuerberater 20 1.100 in Anlehnung an vorherige Jahre 1.100 1.100 1.100 1.100 Steuererklärung Waldbad 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 in Anlehnung an vorherige Jahre 

57000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 5.100 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 5.100 0 0 5.100 5.100 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

57000.71600 Zuweisung an 

den Betreiber

32 35.000 Erhöhung angekündigt 59.500 Gemäß dem 

Betreibervertrag für das 

Waldbad für das Jahr 2023 

ergeben sich 

Gesamtkosten in Höhe von 

59.459,90 EUR. 

35.000 35.000 60.000 35.000 35.000 60.000 35.000 35.000 60.000 60.000

57000.71850 Zuschuss 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Park- und Gartenanlagen



58000.51000 Lfd. Unterhalt 

der Flächen

60 36.600 Baumpflegekosten FIX (50 Bäume 

x 100EUR/Baum + Miete 

Hubbühnen 2.000 EUR): 7.000 

EUR, Woffleben - Erneuerung von 

3 Bänken und Papierkörben: 1.500 

EUR - 3x Waldschänken: 3.000 EUR 

+ 3 x Bänke: 1.500 EUR, Mittel für 

Sanierung Sängerplatz Woffleben: 

1.500 EUR; Papierkörbe für die 

Ortslage Sülzhayn: 1.000 EUR; 

Baumgutachten und 

Sicherungsmaßnahmen an Kronen 

FIX: 10.000

20.000 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen: 

Baumpflegekosten FIX (50 

Bäume x 100EUR/Baum + 

Miete Hubbühnen 2.000 

EUR): 7.000 EUR, 

Woffleben - Erneuerung 

von 3 Bänken und 

Papierkörben: 2.000 EUR + 

3 x Bänke: 1.500 EUR, 

Mittel für Sanierung 

Sängerplatz Woffleben: 

1.500 EUR; Papierkörbe für 

die Ortslage Sülzhayn: 

1.000 EUR; 

Baumgutachten und 

Sicherungsmaßnahmen an 

Kronen FIX: 7.000  

25.000 7.500 28.200 aktuell: 2x Naturdenkmal + 130 

Schwanenteich + 180 Heinepark +  

80 Lindenpl. + 70 Burgberg + 70 

Frauenberg + 90 Marktplatz + 15 

Nikolaipl.h +  155 Kremserpark                                        

Für die Herstellung und Erhaltung 

der Verkehrssicherheit in Parks und 

Gärten sind  weitere 

Erstaufnahmen, Folgekontrollen, 

Untersuchungen und 

Baumpflegearbeiten alternativlos. 

15.000 €, Miete Hubbühne: 8.600 

EUR (2 Monate x 4.300 EUR)                   

Eine fehlende Baumpflege erhöht 

die Kosten für 

Verkehrssicherungsmaßnahmen in 

erheblichem Maß. Entsorgung 

Grünschnitt kommunale 

Grünflächen: 1.600 EUR, 

Bepflanzung Gemeindehänge: 500 

EUR, 3 Papierkörbe, 5 neue 

Papierkörbe für Sülzhayn: 500 EUR, 

Sanierung Sängerplatz und 

Kaiserweg Woffleben: 1.500 EUR, 

Bepflanzung Parkplatz Sportplatz 

Woffleben: 500 EUR                                                                                                              

25.000 7.500 56.600 25.000 20.000 56.100 56.100 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

58000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 68.900 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

68.900 68.900 68.900 81.700 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

68.900 68.900 81.700 68.900 68.900 81.700 81.700 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

60000.41400 Entgelt für 

Arbeitnehmer

11 306.100 285.100 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

321.400 301.100 300.200 337.500 304.100 304.600 354.300 307.200 307.700 310.800

60000.43400 ZVK 

Arbeitnehmer

11 11.700 9.400 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

12.200 10.500 10.500 12.800 10.700 10.700 13.500 10.800 10.800 10.900

60000.43401 ZVK 11

60000.44400 Sozialversicher. 

Arbeitnehmer

11 67.400 59.300 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

70.700 66.300 66.000 74.200 66.900 67.000 78.000 67.600 67.700 68.400

60000.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

09 500 500 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

60000.65000 Bürobedarf 09 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

60000.65100 Gesetzblätter u. 

Fachliteratur

09 500 Erg. Das neue Baurecht, Erg. 

Kommunalabgabenrecht, Die 

Bauhof-Mappe Online Ausgabe - 

Jahreslizenz 147,66 EUR

500 500 500 600 Erg. Das neue Baurecht, Erg. 

Kommunalabgabenrecht, Die 

Bauhof-Mappe Online Ausgabe - 

Jahreslizenz 169,06 EUR

500 500 600 500 500 600 600 Erg. Das neue Baurecht, Erg. 

Kommunalabgabenrecht, Die Bauhof-Mappe 

Online Ausgabe - Jahreslizenz 147,66 EUR

Erg. Das neue Baurecht, Erg. Kommunalabgabenrecht, 

Die Bauhof-Mappe Online Ausgabe - Jahreslizenz 

169,06 EUR

60000.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

ren

09 2.100 Telekom monatlich 56,89 EUR x 12 

= 682,68 EUR, Funke Post 

Portokosten

2.100 2.100 2.100 2.100 Telekom monatlich 60,19 EUR, 

jährlich 722,28 EUR

2.200 2.200 2.100 2.200 2.200 2.100 2.100 Telekom monatlich 60,19 EUR, jährlich 722,28 EUR

60000.65300 Öffentliche 09 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

60000.65400 Dienstreisen 09 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

60000.65500 Gerichts- und 09 8.500 TÜV Spielplätze: 1.500 EUR 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500 8.500

61000.65550 Allgemeine 60 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Bauamt

Orts- und Regionalplanung

Gemeindestraßen



63000.51000 Lfd. Unterhalt 

der Flächen

60 114.000 Unterhalt Allgemein: 36.000 EUR 

erhöhter Unterhaltsaufwand 

durch Um- und abgestufte Straßen 

(Bankettarbeiten, Ersatz von 

Leitpfosten, Instandsetzung 

Straßenschäden: 11.000 EUR 

Unterhalt Maßnahmen an Brücken 

gemäß vorliegender 

Brückenprüfung: 20.000 EUR 

Kosten Brückenprüfung: 15.000 

EUR , Instandsetzung Oberfläche 

Kirchmauer: 9.000 EUR; Woffleben 

Sanierung Gehweg Guderslebener 

Straße: 15.000 EUR (150 qm x 100 

EUR); Risssanierungen 8.000 EUR

50.000 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen:  

Unterhalt Allgemein: 7.000 

EUR erhöhter 

Unterhaltsaufwand durch 

Um- und abgestufte 

Straßen (Bankettarbeiten, 

Ersatz von Leitpfosten, 

Instandsetzung 

Straßenschäden: 6.000 

EUR Unterhalt 

Maßnahmen an Brücken 

gemäß vorliegender 

Brückenprüfung: 10.000 

EUR Kosten 

Brückenprüfung: 14.000 

EUR , Instandsetzung 

Oberfläche Kirchmauer: 

7.000 EUR; 

Risssanierungen 6.000 

EUR. Zudem erfolgte eine 

Anpassung des Ansatzes 

anhand des unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe.

80.000 45.000 96.000 aktuell: 80 Ellrich Stadt + 26 

Woffleben + 13 Rothes. Es sind 

noch deutlich mehr Bäume 

aufzunehmen, die zum bisher 

aufgenommenen Stand 

hinzukommen und in den 

Folgejahren Kosten erzeugen 

werden                                             Für 

die Herstellung und Erhaltung der 

Verkehrssicherheit an den 

Gemeindestraßen sind  weitere 

Erstaufnahmen, Folgekontrollen, 

Untersuchungen und 

Baumpflegearbeiten alternativlos. 

3.000 € zudem sind weiter 

Ersatzpflanzungen geplant.                    

Eine fehlende Baumpflege erhöht 

die Kosten für 

Verkehrssicherungsmaßnahmen in 

erheblichem Maß.Sanierung 

Kirchmauer Gudersleben: 5.000 

EUR, Ersatz Schlackepflaster Enge 

Gasse inkl. Fugängerbrücke über 

Sülze: 22.000 EUR, Erneuerung 

Einlaufrinnen, Ausbesserung 

unbefestigter Straßen: 15.000 EUR, 

Maßnahmen an Brücken: 10.000 

EUR, Instandsetzung Bachbergweg: 

5.000 EUR, Instandsetzung 

Zuwegung Amthof und Feuerwehr: 

7.500 EUR, Sanierung Amthof 

Woffleben (ca. 500 qm): 8.000 EUR, 

Schaffung Parkraum "ehemalige 

Gemeinde" (ca. 380 qm): 6.000 EUR, 

Instandsetzung Kirchweg Sülzhayn: 

10.000 EUR, Allgemeinner 

Straßenunterhalt: 4.500 EUR 

82.800 35.000 78.000 82.800 75.000 78.000 78.000 Erhöhung wegen Preissteigerungen angenommen Allgemeiner Unterhalt geplant.

63000.51030 Harzrundweg 60 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 1.100 1.100 2.000 1.100 1.100 2.000 2.000

63000.63863 Splitt und 

Streusalz

60 10.000 Erhöhung Ansatz durch allgemeine 

Kostensteigerung

10.000 10.000 10.000 10.000 In Abhängigkeit der Witterung, der 

Haushaltsansatz orientiert sich an 

den Vorjahren

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Die Ansätze orintieren sich an 2024.

63000.63864 Winterdienst 

durch 

Fremdfirma

60 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 In Abhängigkeit der Witterung, der 

Haushaltsansatz orientiert sich an 

den Vorjahren

35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 35.000 Die Ansätze orintieren sich an 2024.

63000.63865 Beseitigung von 

Unfallschäden

60 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Stand 31.08.2023: 9.655 EUR, 

abhängig von Häufigkeit der 

Unfälle, der Haushaltsansatz 

orientiert sich an den Vorjahren

15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 Die Ansätze orintieren sich an 2024.

63000.63866 Stromkosten 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 119.800 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

119.800 119.800 119.800 126.900 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

119.800 119.800 126.900 119.800 119.800 126.900 126.900 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

67000.51000 Lfd. Unterhalt 

der Flächen

60 20.000 20.000 20.000 20.000 19.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt plus Netzüberalterung

20.000 20.000 21.000 20.000 20.000 21.000 21.000 mögliche Preissteigerungen

67000.63867 Stromkosten 

Straßenbeleucht

ung

60 77.000 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Erhöhung der Ausgaben um 40 %  

angenommen.

56.000 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

77.000 62.000 60.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt und Preisentwicklung

77.000 62.000 62.000 77.000 62.000 62.000 62.000 Die Ansätze orintieren sich an 2023. mögliche Preissteigerungen

67500.63867 Zahlung an 32 45.000 45.000 45.000 45.000 49.000 großzügig mit  7 Mon x 7.000 EUR 45.000 45.000 49.000 45.000 45.000 49.000 49.000 großzügig mit  7 Mon x 7.000 EUR gerechnet

69000.51000 Lfd. Unterhalt 

der Flächen

60 5.000 Pflegemaßnahmen an den 

Uferbäumen 5.000 EUR

4.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe 

bezüglich 

Pflegemaßnahmen an den 

Uferbäumen.

5.000 4.000 28.100 Sanierung Damm Schwanenteich 

6000  + Überarbeitung Einläufe und 

Verrohrungen  OT  und 

Instandsetzung Schott Sülzhayner 

Straße  3000 + Beseitigung 

Herkulesstaude  4000€           

aktuell: 40 Bäume                           Es 

sind noch deutlich mehr Bäume 

aufzunehmen, die zum bisher 

aufgenommenen Stand 

hinzukommen und in den 

Folgejahren Kosten erzeugen 

werden                                             Für 

die Herstellung und Erhaltung der 

Verkehrssicherheit an den 

Gemeindestraßen sind  weitere 

Erstaufnahmen, Folgekontrollen, 

Untersuchungen und 

Baumpflegearbeiten alternativlos. 

15.100 € zudem sind weiter 

Ersatzpflanzungen geplant.                    

Eine fehlende Baumpflege erhöht 

die Kosten für 

Verkehrssicherungsmaßnahmen in 

20.000 10.000 20.000 20.000 10.000 20.000 20.000 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

69000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 33.000 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 33.000 0 0 33.000 33.000 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

70000.54200 Straßenoberfläc

henentwässerun

g

60 193.400 95.000 EUR jährlich 

Abwassergebühr + Straßen; 

Mehler Straße/Scharfestraße: 

64.740 EUR in 2023

193.400 125.100 125.100 100.000 100.000 EUR ca. jährlich 

Abwassergebühr

95.200 95.200 95.200 95.200 95.200 95.200 95.200

70010.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 1.000 Falls Öffnung der öffentlichen 

Toiletten (Bahnhof und 

Ravenstraße) geplant, dann ggf. 

höherer Ansatz notwendig

800 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand der 

unterjährigen Entwicklung 

sowie geplanter Bedarfe.

1.000 800 2.200 allgemeiner Unterhalt plus 

Erneuerung Tür

1.000 800 1.200 1.000 800 1.200 1.200 Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2023.

70010.54100 Reinigung 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

70010.54200 Hausgebühren 

(Wasser, Müll)

60 400 400 400 400 600 häufigere Öffnungsintervalle 

Toilette 

400 400 600 400 400 600 600

70010.54300 Stromkosten 60 1.300 1.300 1.300 1.300 2.500 häufigere Öffnungsintervalle 

Toilette, sowie anhand 

Abschlagszahlungen aus 2023

1.300 1.300 2.500 1.300 1.300 2.500 2.500

70010.54400 Gebäudeversich

erungen

60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Straßenbeleuchtung

Straßenreinigung

Wasserläufe, Wasserbau

Abwasserbeseitigung

öffentliche Toilette



73100.54300 Stromkosten 60 100 100 100 100 100 100 100 100

73100.63700 Weihnachts- 

und 

79 2.000 Ausgaben für musikalische 

Ausgestaltung Weihnachtsmarkt

2.000 2.000 2.000

73100.63873 Kleinmaterial, 

Nebenkosten

79 2.500 Bauhof Kleinmaterial 250; Heizöl 

1000; Miete Heizung 1120

2.500 2.500 2.500 1.000 Kleinmaterial 300; Kosten Heizung 

& Strom 700

2.500 2.500 1.000 2.500 2.500 1.000 1.000

75000.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 5.000 4.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe.

5.000 4.000 4.000 allgemeiner Unterhalt 5.000 4.000 4.000 5.000 4.000 4.000 4.000 Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2023.

75000.51000 Lfd. Unterhalt 

der Flächen

60 13.000 Allgemeiner Unterhalt der 

Friedhofsflächen: 3.500 EUR 

Woffleben - 

Parkraumvergrößerung: 3.000 EUR 

(100qm x 30 EUR), 

Baumpflegemaßnahmen und 

Folgekontrollen: 5.000; 

Hainbuchenhecke Friedhof 

Woffleben: 1.500 EUR

8.000 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen:  

Allgemeiner Unterhalt der 

Friedhofsflächen: 1.500 

EUR, 

Baumpflegemaßnahmen 

und Folgekontrollen: 

5.000, Hainbuchenhecke 

Friedhof Woffleben: 1.500 

EUR. Zudem erfolgte eine 

Anpassung des Ansatzes 

anhand des unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe.

5.000 3.700 5.000 125 OT + 250 Ellrich                         Es 

sind noch deutlich mehr Bäume 

aufzunehmen, die zum bisher 

aufgenommenen Stand 

hinzukommen und in den 

Folgejahren Kosten erzeugen 

werden                                             Für 

die Herstellung und Erhaltung der 

Verkehrssicherheit an den 

Gemeindestraßen sind  weitere 

Erstaufnahmen, Folgekontrollen, 

Untersuchungen und 

Baumpflegearbeiten alternativlos. 

5.000 € zudem sind weiter 

Ersatzpflanzungen geplant.                    

Eine fehlende Baumpflege erhöht 

die Kosten für 

Verkehrssicherungsmaßnahmen in 

erheblichem Maß.                                                                                                                          

Bemerkung: Die dargestellten 

Kosten sind nur für die Bäume.

5.000 2.100 4.500 5.000 4.500 4.500 4.500 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

75000.51010 Pflegekosten für 

Kriegsgräber

34 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

75000.52000 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

75000.53006 Miete für 

Gasbehälter

34 0 Umstellung auf E-Heizung 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75000.54000 Heizung 60 1.000 1.000 1.100 1.100 1.500 Entsorgung Gastank 1.100 1.100 0 1.100 1.100 0 0 Versorgung über Strom

75000.54100 Reinigung 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

75000.54200 Hausgebühren 

(Wasser, Müll)

60 4.800 4.800 4.800 4.800 2.400 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

4.800 4.800 2.400 4.800 4.800 2.400 2.400

75000.54300 Stromkosten 60 2.100 600 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

2.100 600 3.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt plus Versorgung 

Heizung Friedhof Ellrich über Strom

2.100 600 3.000 2.100 600 3.000 3.000 Die Ansätze orintieren sich an 2023. Die Ansätze orintieren sich an 2023.

75000.54400 Gebäudeversich 60 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900

75000.63876 Kleinmaterial für 

Friedhöfe

34 100 Ansatz orientiert sich an Hand der 

Entwicklung der vergangenen 

Jahre

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

75000.63878 Beschriftung der 

Stele

34 2.200 2.200 2.200 2.200 2.500 2.200 2.200 2.500 2.200 2.200 2.500 2.500

75000.65000 Bürobedarf 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

75000.65200 Post- und 09 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

75000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 114.500 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

114.500 114.500 114.500 100.300 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

114.500 114.500 100.300 114.500 114.500 100.300 100.300 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

75000.68000 Abschreibungen 20 8.300 siehe Tabelle zu Abschreibungen 

Friedhöfe gesamt

8.300 8.300 8.300 8.500 siehe Tabelle zu Abschreibungen 

Friedhöfe gesamt

8.200 8.200 8.500 5.500 5.500 5.700 5.700 siehe Tabelle zu Abschreibungen Friedhöfe 

gesamt

siehe Tabelle zu Abschreibungen Friedhöfe gesamt

75000.68500 Verzinsung des 

Anlagekapitals

20 4.800 siehe Tabelle zu Kalkulatorische 

Zinsen Friedhöfe gesamt

4.800 4.800 4.800 4.800 siehe Tabelle zu Kalkulatorische 

Zinsen Friedhöfe gesamt

4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 siehe Tabelle zu Kalkulatorische Zinsen Friedhöfe 

gesamt

siehe Tabelle zu Kalkulatorische Zinsen Friedhöfe 

gesamt

75100.51020 Unterhalt der 

Flächen

34 3.000 Ansatz orientiert sich an Vorjahre 3.000 3.000 3.000 3.500 3.000 3.000 3.500 3.000 3.000 3.500 3.500

77100.41400 Entgelt für 

Arbeitnehmer

11 408.300 377.700 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

428.700 380.200 381.100 450.200 384.000 386.800 472.700 387.900 390.600 394.600

77100.41702 Leistungsberecht 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77100.43400 ZVK 

Arbeitnehmer

11 15.500 12.600 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

16.300 13.600 13.300 17.100 13.700 13.500 18.000 13.900 13.700 13.800

Friedhöfe

Jüdischer Friedhof

Bauhof

Weihnachts- und Sondermärkte



77100.44400 Sozialversicher. 

Arbeitnehmer

11 89.800 79.500 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes auf 

Grundlage der aktuellen 

Personalentwicklung und 

damit des 

Arbeitszeitmodells sowie 

der Tarifverhandlungen 

betreffend dem TVöD.

94.300 85.400 86.400 99.000 86.300 87.700 104.000 87.200 88.600 89.500

77100.44702 Leistungsberecht 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

77100.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 3.000 3.000 3.000 3.000 5.000 Wiederkehrende Prüfungen 

Elektroanlagen ortsfest und 

ortsveränderlich, Prüfung Tore, 

Gefahrstoffcontainer, Dach 

Gemeinschaftscontainer

3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000 3.000

77100.52100 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

nstände, 

sonstige 

Gebrauchsgegen

stände

60 5.000 5.000 5.000 5.000 4.500 Stand 31.08.2023: 4.898 EUR, 

Ersatz/Austausch von Akkus, von 

Hebezeugen, Leitern, Beschaffung 

eines Laser-Nivelliers, Ersatz von 

Handwerkzeugen, Schaufeln, Akku-

Schraubern, Akku-Sägen

5.000 5.000 6.500 5.000 5.000 6.500 6.500 Die Ansätze orientieren sich an 2024.

77100.53008 Leasing 

Fahrzeuge

60 103.100 103.100 103.100 103.100 73.800 Leasing Sprinter ( 12x327,51 EUR) 

3.930,12 EUR; Leasing 

Nachfolgefahrzeug für Crafter (12x 

600 EUR) 7.200 EUR; Leasing 

Kompakttraktor John Deere 

Rasentraktor (12 x 1.216,18 EUR) 

14.594,16 EUR; Leasing John Deere 

Kompakttraktor (6x1.712,48) - ab 

01.07.2024 Ersatz notwendig 

(Annahme: Leasingrate + 20%) 

22.604,74 EUR; Leasing 

Winterdienst-Traktor inkl. 

103.100 103.100 73.800 103.100 103.100 73.800 73.800 Die Ansätze orientieren sich an 2024.

77100.53009 Miete Fahrzeuge 60 31.400 Miete Bokimobil/Winterdienst, fix: 

16.400 EUR; Kommunalmiete 

Multicar + Winterdienstausstattung 

14.922,60 EUR

31.400 31.400 31.400

77100.54000 Heizung 60 8.000 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Multiplikation mit 1,5 der 

Ausgaben von 2022 angenommen.

6.500 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

8.000 6.500 4.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt 

8.000 6.500 4.000 8.000 6.500 4.000 4.000 Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2023.

77100.54100 Reinigung 09 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

77100.54200 Hausgebühren 60 3.100 3.100 3.100 3.100 3.000 3.100 3.100 3.000 3.100 3.100 3.000 3.000

77100.54300 Stromkosten 60 4.800 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

4.800 4.800 4.800 4.000 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt 

4.800 4.800 4.000 4.800 4.800 4.000 4.000

77100.54400 Gebäudeversich

erungen

60 2.900 2.900 2.900 2.900 3.200 anhand der aktuellen Abrechnung/ 

Abschlagsrechnung 2023 

abgeschätzt 

2.900 2.900 3.200 2.900 2.900 3.200 3.200

77100.55000 Haltung von 

Fahrzeugen

60 60.000 Aufgrund der allgemeinen 

Preissteigerungen im 

Treibstoffbereich sowie bei den 

Unterhaltskosten der Fahrzeuge 

Preissteigerung angenommen.

60.000 60.000 60.000 56.000 Mit Stand 31.08.2023 wurden 

35.500 EUR angeordnet. Dies 

entspricht einem monatlichen 

Betrag in Höhe von 4.437,50 EUR. 

Für 12 Monate hochgerechnet 

entspricht dies einer Summe von 

53.250 EUR. Nicht enthalten sind 

mögliche Mehrbedarfe durch 

Winterdienst, einen erhöhten 

Reparaturbedarf bei veralteten Kfz 

(Radlader, Minibagger) und 

Preissteigerungen bei Ersatzteilen. 

Es wurde deshalb eine Erhöhung 

des Gesamtbetrages um 5,2 % 

70.000 70.000 60.000 70.000 70.000 60.000 60.000 Die Anpassung der Ausgaben 2025-2027 erfolgte 

aufgrund der prognostizierten Erhöhung der 

Energiekosten und der Erstzteil- und 

Reparaturkosten.

77100.56000 Dienst- und 

Schutzkleidung

11 2.000 5.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe.

2.000 2.000 4.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

77100.63877 Kleinmaterial 

Baubetriebshof

60 6.600 Aufgrund der allgemeinen 

Preissteigerungen erhöhte Kosten 

der Beschaffung angenommen..

6.600 6.600 6.600 7.500 Mit Stand 31.08.2023 wurden 4.964 

EUR angeordnet. Dies entspricht 

einem monatlichen Betrag in Höhe 

von 620,50 EUR. Für 12 Monate 

hochgerechnet entspricht dies einer 

Summe von 7.446 EUR.

6.600 6.600 7.500 6.600 6.600 7.500 7.500 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

77100.65000 Bürobedarf 09 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

77100.65100 Gesetzblätter u. 09 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

77100.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

ren

09 1.000 1.000 1.000 1.000 1.300 Telekom monatlich 9,46 EUR, 

jährlich 113,52 EUR; Telekom 

monatlich 69,23 EUR, jährlich 

830,76 EUR; Bauhof Handy 

monatlich 20,00 EUR, jährlich 

1.000 1.000 1.300 1.000 1.000 1.300 1.300 Telekom monatlich 9,46 EUR, jährlich 113,52 EUR; 

Telekom monatlich 69,23 EUR, jährlich 830,76 EUR; 

Bauhof Handy monatlich 20,00 EUR, jährlich 240,00 

EUR

77100.67900 Innere 

Verrechnungen

20 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 0 0 0 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

Fremdenverkehr, HdG



79000.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 13.000 allgemeiner Unterhalt (TÜV 

Fahrstuhl, Wartung): 2.500 EUR, 

malermäßige Instandsetzung 

Treppenaufgang: 5.000 EUR, 

Erneuerungen im Sanitätbereich 

(Malerarbeiten, Waschbecken, 

Druckspüler): 2.500 EUR, 

Instandsetzung obere Belüftung: 

1.000 EUR, Instandsetzung Kuppel: 

2.000 EUR, 

11.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe. 

Vorgesehen sind: 

allgemeiner Unterhalt 

(TÜV Fahrstuhl, Wartung): 

2.000 EUR, malermäßige 

Instandsetzung 

Treppenaufgang: 4.000 

EUR, Erneuerungen im 

Sanitärbereich 

(Malerarbeiten, 

Waschbecken, 

Druckspüler): 2.000 EUR, 

Instandsetzung obere 

Belüftung: 1.000 EUR, 

Instandsetzung Kuppel: 

2.000 EUR, 

3.000 2.500 12.000 allgemeiner Unterhalt (TÜV 

Fahrstuhl, Wartung): 2.500 EUR, 

malermäßige Instandsetzung 

Treppenaufgang: 4.500 EUR, 

Erneuerungen im Sanitätbereich 

(Malerarbeiten, Waschbecken, 

Druckspüler): 2.000 EUR, Belüftung 

3.000 EUR 

3.000 2.500 2.500 3.000 2.500 2.500 2.500 Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe. 

Reparaturarbeiten Boden/Wände…

79000.54000 Heizung 60 17.700 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Multiplikation mit 1,5 der 

Ausgaben von 2022 angenommen.

13.500 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

17.700 17.500 13.500 Neuer Mieter, Ausgaben bisher: 

10.500 EUR

17.700 17.500 13.500 17.700 17.500 13.500 13.500 Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2023.

79000.54100 Reinigung 09 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200

79000.54200 Hausgebühren 60 1.000 1.000 1.000 1.000 1.500 Neuer Mieter 1.000 1.000 1.500 1.000 1.000 1.500 1.500

79000.54300 Stromkosten 60 2.000 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Erhöhung der Ausgaben um 40 %  

angenommen.

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

79000.54400 Gebäudeversich

erungen

60 3.600 3.600 3.600 3.600 4.100 jährliche Preisnpassung anhand 

Abschlag 2023

3.600 3.600 4.200 3.600 3.600 4.300 4.400

79000.63880 Werbemaßnahm

en

79 800 Flyer für alle Museen, Neuauflage 

des Heftes "St. Spiritus"

800 300 300 300 Flyer für die Museen, Handzettel 300 300 300 300 300 300 300

79000.63881 Spuren der 79

79000.65200 Post- und 

Fernmeldegebüh

09 600 600 600 600 600 Telekom monatlich 41,54 EUR, 

jährlich 498,48 EUR

600 600 600 600 600 600 600 Telekom monatlich 41,54 EUR, jährlich 498,48 EUR

79000.66100 Mitgliedsbeiträg

e an Verbände

79 800 Torismusverband 

Südharz/Kyyhäuser - 330,- 

Museumsverband Thüringen - 

30,00 Kulturoffensive Südharz - 

25,- Wiederaufbau Glockentürme - 

20,- Regionalverband Harz - 200,- 

195,- Euro als Reserve für 

Wanderkarten oder ähnliches 

Ansatz aus dem Vorjahr 

übernommen

800 800 800 400 Tourismusverband 

Südharz/Kyyhäuser 330; 

Museumsverband Thüringen 30; 

Sonstiges 40

800 800 400 800 800 400 400

79000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

0 0 0 0 0 0 0 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

79010.63884 Zuschuss 79 3.800 Kooperationsvertrag 3.800 3.800 3.800 3.800 wie in den letzten Jahren 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 Kooperationsvertrag

85500.63850 Kosten der 

Holzfällung u. Ä.

60 50.000  voraussichtlich 1.000 FM 

Holzeinschlag x 35 EUR = 35.000 

EUR + 

Verkehrssicherungsmaßnahmen: 

15.000 EUR

50.000 50.000 50.000 50.000 voraussichtlich 1.200 FM 

Holzeinschlag x 35 EUR = 42.000 

EUR + 

Verkehrssicherungsmaßnahmen: 

8.000 EUR

50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Die Ansätze orientieren sich an 2024.

85500.63852 Stadtwald: 

Wegebau

60 15.000 Mulchen Hang Frauenberg + 

Instandsetzung Geländer Weg 

Frauenberg: 10.000 EUR + 

Allgemeiner Wegeunterhalt 

Stadtwald

15.000 5.000 5.000 5.000 Mulchen Hang Frauenberg + 

Allgemeiner Wegeunterhalt 

Stadtwald

5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 Die Ansätze orientieren sich an 2024.

85500.63853 Wildschadenver 60 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300

85500.63854 Wiederaufforstu

ng

60 107.300 Wiederaufforstung WA 1-23 + WA 

2-23: (26.600 + 17.900) + 20% = 

53.400 EUR  + Wiederaufforstung 

WA 2-20, 2 Flächen: (20.300 

+24.600) + 20% = 53.900 EUR

0 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Die 

finanziell umfänglichen 

Investitionsvorhaben 

stellen aus der erfolgten 

Bewertung heraus 

Maßnahmen im Rahmen 

des Vermögenshaushaltes 

dar. 

50.000 0 2.500 Pflanzungen sowie Kulturpflege und 

Anlage von Insektenhabitaten im 

Arboretum, Erneuerung/Ersatz 

Wuchshüllen, Instandsetzung 

Wildschutzzaun

50.000 0 1.000 50.000 0 1.000 1.000 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Die finanziell 

umfänglichen Investitionsvorhaben stellen aus der 

erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen im 

Rahmen des Vermögenshaushaltes dar. 

Weiterführung der Bepflanzung im Arboretum

85500.67600 Kosten der 60 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 Gemäß Beförsterungsvertrag 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 16.600 Die Ansätze orientieren sich an 2024.

85500.71701 Zuschuss an 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Allgemeines Grundvermögen

KAG Thüringen Südharz

Forstwirtschaftliche 



88000.50000 Lfd. Unterhalt 

der Gebäude

60 30.000 Sanierung/Renovierung der 

Wohnung 019 in Hospitalstraße 

47, Ellrich notwendig, da völlig 

abgewohnt und Ausstattung 

veraltet. Elektrik muss erneuert 

werden, da nicht mehr dem 

technischen Stand (DIN) 

entspricht: Kosten ca. 3000,00 €, 

sanitäre Anlagen (WC, Badewanne 

und Waschbecken austauschen, 

Wanne in Fliesen einputzen, 

Fliesenspiegel: Kosten ca. 3.000 €. 

Fußbodenbelag erneuern 

komplette Wohnung 

(Wohnzimmer, Flur, Bad, Küche): 

Kosten ca. 3.000 €. malermäßige 

Instandsetzung: Kosten ca. 1.000 

€, Allgemeiner Unterhalt: 15.000 

EUR, Erhöhung Gebühren 

Wohnungsverwaltung

13.000 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Im 

Rahmen des VwHH sind 

weiter vorgesehen:  

Sanierung/Renovierung 

der Wohnung 019 in 

Hospitalstraße 47, Ellrich 

notwendig (völlig 

abgewohnt und 

Ausstattung veraltet) - 

malermäßige 

Instandsetzung: Kosten ca. 

1.000 EUR, Allgemeiner 

Unterhalt: 12.000 EUR. 

Zudem erfolgte eine 

Anpassung des Ansatzes 

anhand des unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe.

20.000 10.000 9.000 Ausbesserungsarbeiten Markt 21, 

allgemeiner laufender Unterhalt

30.000 10.000 10.000 30.000 15.000 10.000 10.000 allgemeine Instandhaltungsmaßnhamen 

(Eigentümergemeinschaft) Verkauf der 

Wohnungen angestrebt. 

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

Die Anpassung der Ansätze erfolgte anhand der 

Entwicklung der HHSt. und geplanter Bedarfe.

88000.52100 Geräte, 

Ausstattungs- 

und 

Ausrüstungsgege

nstände, 

sonstige 

60 2.000 Mittelanmeldung DGH Woffleben 

(Geschirr, Stühle, Tische) 1.500 

EUR + Ausstattung anderer DGH

2.000 1.000 1.000 2.100 Mittel für Einrichtungsgegenstände 

(Geschirr, Tische, Stühle) DGH 

Woffleben; 1.100 EUR für 

Beschaffungen nach 

Landesförderung Solidarisches 

Zusammenleben (10% Eigenanteil)

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000

88000.53000 Pacht für 60 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

88000.53001 ÖPP DGH 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.53009 Rückzahlung von 60 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.54000 Heizung 60 25.200 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Multiplikation mit 1,5 der 

Ausgaben von 2022 angenommen.

25.200 25.200 25.200 25.000 jährliche Preisentwicklung anhand 

Abschlag 2023

25.200 25.200 28.000 25.200 25.200 28.000 28.000 mögliche Preissteigerungen

88000.54200 Hausgebühren 60 33.000 33.000 33.000 33.000 25.000 jährliche Preisentwicklung anhand 33.000 33.000 25.000 33.000 33.000 25.000 25.000

88000.54300 Stromkosten 60 35.000 Aufgrund der prognostizierten 

Preissteigerungen im Wärme- und 

Strombereich wurde eine 

Erhöhung der Ausgaben um 40 %  

angenommen.

21.000 In Anbetracht der 

unterjährigen Entwicklung 

erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes.

35.000 23.000 25.000 jährliche Preisentwicklung anhand 

Abschlag 2023

35.000 23.000 25.000 35.000 23.000 25.000 25.000 Die Ansätze orintieren sich an 2023. Die Ansätze orintieren sich an 2023.

88000.54400 Gebäudeversich 60 7.000 7.000 7.000 7.000 10.000 jährliche Preisentwicklung anhand 7.000 7.000 10.000 7.000 7.000 10.000 10.000

88000.54500 Grundsteuer, 

Straßenreinigun

g für eig. 

60 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000

88000.63888 Versicherungssc 60 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

88000.67900 Innere 

Verrechnungen

20 36.200 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

36.200 36.200 36.200 40.200 gemäß Tabelle Innere Verrechnung 

Bauhof 

36.200 36.200 40.200 36.200 36.200 40.200 40.200 gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof gemäß Tabelle Innere Verrechnung Bauhof 

90000.81000 Gewerbesteueru

mlage

22 110.000 Die Ansatzbildung erfolgte in 

Anlehnung an die Darstellung 

vorheriger Jahre. Berücksichtigt 

dabei wurden die geplanten 

Gewerbesteuereinnahmen. 

85.000 Es erfolgte eine Anpassung 

des Ansatzes anhand des 

unterjährigen 

Anordnungssolls sowie 

geplanter Bedarfe. Die 

Schlussrechnung  2022 

gemäß Mitteilung vom 

25.01.2023 wies für das IV. 

Quartal 2022 einen Betrag 

von                                  -

100.000 90.000 120.000 Die Ansatzbildung erfolgte in 

Anlehnung an die Darstellung 

vorheriger Jahre. Berücksichtigt 

dabei wurden die geplanten 

Gewerbesteuereinnahmen im Sinne 

der Vorauszahlungen sowie 

Nachzahlungen. Angenommen 

wurde anhand vergangener Jahre 

eine Multiplikation der 

Gewerbesteuereinnahmen mit 

100.000 90.000 112.500 100.000 90.000 112.500 112.500 Die Ansatzbildung erfolgte in Anlehnung an die 

Darstellung vorheriger Jahre. Berücksichtigt dabei 

wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen. 

Die Ansatzbildung erfolgte in Anlehnung an die 

Darstellung vorheriger Jahre. Berücksichtigt dabei 

wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen. 

Die Ansatzbildung erfolgte in Anlehnung an die 

Darstellung vorheriger Jahre. Berücksichtigt dabei 

wurden die geplanten Gewerbesteuereinnahmen im 

Sinne der Vorauszahlungen sowie Nachzahlungen. 

Angenommen wurde anhand vergangener Jahre eine 

Multiplikation der Gewerbesteuereinnahmen mit 

schätzungsweise 7,5 %.

90000.83200 Kreisumlage 20 1.878.200 Planungsannahme 2.064.700 Es erfolgte eine Erhöhung 

des Ansatzes in Anlehnung 

an die Anhörung zur 

Festsetzung der Kreis- und 

Schlumumlage 2023 

gemäß Schreiben vom 

07.03.2023, Die 

Umlagegrundlage 2023 für 

die Stadt Ellrich beträgt 

5.389.287,23 EUR. Bei 

Beibehaltung des 

Hebesatzes bezogen auf 

die Kreisumlage ergibt sich 

eine Umlage von 

2.064.635,94 EUR 

(5.389.287,23 * 38,31 

v.H.). Bei Beibehaltung des 

Hebesatzes bezogen auf 

die Schulumlage ergibt sich 

eine Umlage von 

625.157,32 EUR 

(5.389.287,23 * 11,60 

v.H.). 

1.878.200 2.064.700 2.064.700 Planungsannahme 1.878.200 2.064.700 2.064.700 1.878.200 2.064.700 2.064.700 2.064.700 Aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen 

wird für die Finanzplanjahre der 

Haushaltsansatz von 2022 herangezogen. 

Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2024.

Steuern, allgm. Zuweisungen 



90000.83201 Schulumlage 20 568.700 Planungsannahme 625.200 Es erfolgte eine Erhöhung 

des Ansatzes in Anlehnung 

an die Anhörung zur 

Festsetzung der Kreis- und 

Schlumumlage 2023 

gemäß Schreiben vom 

07.03.2023, Die 

Umlagegrundlage 2023 für 

die Stadt Ellrich beträgt 

5.389.287,23 EUR. Bei 

Beibehaltung des 

Hebesatzes bezogen auf 

die Kreisumlage ergibt sich 

eine Umlage von 

2.064.635,94 EUR 

(5.389.287,23 * 38,31 

v.H.). Bei Beibehaltung des 

Hebesatzes bezogen auf 

die Schulumlage ergibt sich 

eine Umlage von 

625.157,32 EUR 

(5.389.287,23 * 11,60 

v.H.). 

568.700 625.200 625.200 Planungsannahme 568.700 625.200 625.200 568.700 625.200 625.200 625.200 Aufgrund fehlender Berechnungsgrundlagen 

wird für die Finanzplanjahre der 

Haushaltsansatz von 2022 herangezogen. 

Die Ansätze orientieren sich an 2023. Die Ansätze orientieren sich an 2024.

90000.84500 Zinsen 

Steuererstattung

22 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

91000.85000 Deckungsreserve 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

91200.80788 Zinsen für 

Kredite

20 3.300 gem. bestehender Zins- und 

Tilgungspläne

3.300 2.800 2.800 2.800 gem. bestehender Zins- und 

Tilgungspläne

2.300 2.300 2.300 1.800 1.800 1.800 1.300 gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne

91600.86000 Zuführ. zum 

Vermögenshaus

halt

20 160.200 entspricht zunächst der 

gesetzlichen vorgeschriebenen 

Mindestzuführung (ordentliche 

Tilgung (HHSt. 91200.97788)  + Afa 

(HHSt. 75000.68000)

176.000 entspricht zunächst der 

gesetzlichen 

vorgeschriebenen 

Mindestzuführung 

(ordentliche Tilgung (HHSt. 

91200.97788)  + Afa (HHSt. 

75000.68000)

366.000 173.800 179.100 entspricht zunächst der 

gesetzlichen vorgeschriebenen 

Mindestzuführung (ordentliche 

Tilgung (HHSt. 91200.97788)  + Afa 

(HHSt. 75000.68000)

154.200 184.200 348.200 152.100 229.100 561.300 700.400 entspricht zunächst der gesetzlichen 

vorgeschriebenen Mindestzuführung (ordentliche 

Tilgung (HHSt. 91200.97788)  + Afa (HHSt. 

75000.68000)

entspricht zunächst der gesetzlichen 

vorgeschriebenen Mindestzuführung (ordentliche 

Tilgung (HHSt. 91200.97788)  + Afa (HHSt. 

75000.68000)

entspricht zunächst der gesetzlichen 

vorgeschriebenen Mindestzuführung (ordentliche 

Tilgung (HHSt. 91200.97788)  + Afa (HHSt. 

75000.68000)

91700.80781 Zinsen für 

Kassenkredite

21 500 Es hängt von dem aktuellen 

Zinssatz und unserem 

Kaufverhalten ab, ob ein 

Kassenkredit in Anspruch 

genommen werden muss.

500 500 500 800 Es hängt von dem aktuellen Zinssatz 

und unserem 

Maßnahmenumsetzung ab, ob ein 

Kassenkredit in Anspruch 

genommen werden muss.

500 500 800 500 500 800 800 Es hängt von dem aktuellen Zinssatz und unserem 

Kaufverhalten ab, ob ein Kassenkredit in 

Anspruch genommen werden muss.

92000.89200 Abschlusstechnis

che Vorgänge 

21

92000.89500 Abschlusstechnis

che Vorgänge 

21

Gesamtsumm

e

10.359.400 9.883.700 10.466.400 10.523.700 10.607.500 10.429.900 10.502.900 10.805.300 10.288.000 10.279.400 10.655.800 10.861.300



Haushalt 2023 Nachtrag 2023 Haushalt 2023 Nachtrag 2023 Haushalt 2024 Haushalt 2023 Nachtrag 2023 Haushalt 2024 Haushalt 2024

Haushaltsstelle Bezeichnung Ver

füg

ung

Soll 2023
Bemerkungen 

Fachamt 
Soll Nachtrag 2023

Bemerkungen 

Fachamt
Finanzplan 2024 Finanzplan 2024 Planung Soll 2024 Bemerkungen Fachamt Finanzplan 2025 Finanzplan 2025 Planung Soll 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2026 Planung Soll 2026 Planung Soll 2027

Bemerkungen Fachamt Finanzplanjahre 2024-2026 - 

Haushalt

Bemerkungen Fachamt Nachtrag 

Finanzplanjahre 2024-2026
Bemerkungen Fachamt Finanzplanjahre 2025-2027

Rathaus

06000.36102 Zuw. Land Bürgerhaus 60 0 In Abhängigkeit der 

favorisierten Lösung für das 

neue Rathaus und in 

Abhängigkeit der 

Fördermittelzuteilung wird 

die Auszahlung der 

zugeteilten Rahmenanteile 

des vorliegenden Bescheides 

unterstellt

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neue Untersuchung hinsichtlich Finanzierung erforderlich

FFW

13000.34500 Verkauf beweglicher Sachen 10 1.100 Verkauf der ersetzten 

Fahrzeuge

1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100

13000.36100 Zuweisung vom Land 60 0 0 0 0 25.000 Förderung Erstausstattung Wasserwehr 0 0 0 0 0 0 0

13000.36111 Zuw. Land Digitalfunk 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13000.36101 Appenrode-FFw Kfz 10 47.500 Förderung TSF-W Appenrode 

(beantragt) 

0 Die Maßnahme wird nach 

2025 verschoben. Die 

Beantragung erfolgte im Juni 

2022. Ein 

Zuweisungsbescheid ist zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht 

eingegangen.  

0 0 0 0 47.500 0 0 0 0 47.500 Förderung TSF-W Appenrode (beantragt) Förderung TSF-W Appenrode (beantragt) 

13000.36113 Appenrode - Zuw. Stellplatz 60 0 Es handelt sich hierbei um 

den maximalen Förderbetrag 

für die Errichtung eines 

Feuerwehrstellplatzes einer 

Gemeindefeuerwehr. Es 

handelt sich hierbei um eine 

Festbetragsfinanzierung 

unabhängig von den 

Gesamtkosten. Die 

Feuerwehr ist ein Bestandteil 

und Hauptbedarfsträger des 

geplanten Dorfzentrums ( 

Feuerwehr, Wasserwehr, 

DG, Sportstätte sind weitere 

Bedarfsträger). EInpflegen 

der Teilaufgabe in die 

Gesamtprojektkulisse so 

vornehmen, dass 2024 

Umsetzungsphase erreicht 

wird.  

0 120.000 120.000 120.000 Es handelt sich hierbei um den maximalen 

Förderbetrag für die Errichtung eines 

Feuerwehrstellplatzes einer 

Gemeindefeuerwehr. Es handelt sich hierbei 

um eine Festbetragsfinanzierung unabhängig 

von den Gesamtkosten. Die Feuerwehr ist ein 

Bestandteil des künftigen geplanten 

Dorfzentrums ( Feuerwehr, Wasserwehr, DG, 

Sportstätte sind weitere Bedarfsträger) und 

soll als erster Bauabschnitt realisiert werden. 

0 0 0 0 0 0 0

13000.36121 Ellrich-FFw Kfz 10 115.000 Förderung LF  Ellrich 

(beantragt)

0 Die Maßnahme wird nach 

2024 verschoben. Die 

Beantragung erfolgte im Juni 

2022. Ein 

Zuweisungsbescheid ist zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht 

eingegangen.  

0 115.000 0 0 0 0 0 0 125.000 0 Förderung LF  Ellrich (beantragt)  gem. Zuwendungsbescheid für HLF 10 vom 09.09.2023 ; laut 

Bescheid kann die Zuwendungssumme erst im Jahr 2026 abgerufen 

werden, spätestens zum 11.12.2026

13000.36142 Rothesütte-FFw Kfz 10

13000.36143 Rothesütte, Gerätehaus 60 0 0 0 0 0 0 0 0

13000.36151 Sülzhayn-FFw Kfz 10 0 0 0 0 0 72.500 0 0 0 72.500 0 0 Bedarf MLF/LF10, Alternativangebot MAN für LF20 liegt im 

Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten

Ansatz geplant MLF (gemäß Positionierung FöMi-Geber evt. LF20)

Bedarf MLF/LF10, Alternativangebot MAN für LF20 liegt im 

Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten

Ansatz geplant MLF (gemäß Positionierung FöMi-Geber evt. 

LF20)

13000.36152 Sülzhayn - Zuw. Stellplatz 60 120.000 Es handelt sich hierbei um 

den maximalen Förderbetrag 

für die Errichtung eines 

Feuerwehrstellplatzes einer 

Gemeindefeuerwehr. Es 

handelt sich hierbei um eine 

Festbetragsfinanzierung 

unabhängig von den 

Gesamtkosten. Das in 2022 

vollständig erworbene 

ehemalige Heizhaus in 

Sülzhayn soll zu einem 

Feuerwehrstellplatz 

umgebaut werden.

120.000 0 0 120.000 Es handelt sich hierbei um den maximalen 

Förderbetrag für die Errichtung eines 

Feuerwehrstellplatzes einer 

Gemeindefeuerwehr. Es handelt sich hierbei 

um eine Festbetragsfinanzierung unabhängig 

von den Gesamtkosten. Das in 2022 

vollständig erworbene ehemalige Heizhaus in 

Sülzhayn soll zu einem Feuerwehrstellplatz 

umgebaut werden. Neuansatz 2024 120.000 

EUR

0 0 0 0 0 0 0

13000.36160 Werna - Zuw. Umbau Stellplatz 60 0 0 0 100.000 Es handelt sich hierbei um den maximalen Förderbetrag für den 

Umbau eines Feuerwehrstellplatzes. Es handelt sich hierbei um eine 

Festbetragsfinanzierung unabhängig von den Gesamtkosten.

13000.36173 Zuweisung Löschwasserreserve 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13000.36240 Rothesütte -Zuw. LK Fahrzeug 10

13000.36603 Zuweisung Servicegesellschaft Rothesütte 

Fahrzeug

10

Schulen

22500.36120 Zuw. Land für Mehrzweckhalle 60 0 0 0 0 0 0 0 0

22500.36123 Zuw. Land Begegnungszentrum Kinder-

/Jugendliche

60 0 0 0 0 0 0 0 0

22500.36200 Mitleistungsersatz Landkreis 10 0 0 0 0 0 0 0 0

22500.36220 Zuw. Kreis für Mehrzweckhalle 60 0 0 0 0 0 0 0 0

22500.36603 Zuweisung Servicegesellschaft 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Gedenkstätten, 

Mahnmahle

36510.36100 Zuweisung Land Gedenkort "Juliushütte" 60 70.000 Bewilligung einer 

Zuwendung aus dem 

Landeshaushalt für das 

Projekt "Historischer 

Gebäudekomplex am 

Gedenkort Ellrich-

Juliushütte" ; 

Zuwendungsbescheid vom 

14.10.2022 für den 

Bewilligungszeitraum vom 

01.11.2022 bis 31.12.2024: 

2022 110.950 EUR, 2023 

70.000 EUR, 2024 10.920 

EUR. Da der Beginn der 

Maßnahme nicht mehr im 

Jahr 2022 realistisch 

erscheint, wurde die 

Zahlungswirksamkeit jeweils 

ein Jahr verzögert 

angenommen.

70.000 10.900 10.900 10.900 Bewilligung einer Zuwendung aus dem 

Landeshaushalt für das Projekt "Historischer 

Gebäudekomplex am Gedenkort Ellrich-

Juliushütte" ; Zuwendungsbescheid vom 

14.10.2022 für den Bewilligungszeitraum 

vom 01.11.2022 bis 31.12.2024: 2022 

110.950 EUR, 2023 70.000 EUR, 2024 10.920 

EUR. 

0 0 0 0 0 0 0 Bewilligung einer Zuwendung aus dem Landeshaushalt für das 

Projekt "Historischer Gebäudekomplex am Gedenkort Ellrich-

Juliushütte" ; Zuwendungsbescheid vom 14.10.2022 für den 

Bewilligungszeitraum vom 01.11.2022 bis 31.12.2024: 2022 110.950 

EUR, 2023 70.000 EUR, 2024 10.920 EUR

Einrichtungen der 

Jugendarbeit

46000.36100 Zuweisung des Landes 60 0 0

46000.36132 Gudersleben - Jugendclub 60

46000.36603 Zuweisung Servicegesellschaft 60

46000.36802 Zuw. Dritter - H.-Heine-Park 60

KiTa

46400.36100 Infra.-pauschale (ThürKitaG) 10 29.000 Stand 31.12.2021 gem. § 31 

ThürKiGaG

29.000 53.000 53.000 39.000 zum Stichtag 31.12.2022 waren es 39 Kinder 

unter 1 Jahr gem. § 31 ThürKigaG

40.000 40.000 34.000 40.000 40.000 34.000 34.000

§ 31 ThürKigaG für 2024 mit Stand 30.09.2022 hochgerechnet

(40/9*12) *1.000 = 53.0000 

Stichtagszahl am 31.12. eines Jahres  ausschlaggebend für die 

Planung  -> Betrachtung Jahresverlauf 2023 zum 29.09.2023, sodass 

für 2025 ff. Ansätze (immer Stand von zwei Jahren rückwirkend 

ausschlaggebend für InfraPauschale)

46400.36152 Kindergarten in Sülzhayn 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46400.36170 Kita Woffleben 60 922.800 Reste aus 2021 übertragen: 

860.800 EUR, ggf. kann mit 

einer Erhöhung der 

Fördermittel gerechnet 

werden -> laut Bescheid vom 

28.10.2022 erhöht sich 

Zuweisungssumme von 

860.884,75 auf 922.864,91 

EUR -> Eingang 2023 

erwartet

922.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportplätze

56000.36113 Wohnmobilstellplatz Appenrode 60 0 0 0 0 15.100 Zuschuss LEADER 15.100 EUR zzgl. 

Eigenanteil Förderverein 2.100 EUR (unter 

Grp. .36813), Anteil Stadt 6.000 EUR

0 0 0 0 0 0 0

56000.36813 Wohnmobilstellplatz Appenrode 60 2.100 Eigenanteil Förderverein 2.100 EUR -> Grp. 

638 da eingetragener Verein ohne 

Erwerbscharakter und somit zuzuordnen zu 

Zuweisungen/Zuschüsse Übrige Bereiche

0 0 0

Vermögenshaushalt Einnahmen

Haushalt 2023 Nachtrag 2023 Haushalt 2024



Städtebauliche 

Planung, 

Städtebauförderung, 

Vermessung, 

Bauordnung,Dorfern

euerungen

61500.36153 Sülzhayn, Dorferneuerung allg. 60 0 Anträge für 

Beratungsleistungen im 

Rahmen der Dorferneuerung 

Sülzhayn waren letztmalig 

2022 möglich

0 0 0 9.700 Geplant ist die Dorferneuerung in Appenrode-

Woffleben-Gudersleben-Werna. Hier ist 

zunächst die Vorplanung und 

Schwerpunktfindung notwendig 

(Dorferneuerungsbeirat). Von den 

Gesamtkosten werden voraussichtlich 65 % 

durch das TLLLR gefördert- Aktuell liegt 

jedoch noch kein Fördermittelbescheid vor.

0 0 0 0 0 0 0

61500.36154 Sülzhayn - Zuweisung Land 

Dorferneuerung

60 0  ggf. erfolgt die Umsetzung 

der Erneuerung des 

Spielplatzes im Kremserpark 

erst in 2023 - 

18.200 Der Haushaltsansatz basiert 

auf dem 

Zuwendungsbescheid vom 

04.07.2022 zur Förderung 

0 0 0 abgeschlossen 0 0 0 0 0 0 0

Städtebauliche 

Planung, 

Städtebauförderung, 

Vermessung, 

Bauordnung, 

Stadtsanierung 

Ellrich

61520.36111 Ordnungsmaßnahmen, Berater 60 10.000 Sanierungsberatung 10.000 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 10.000 10.000 0 0

61520.36114 Abriss Gebäude, Beräumung Fläche 60 0 0 0 0 45.000 Beräumung der Fläche "Waldpark" Annahme 

v. 60 % der Ausgaben (75.000 EUR)

0 0 0 0 0 0 0

61520.36116 Stadtmauer 60 27.200 Sanierung Stadtmauer im 

Bereich Salzmarkt (Abtrag 

des Gefährdungsbereiches) 

Rest Vorjahr: 27.200 EUR. 

Rahmenzuteilung in Höhe 

von 27.200 EUR liegt 

nunmehr vor (Stand 

18.10.2022). Umsetzung 

erfolgt  erst in 2023 

0 Die Anpassung des 

Haushaltsansatzes basiert 

auf der unterjährigen 

Entwicklung und 

planerischen Einschätzung. 

Eine Übertragbarkeit der 

Haushaltsmittel gemäß 

Verpflichtungsrahmen 

generell 2 Jahre möglich - 

Betrachtung erfolgt Ende 

2023.

0 0 0 Sanierung Stadtmauer im Bereich Salzmarkt 

Neubetrachtung in 2025

0 0 0 0 0 0 0 Übertragbarkeit Haushaltsmittel gemäß 

Verpflichtungsrahmen generell 2 Jahre möglich - 

Betrachtung erfolgt Ende 2023.

61520.36117 Stützmauer Mühlendamm 60 0 0 0 0 0 0 0 0

61520.36118 Zuw. Land NKD/Begegnungsstätte 60 0 0 0 0 0 0 0 0

61520.36119 Stadtsan.Brückenerweiterung 60 0 0 0 0 0 0 0 0

61520.36120 Zuw. Land Engelsburg 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0

61520.36162 Zuw. Land Spiegelsches Gut 60 521.900 Finanzhilfen 

Städtebauförderung 

(347.958,20 EUR) inkl. PMO-

Mittel (173.979,10 EUR) 

gemäß Fördermittebescheid 

vom 12.09.2022

521.900 0 0 0 gemäß Rahmenzuteilungen in 2024 keine 

Rahmen, Übernahme Reste aus 2023 -> +/- 0 

Maßnahme -> "durchlaufende Gelder"

0 0 0 0 0 0 0

61520.36702 Mitleistungsanteil FFw e.V. 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61520.36762 Zuschuss Bauherrnanteil 60 110.300 Bauherrenanteil gemäß 

Fördermittelbescheid vom 

12.09.2022

110.300 0 gemäß Rahmenzuteilungen in 2024 keine 

Rahmen, Übernahme Reste aus 2023 -> +/- 0 

Maßnahme -> "durchlaufende Gelder"

0 0 0

Gemeindestraßen

63000.34000 Einnahmen aus der Veräußerung von 

Anlagevermögen

60 0 0 0 0

63000.35104 Appenrode - Bärenecke 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35106 Appenrode - Ellernstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35108 Appenrode - Ilfelder Str. 60 9.800 Erstattung Anliegerbeiträge 

erfolgt realistisch erst in 

2023. Resteübertrag 

Einnahmen nur ein Jahr 

möglich - daher Neuansatz 

2023 notwendig.

9.800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35200 Straßenausbaubeiträge 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35211 Ellrich - AWG-Siedlung                         60 47.100 94.300 EUR gemäß Antrag Abschlagszahlung 

und Ausgleichsleistung - 50 % in 2024, 2025

47.100 0 0

63000.35215 Beiträge Pfeifferstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35221 Ellrich -Große Bahnhofstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35226 Ellrich -Heimstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35230 Ellrich - Karlstraße 60 0 0 59.500 59.500 0 0 0 59.400 59.500 59.500 59.400 0 Gesamtkosten Straße gemäß Kostenschätzung Ing.-büro Meinecke: 

216.303 EUR x 55% Anliegerbeitrag Durchschnitt = 119.000 EUR. Im 

Jahr des Baus (2024) 50 % davon und im Jahr nach der möglichen 

Fertigstellung die übrigen 50% als Erstattungsbetrag

gemäß Abschätzung der Anliegerbeiträge Gesamtkosten 216.303 * 55 

% -> 50 % in 2025,2026 59.483,33 EUR  

63000.35236 Ellrich -Lohmannstraße 60 73.200 Gesamtkosten Straße 

266.197 EUR x 55% 

Anliegerbeitrag Durchschnitt 

= 146.400 EUR im Jahr 2023

73.200 Voraussichtliche 

Fertigstellung der 

Maßnahme in 2023. 

Gesamtkosten Straße gemäß 

Kostenschätzung Ing.-büro 

Meinecke: 266.197 EUR x 

55% Anliegerbeitrag 

Durchschnitt = 146.400.000 

EUR. Im Jahr des Baus 

(2023) 50 % davon und im 

Jahr nach der möglichen 

Fertigstellung die übrigen 

50% als Erstattungsbetrag.

0 73.200 0 63.400 EUR HHER aus 2023 - gemäß 

Anmeldung des Ausgleichsbedarfs und 

Antarg auf Abschlagszahlung und 

Ausgleichsleistung

73.200 0 63.500 0 0 0 0 Gesamtkosten Straße gemäß Kostenschätzung Ing.-büro Meinecke: 

266.197 EUR x 55% Anliegerbeitrag Durchschnitt = 146.400.000 EUR. 

Im Jahr des Baus (2023) 50 % davon und im Jahr nach der möglichen 

Fertigstellung die übrigen 50% als Erstattungsbetrag

Voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme in 2023. 

Gesamtkosten Straße gemäß Kostenschätzung Ing.-büro 

Meinecke: 266.197 EUR x 55% Anliegerbeitrag Durchschnitt 

= 146.400.000 EUR. Im Jahr des Baus (2023) 50 % davon 

und im Jahr nach der möglichen Fertigstellung die übrigen 

50% als Erstattungsbetrag.

Beendigung Maßnahme in 2024 -> frühestens ein Jahr nach 

Beendigung Abrechnung -> 2025 Rest-Einnahme Anliegerbeiträge

63000.35237 Ellrich -Mehlerstraße 60 49.400 Voraussichtliche 

Gesamtkosten der Sanierung 

Mehlerstraße gemäß 

Aufteilung des 

Submissionsergebnisses 

zzgl. Planungskosten: 

179.720,54 EUR, davon 55 % 

Anliegerbeiträge = 

98.846,30 EUR. Annahme: 

50 % der Beiträge 

(49.423,15 EUR) werden 

unmittelbar nach 

49.400 Voraussichtliche 

Fertigstellung der 

Maßnahme in 2023. 

Geplante Gesamtkosten der 

Sanierung Mehlerstraße 

gemäß Aufteilung des 

Submissionsergebnisses 

zzgl. Planungskosten: 

179.720,54 EUR, davon 55 % 

Anliegerbeiträge = 

98.846,30 EUR. Annahme: 

50 % der Beiträge 

0 49.400 12.200 61.600 EUR gemäß des Ausgleichsbedarfs 

und Antrag auf Abschlagszahlung und 

Ausgleichsleistung -> 49.400 EUR HHER aus 

2023, Ansatz 2024: 12.200 EUR 

49.400 0 61.700 0 0 0 0 Voraussichtliche Gesamtkosten der Sanierung Mehlerstraße gemäß 

Aufteilung des Submissionsergebnisses zzgl. Planungskosten: 

179.720,54 EUR, davon 55 % Anliegerbeiträge = 98.846,30 EUR. 

Annahme: 50 % der Beiträge (49.423,15 EUR) werden unmittelbar 

nach Beantragung abgerufen (Antrag im November 2022 - 

voraussichtliche Auszahlung der übrigen 50 % frühstens in 2024 

möglich). Die Auszahlung der restlichen - real abgerechneten 

Anliegerbeiträge erfolgt im Jahr nach der Fertigstellung (2024)

Voraussichtliche Fertigstellung der Maßnahme in 2023. 

Geplante Gesamtkosten der Sanierung Mehlerstraße gemäß 

Aufteilung des Submissionsergebnisses zzgl. 

Planungskosten: 179.720,54 EUR, davon 55 % 

Anliegerbeiträge = 98.846,30 EUR. Annahme: 50 % der 

Beiträge (49.423,15 EUR) werden unmittelbar nach 

Beantragung abgerufen (Antrag im November 2022). Die 

Auszahlung der restlichen abgerechneten Anliegerbeiträge 

erfolgt im Jahr nach der Fertigstellung, sodass 

voraussichtliche Auszahlung der übrigen 50 % in 2024 

eingeschätzt. 

Beendigung Maßnahme in 2024 -> frühestens ein Jahr nach 

Beendigung Abrechnung -> 2025 Rest-Einnahme Anliegerbeiträge

63000.35243 Beiträge Nordhäuser Str. 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35250 Ellrich -Salzstraße 60 121.100 Resteinnahme 

Anliegerbeitrag Erstattung 

durch Freistaat erfolgt 

realistischerst 2023

121.100 0 0 0 insgesamt 107.000 EUR - 107.000 EUR HHER - 

gemäß Antrag  Ausgleichsleistung 

0 0 0 0 0 0 0

63000.35253 Ellrich -Scharffestraße 60 59.600 Voraussichtliche 

Gesamtkosten der Sanierung 

Scharffestraße gemäß 

Aufteilung des 

Submissionsergebnisses 

zzgl. Planungskosten: 

216.900 EUR, davon 55 % 

Anliegerbeiträge = 119.295 

EUR. Annahme: 50 % der 

Beiträge (59.647,50 EUR) 

werden unmittelbar nach 

Beantragung abgerufen 

(Antrag im November 2022 - 

voraussichtliche Auszahlung 

der übrigen 50 % frühstens 

ein Jahr nach Fertigstellung, 

also in 2024 möglich)

59.600 0 0 0 35.100 EUR als HHER aus 2023 gemäß des 

Ausgleichsbedarfs und Antrag auf 

Abschlagszahlung und Ausgleichsleistung 

59.600 59.600 35.200 0 0 0 0 Voraussichtliche Gesamtkosten der Sanierung Scharffestraße gemäß 

Aufteilung des Submissionsergebnisses zzgl. Planungskosten: 

216.900 EUR, davon 55 % Anliegerbeiträge = 119.295 EUR. 

Annahme: 50 % der Beiträge (59.647,50 EUR) werden unmittelbar 

nach Beantragung abgerufen (Antrag im November 2022 - 

voraussichtliche Auszahlung der übrigen 50 % frühstens ein Jahr nach 

Fertigstellung, also in 2024 möglich)

63000.35258 Beiträge Hagenstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35270 Harzradrundweg Ell.-Walkenried 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35297 Werna -Neuer Markt 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35302 Gudersleben -Auf der Liethen 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35310 Gudersleben - Obersachswerfer Straße 60 44.700 55 % von geplanten 

Ausgaben in Höhe von 

173.500 EUR - 50 % in 2023 

und 2025 angenommen

0 Die Maßnahme wird nach 

2024 verschoben. 55 % von 

geplanten Ausgaben in Höhe 

von 173.500 EUR - 50 % 

(47.712 EUR) in 2024 und 

2026 angenommen.

0 47.700 0 44.700 0 47.700 0 47.700 47.700 0 55 % von geplanten Ausgaben in Höhe von 173.500 EUR - 50 % in 

2023 und 2025 angenommen

Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. 55 % von 

geplanten Ausgaben in Höhe von 173.500 EUR - 50 % 

(47.712 EUR) in 2024 und 2026 angenommen.

Die Maßnahme wird nach 2025 verschoben. 55 % von geplanten 

Ausgaben in Höhe von 173.500 EUR = 95.425 EUR 50 % der Beiträge 

(47.712,50 EUR) werden unmittelbar nach Beantragung abgerufen, 

voraussichtliche Auszahlung der übrigen 50 % frühstens ein Jahr nach 

Fertigstellung, also in 2026 möglich

63000.35401 Rothesütte - Alte Poststraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35402 Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße 

Gehweg

60 0 0 0 0 0 0 0 96.100 0 0 96.100 0 Anliegerbeiträge einplanen mit 349.543,44 EUR *55 % = 192.248,89 

EUR -> 50 % in 2025 und in 2026 (96.124,44 EUR -> 96.100 gerundet)

63000.35508 Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße 60 209.200 Resteinnahme 

Anliegerbeitrag Erstattung 

durch Freistaat, Rest aus 

2019 - daher Neuansatz 

notwendig -> realistisch erst 

in 2023

209.200 0 0 0 197.000 EUR gesamt, 156.000 EUR Eingang 

in 2020 - verbleiben 41.000 EUR gemäß 

Antrag  Ausgleichsleistung -> HHER

0 0 0 0 0 0 0

63000.35506 Sülzhayn - Benneckensteinerstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35605 Werna -Appenröder Straße 60 0 0 0 0 0 0 0 0



63000.35704 Woffleben - Bahnhofstraße 60 0 26.700 Der Haushaltsansatz basiert 

auf erwarteten Einnahmen 

für die nördliche 

Bahnhofstraße in Woffleben 

in Folge der 

Spitzkostenabrechnung.

0 0 0 gemäß Antrag Ausgleichsleistung 17.600 EUR 

-> HHER aus 2023 17.600,80

0 0 0 0 0 0 0

63000.35706 Woffleben - Guderslebener Straße 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.35712 Woffleben - Schulstraße 60 136.400 Resteinnahme 

Anliegerbeitrag Erstattung 

durch Freistaat, 

zusammengefasst aus 

Schulstraße, Siedlungsweg 

und nördliche Bahnhofstraße 

- realistisch erst in 2023

136.400 0 0 89.800 gemäß Antrag Ausgleichsleistung 266.227 -> 

HHER aus 2023 136.400 EUR + Ansatz 2024: 

89.827 EUR

0 0 0 0 0 0 0

63000.35713 Woffleben - Siedlungsweg 60 0 0 0 0 30.400 gemäß Antrag Ausgleichsleistung Ansatz 

2024: 30.472 EUR 

0 0 0 0 0 0 0

63000.35716 Woffleben - Zum Mühlgraben 60 14.400 Gemeinschaftsmaßnahme 

mit AWZV gemäß 

Objektplanung AWZV, 

Gesamtkosten geplant 

52.500 EUR, Anliegerbeitrag 

55 % = 28.875 EUR - 50 % in 

2023 und 2025

14.400 0 0 0 zwei Ausschreibungen als 

Gemeinschaftsmaßnahme = zwei 

unwirtschaftliche Angebote - komplette neue 

Bearbeitung des Projektes erforderlich -> 

keine Reste aus 2023

14.400 14.400 0 0 0 0 0 Gemeinschaftsmaßnahme mit AWZV gemäß Objektplanung AWZV, 

Gesamtkosten geplant 52.500 EUR, Anliegerbeitrag 55 % = 28.875 

EUR - 50 % in 2023 und 2025

63000.36101 Zuweisung für Brückenbau 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36105 Zuweisung für allg. Straßenbau 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36107 Zuweisung Harzradrundweg 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36109 App.-Woffl.Zuw. Bushaltestelle 

Ortsverbindungsstr.

60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36123 Ellrich - Karlstraße 60 0 0 73.000 73.000 0 aktuell Ablehnung des Straßenstatus` 0 0 0 0 0 0 0 Gesamtkosten Straße 216.303 EUR x 45% Anliegerbeitrag 

Durchschnitt x 75% KSB = 73.002 EUR in 2024

63000.36125 Ellrich -Salzstraße 60 0 0 9.200 Der Haushaltsansatz basiert 

auf erwarteten Einnahmen 

gemäß Schreiben des 

Thüringer Landesamts für 

Bau und Verkehr vom 

08.12.2022 bezüglich des 

Mittelabrufs für die 

Maßnahme Salzstraße, 

Ellrich in Höhe von 9.204,10 

EUR.

0 0 36.100 gemäß Bescheid in Abstimmung mit LVwA für 

Mehraufwendungen Sanierungsgebiet

0 0 0 0 0 0 0

63000.36131 Gudersleben - Obersachswerfer Straße 60 58.500 gemäß Abstimmung mit 

TLBV, Ausschreibung geplant 

in 2022 - Umsetzung geplant 

in 2023 - Kosten geplant 

173500 * 0,45 * 0,75 = 

58.556 EUR

0 Die Maßnahme wird nach 

2024 verschoben. Gemäß 

Abstimmung mit TLBV, 

Ausschreibung geplant in 

2022 - Umsetzung geplant in 

2023 - Kosten geplant 

173500 * 0,45 * 0,75 = 

58.556 EUR

0 58.500 0 0 0 58.500 0 0 0 0 Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß 

Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 2022 - 

Umsetzung geplant in 2023 - Kosten geplant 173500 * 0,45 

* 0,75 = 58.556 EUR

 Umsetzung geplant in 2025 - Kosten geplant 173500 * 0,45 * 0,75 = 

58.556 EUR

63000.36136 Ellrich-Lohmannstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36137 Ellrich -Mehlerstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36140 Rothesütte -Alte Poststraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36142 Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße 

Gehweg

60 0 117.900 0 0 349.543,44 EUR *45 % * 75 % = 117.970,91 EUR

63000.36150 Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36153 Ellrich -Scharffestraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36171 Woffleben - Schulstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36176 Woffleben - Guderslebener Straße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36198 Bushaltestellen 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.36604 Zuw. Dritter - Brücke Kolonnenweg Zorge 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Straßenbeleuchtung

67000.35310 Gudersleben - Obersachswerfer Straße 60 17.200 gemäß Abstimmung mit 

TLBV, Ausschreibung geplant 

in 2022 - Umsetzung geplant 

in 2023 - Kosten von 31.300 

* 55 % 

0 Die Maßnahme wird nach 

2024 verschoben. Gemäß 

Abstimmung mit TLBV, 

Ausschreibung und 

Umsetzung entsprechend - 

Kosten von 31.300 * 55 % = 

17.215 EUR.

0 17.200 0 0 0 8.600 0 0 8.600 0 Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß 

Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung und Umsetzung 

entsprechend - Kosten von 31.300 * 55 % = 17.215 EUR.

Die Maßnahme wird nach 2025 verschoben. 55 % von geplanten 

Ausgaben in Höhe von 31300 EUR - 50 % in 2025 und 50% in 2026 

(Jahr Fertigstellung): 8.600 EUR

67000.35402 Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße 

Gehweg

60 0 13.100 13.100 0  47.810,12 EUR * 55 % Anliegerbeiträge angenommen = 26.295,56 

EUR -> 50 % in 2025, 2026 (13.147,78 EUR)

67000.35706 Woffleben - Guderslebener Straße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67000.36100 Zuweisung vom Land 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67000.36131 Gudersleben Obersachswerfer Straße 60 10.500 gemäß Abstimmung mit 

TLBV, Ausschreibung geplant 

in 2022 - Umsetzung geplant 

in 2023 - Kosten von 31.300 

* 45 % * 75 %

0 Die Maßnahme wird nach 

2024 verschoben. Gemäß 

Abstimmung mit TLBV, 

Ausschreibung und 

Umsetzung entsprechend - 

Kosten von 31.300 * 45 % * 

75 % = 10.563,75 EUR.

0 10.500 0 0 0 10.500 0 0 0 0 Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß 

Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung und Umsetzung 

entsprechend - Kosten von 31.300 * 45 % * 75 % = 

10.563,75 EUR.

 Umsetzung geplant in 2025 - Kosten geplant 31300 * 0,45 * 0,75 = 

10500 EUR

67000.36142 Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße 

Gehweg

60 0 16.100 0 0  47.810,12 EUR * 45 % * 75 % Zuweisung  angenommen = 16.135,91 

EUR 

67000.36176 Woffleben - Guderslebener Straße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Friedhöfe

75000.36100 Appenrode, Trauerhalle 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75000.36102 Gudersleben, Trauerhalle 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Bauhof

77100.34500 Verkauf beweglicher Sachen 60 0 0 0 0 5.000 Verkauf alter Radlader Bauhof 0 0 0 0 0 0 0

Fremdenverkehr, 

HdG

79000.36100 Landeszuweisung Harzer Hexenreich 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79000.36153 Sülzhayn - HdG Zuweisung Land 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79000.36700 Zuschuss Dritter Harzer Hexenreich 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Forstwirtschaftliche 

Unternehmen

85500.36100 Wiederaufforstung 60 46.500 Es erfolgte eine konkrete 

Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und 

Vermögenshaushalt im 

Rahmen einschlägiger 

Rechtvorschriften. Die 

finanziell umfänglichen 

Investitionsvorhaben stellen 

aus der erfolgten Bewertung 

heraus Maßnahmen im 

Rahmen des 

Vermögenshaushaltes dar. 

Insofern sind ebenso die 

Einnahmen aus 

Zuweisungen im VmHH 

darzustellen. Geplante 

Einnahmen: WA2-23: 7.900 

EUR WA1-23: 12.000 EUR + 

Förderung aus 2021 WA3-

20: 14.400 EUR WA2-20: 

12.200 EUR 

30.000 5.000 geplant ist Übernahme Reste aus 2023, 

ergänzende Wiederaufforstung in 2024 

geplant 

20.000 0 20.000 0 0

85500.36101 Stadtwald Wegebau - Zuw. Land 60 39.200 Gemäß Fördermittelantrag: 

Kosten 

Unterhaltsmaßnahme: 

56.000 EUR, davon 70 % 

Fördermittel = 

39.200 0 0 0 in 2024 keine Maßnahme geplant lediglich 

Unterhalt notwendig

0 0 0 0 0 0 0

Allgemeines 

Grundvermögen

88000.34000 Verkauf von Grundstücken 60 13.000 13.000 Verkauf von 

Gebäude und Freifläche am 

Mühlendamm

13.000 0 0 107.000 Es werden nur Wohnungen berücksichtigt, für 

die Wertgutachten vorliegen und die bereits 

durch das Versteigerungsverfahren (3. Stufe 

des Verfahrens) gegangen sind. 

0 0 0 0 0 0 0

88000:34500 Verkauf von beweglichen Sachen 60 90.000 90.000 In 2024 ist die Veräußerung von 

Pflastersteinen von der ehemaligen 

Baumaßnahme Dr.-Kremser-Straße 

vorgesehen: insg. 4.500 qm * 20 EUR = 

90.000 EUR

0 0 0 0 0

In 2024 ist die Veräußerung von Pflastersteinen von der 

ehemaligen Baumaßnahme Dr.-Kremser-Straße vorgesehen: 

insg. 4.500 qm * 20 EUR = 90.000 EUR



88000.36113 Appenrode-DGH 60 0 Es handelt sich hierbei um 

den maximalen Förderbetrag 

für die Errichtung eines 

Feuerwehrstellplatzes einer 

Gemeindefeuerwehr. Es 

handelt sich hierbei um eine 

Festbetragsfinanzierung 

unabhängig von den 

Gesamtkosten. Die 

Feuerwehr ist ein Bestandteil 

und Hauptbedarfsträger des 

geplanten Dorfzentrums ( 

Feuerwehr, Wasserwehr, 

DG, Sportstätte sind weitere 

Bedarfsträger). EInpflegen 

der Teilaufgabe in die 

Gesamtprojektkulisse so 

vornehmen, dass 2024 

Umsetzungsphase erreicht 

wird.  

0 280.100 280.100 0 840.400 840.400 680.000 0 0 680.000 0 Geplant ist eine der Daseinsfürsorge dienliche Einrichtung (LEADER - 

Basisdienstleistungen oder Dorfentwicklung). DIe Ausgaben basieren 

auf der Kostenschätzung vom 18.10.2023. Ausgaben insgesamt 

1.921.000 EUR abzüglich Anteil Feuerwehrstellplatz (322.000 EUR), da 

als zwei verschiedene Bauvorhaben betrachtet. Das geplante 

Dorfzentrum als: Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte sind 

weitere Bedarfsträger. Die avisierte Förderquote beträgt 85 %, da die 

Gemeinde Ellrich als finanzschwach eingestuft ist.  

88000.36131 Sülzhayn - Turnhalle Zuweisung 60 1.137.600 1.137.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.36133 Sülzhayn - Zuweisung Land 

Dorferneuerung

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.36193 Zuw. Erwerb Grundstücke 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.36701 Zuschuss für Investitionen von privaten 

Unternehmen

60 0 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige allgemeine 

Finanzwirtschaft 

90000.36100 Bedarfszuweisung 0 0 0 0

90000.36109 Allg. invest. Zuweis. 20 153.300 Die Ansatzbildung 

erfolgt in Anlehnung an 

den Gesetzentwurf der 

Landesregierung für 

ein Drittes Gesetz zur 

Änderung des 

Thüringer 

Finanzausgleichsgesetz

es vom 28.07.2022 

(Drs. 7/6082) bezüglich 

des § 22e ThürFAG. 

Demnach wurden 

bereits im Zuge der mit 

Wirkung vom 1. Januar 

2022 in Kraft getretene 

Änderung des ThürFAG  

die 

Investitionspauschalen 

in Höhe von rund 100 

Mio. EUR in den 

kommunalen 

Finanzausgleich 

überführt. Mit dem 

dritten 

153.300 153.300 153.300 154.900 Kommunale Investitionspauschale nach 

§ 22 e ThürFAG:                                 

Gemäß Abs. 1 erhalten kreisangehörige 

Gemeinden und kreisfreie Städte 

jährlich allgemeine investive 

Zuweisungen in Höhe von insgesamt 60 

Mio. EUR. Die Höhe der individuellen 

Zuweisung bemisst sich dabei nach dem 

Verhältnis der Einwohnerzahl der 

jeweiligen Kommune zur Einwohnerzahl 

Thüringens. Einschlägig ist gemäß § 30 

die Einwohnerzahl des vorvergangenen 

Jahres, d.h. für 2024 zum 31.12.2022. 

Laut Angaben des TLS betrug die EW-

Zahl in Thüringen: 2.126.846; in Ellrich: 

5.492                                                                                

-> 5.492/2.126.846 = 0,00258223 -> 60 

Mio. EUR * Anteil = 154.934 EUR          -> 

Ansatz: 154.900    

153.300 153.300 154.900 153.300 153.300 154.900 154.900 Die Ansatzbildung erfolgt in Anlehnung an den 

Gesetzentwurf der Landesregierung für ein Drittes Gesetz zur 

Änderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes vom 

28.07.2022 (Drs. 7/6082) bezüglich des § 22e ThürFAG. 

Demnach wurden bereits im Zuge der mit Wirkung vom 1. 

Januar 2022 in Kraft getretene Änderung des ThürFAG  die 

Investitionspauschalen in Höhe von rund 100 Mio. EUR in 

den kommunalen Finanzausgleich überführt. Mit dem dritten 

Änderungsgesetz soll somit die noch aus dem Thüringer 

Gesetz für eine kommunale Investitionsoffensive 2021 bis 

2024 herrührende zeitliche Beschränkung bis zum Jahr 2024 

gestrichen werden. Es wurde dabei von der Normierung 

einer festen Einwohnerpauschale abgesehen zwecks 

demografischer Aspekte. Stattdessen sollen gemäß § 22e 40 

Mio. für Landkreise und 60 Mio. EUR  für Gemeinden und 

kreisfreie Städte ausgereicht werden. DIe Höhe der 

individuellen Zuweisung wird dabei anhand des Verhältnisses 

der EW-Zahl der einzelnen Kommunen zur EW-Zahl 

Thüringens bestimmt. Die Zuweisung wird somit jährlich 

gewährt und die individuelle Berechnung erfolgt nach der 

EW-Zahl. Gemäß § 30 in der Fassung des Gesetzesentwurfs 

meint die EW-Zahl die Zahl am 31.12. des vorvergangenen 

Jahres, d.h. 2021. Laut statistischen Bundesamt EW-Zahl 

Thüringen: 2.108.863, Ellrich: 5.391. 5.391/2.108.863 = 

0,00255635 - d.h 0,2556 % ca.

60.000.000 EUR * Verhältnis von 0,00255635 = 153.381 EUR

Ansätze entsprechen 2024, da fehlende 

Berechnungsgrundlagen betreffend EW-Zahl.

91000.31000 Entnahme allgemeine Rücklage 20 0 0 58.300 285.000 76.600 0 0 0 0 0

91200.37780 Kreditaufnahme 20 0 0 0 0 0 Kreditaufnahmen sind auch im 

Planungszeitraum nicht vorgesehen. 

0 0 0 0 0 0 0 Kreditaufnahmen sind auch im Finanzplanzeitraum nicht 

vorgesehen. 

Kreditaufnahmen sind auch im Planungszeitraum nicht 

vorgesehen. 

91200.37790 Umschuldung 20 0 0 0 0 0
Im Planungszeitraum sind laut bestehender 

Darlehensvereinbarungen keine Umschulden 

vorgesehen. 

0 0 0 0 0 0 0

Im Finanzplanzeitraum sind laut bestehender 

Darlehensvereinbarungen keine Umschulden vorgesehen. 

Im Planungszeitraum sind laut bestehender 

Darlehensvereinbarungen keine Umschulden vorgesehen. 

91600.30000 Zuf. vom Verwaltungshaushalt 20 160.200 entspricht zunächst der 

gesetzlichen 

vorgeschriebenen 

Mindestzuführung 

(ordentliche Tilgung (HHSt. 

91200.97788)  + Afa (HHSt. 

75000.68000)

176.000 entspricht zunächst der 

gesetzlichen 

vorgeschriebenen 

Mindestzuführung 

(ordentliche Tilgung (HHSt. 

91200.97788)  + Afa (HHSt. 

75000.68000)

366.000 173.800 179.100 entspricht zunächst der gesetzlichen 

vorgeschriebenen Mindestzuführung 

(ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788)  + 

Afa (HHSt. 75000.68000)

154.200 184.200 348.200 152.100 229.100 561.300 700.400 entspricht zunächst der gesetzlichen vorgeschriebenen 

Mindestzuführung (ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788)  + Afa 

(HHSt. 75000.68000)

entspricht zunächst der gesetzlichen vorgeschriebenen 

Mindestzuführung (ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788)  

+ Afa (HHSt. 75000.68000)

entspricht zunächst der gesetzlichen vorgeschriebenen 

Mindestzuführung (ordentliche Tilgung (HHSt. 91200.97788)  + Afa 

(HHSt. 75000.68000)

92000.39200 Durchbuchung von SollFehlbeträgen 21

92000.39500 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist 

Überschuss des VmH)

21

Gesamtsumme 4.282.100 4.077.900 1.185.200 1.711.200 1.221.100 1.512.800 1.370.500 1.853.600 416.000 633.200 1.781.200 1.037.900

2023 2023 2024 2024 2024 2025 2025 2025 2026 2026 2026 2027

0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  



Haushalt 2023 Nachtrag 2023 Haushalt 2023 Nachtrag 2023 Haushalt 2024 Haushalt 2023 Nachtrag 2023 Haushalt 2024 Haushalt 2024

Haushaltsstelle Bezeichnung Verf

ügu

ngs

ber

Soll 2023 Bemerkungen Fachamt Soll Nachtrag 2023 Bemerkungen Fachamt Finanzplan 2024 Finanzplan 2024 Planung Soll 2024 Bemerkungen Fachamt Finanzplan 2025 Finanzplan 2025 Planung Soll 2025 Finanzplan 2026 Finanzplan 2026 Planung Soll 2026 Planung Soll 2027
Bemerkungen Fachamt Finanzplanjahre 2024-

2026 - Haushalt

Bemerkungen Fachamt Nachtrag 

Finanzplanjahre 2024-2026

Bemerkungen Fachamt Finanzplanjahre 

2025-2027

Rathaus

06000.93500 Erwerb von Anlagevermögen 09 20.000 Anschaffung Zeiterfassungssystem 20.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

06000.96202 Hochbau Bürgerhaus 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 neue Untersuchung hinsichtlich Finanzierung 

erforderlich

KAG IT

06100.93500 Erwerb von Anlagevermögen 61 3.000 angepasster Bedarf 3.000 15.000 15.000 10.000 3.000 3.000 3.000 0 in 2024 Erweiterung des Clusters durch Aufrüstung der 2 

Host-Server

Die Haushaltsplanung kann nur einschließlich des 

Kalenderjahres 2025 vorgenommen werden, da am 

31.12.2025 der Finanzplanzeitraum des IT-Verbundes 

endet. Ob dieser danach noch fortbesteht und in 

welcher Gestaltung, lässt sich nicht hinreichend 

einschätzen.

FFW

13000.93500 Erwerb von Anlagevermögen 10 25.200 Divera 24/7 PRO 1.700 EUR, Spinde für Gudersleben 3.000 EUR,  

Ausrüstung für Wald- und Flächenbrandbekämpfung ca. 3.000 

EUR, Feuerwehrverwaltungsprogramm 2023: 7.500 EUR, 

Ersatzstromversorgung Feuerwehreinsatzzentrale 10.000 EUR  

25.200 10.000 10.000 25.100 25.100 EUR Erstausstattung Wasserwehr 

(FöMi .361)

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 15.000 10.000 2026 Wärmebildkamera Sülzhayn (mit neuem Auto)

13000.93501 Appenrode-FFw Kfz 10 200.000 TSF-W 0 Die Maßnahme wird nach 2025 verschoben. Die Beantragung erfolgte im Juni 

2022. Ein Zuweisungsbescheid ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingegangen. 

Vorgesehen ist ein TSF-W. Einsparpotenziale durch vorhandene Ausstattung 

nutzen.

0 0 0 0 145.000 0 0 0 0 145.000 TSF-W - Einsparpotenzial durch vorhandene 

Ausstattung nutzen

Die Maßnahme wurde nach 2027 verschoben. Die 

Beantragung erfolgte. Ein Zuweisungsbescheid ist zum 

aktuellen Zeitpunkt nicht eingegangen. Vorgesehen ist 

ein TSF-W. Einsparpotenziale durch vorhandene 

Ausstattung nutzen.

13000.93511 Erwerb Digitalfunkgeräte 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13000.93521 Ellrich-FFw Kfz 10 400.000 Förderung LF 10 Ellrich, Alternativangebot MAN für LF20 liegt 

im Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten

0 Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Die Beantragung erfolgte im Juni 

2022. Ein Zuweisungsbescheid ist zum aktuellen Zeitpunkt nicht eingegangen. 

Förderung LF 10 Ellrich, Alternativangebot MAN für LF20 liegt im 

Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten. Einsparpotenziale durch 

vorhandene Ausstattung nutzen.

0 330.000 0 0 0 0 0 0 500.000 0 Förderung LF 10 Ellrich, Alternativangebot MAN für 

LF20 liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu 

betrachten - Einsparpotenzial durch vorhandene 

Ausstattung nutzen

 gem. Zuwendungsbescheid für HLF 10 vom 

09.09.2023 ; laut Bescheid kann die 

Zuwendungssumme erst im Jahr 2026 abgerufen 

werden, spätestens zum 11.12.2026 - Einsparpotenzial 

durch vorhandene Ausstattung nutzen

13000.93541 Rothesütte, Kleinlösch-Kfz 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

13000.93551 Sülzhayn-FFw Kfz 10 0 0 0 250.000 0 0 0 250.000 0 0 Bedarf MLF/LF10, Alternativangebot MAN für LF20 liegt im 

Budgetrahmen und ist folglich mit zu betrachten

Ansatz geplant MLF (gemäß Positionierung FöMi-Geber 

evt. LF20)

Bedarf MLF/LF10, Alternativangebot MAN für LF20 

liegt im Budgetrahmen und ist folglich mit zu 

betrachten

Ansatz geplant MLF (gemäß Positionierung FöMi-

Geber evt. LF20)

13000.94200 Sirenenumrüstung 10 14.000 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der 

notwendigen und als umfängliche Maßnahme zu betrachtende 

Sirenenumrüstung in Höhe von geplant 14.000 EUR (7x2.000 EUR).

0 0 0 0 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter 

Maßnahmen bezüglich der Abgrenzung zwischen 

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Der Haushaltsansatz 

basiert auf der notwendigen und als umfängliche 

Maßnahme zu betrachtende Sirenenumrüstung in 

Höhe von geplant 14.000 EUR (7x2.000 EUR).

Neubetrachtung nach Entscheid Bundesebene über 

Sirenenart und Förderkulisse. 

13000.94201 Löschwasserreserve 10 0 10.100 Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte im Hinblick auf eine notwendige 

Löschwasser-Entnahmestelle in der Goeckingstraße, Ellrich.   

0 0 10.100 Die Anpassung des Haushaltsansatzes 

erfolgte im Hinblick auf eine notwendige 

Löschwasser-Entnahmestelle in der 

Goeckingstraße, Ellrich.   

0 0 0 0 0 0 0

13000.96104 Appenrode, Stellplatz/Gerätehaus 60 0 in 2024: Neuerrichtung Stellplatz im Zuge des Bauvorhabens 

"Dorfzentrum Alte Schule" 2023/2024. Der maximale Zuschuss 

als Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/AllgH, 

Punkt 3.1. Behelfsweise kann anhand des BKI-Index für 

Feuerwehrhäuser über den Flächenanteil der Feuerwehr im 

Gemeinschaftsbau der Kostenanteil für die Feuerwehr 

abgeschätzt werden. Gemäß BKI-Index betragen die Kosten pro 

qm Feuerwehr 2.060 EUR. Der Flächenanteil beträgt 195 qm. 

Somit ergibt sich ein Baukostenanteil für die Feuerwehr in Höhe 

von 401.700 EUR.

0 401.700 401.700 322.000 Neuerrichtung Stellplatz im Zuge des 

Bauvorhabens "Dorfzentrum Alte Schule" 

2024/2025. Der maximale Zuschuss als 

Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß 

FörderRL BS/AllgH, Punkt 3.1. Behelfsweise 

kann anhand des geschätzten BKI-Index für 

2024/2025 für Feuerwehren (2.442,37 

EUR) sowie 75 m2 Bruttogrundfläche. 

Somit ergibt sich ein Baukostenanteil für 

die Feuerwehr in Höhe von 183.177 EUR 

zzgl. Errichtung Stellplätze (KG 500 aus 

Kostenschätzung Stand 18.10.2023) = 

96.825 EUR. Weiterhin sind als 

Baunebenkosten 15 % anzusetzen. Ergibt in 

Summe somit 322.000 EUR als Ansatz für 

2024. Es besteht somit zunächst kein 

direkter Zugang zur Fahrzeughalle. Somit 

werden die bisherigen Container genutzt 

(Sanitär und Umkleide). Geplant ist 

perspektivisch die Sozialräume 

(Schulungsraum etc.) im Rahmen des 

Neubaus des DGH´s zu realisieren. Insofern 

sind es zwei verschiedene Maßnahmen mit 

unterschiedlichen Förderkulissen.   

0 0 0 0 0 0 0 in 2024: Neuerrichtung Stellplatz im Zuge des 

Bauvorhabens "Dorfzentrum Alte Schule" 2023/2024. Der 

maximale Zuschuss als Festbetrag beträgt 120.000 EUR 

gemäß FörderRL BS/AllgH, Punkt 3.1. Behelfsweise kann 

anhand des BKI-Index für Feuerwehrhäuser über den 

Flächenanteil der Feuerwehr im Gemeinschaftsbau der 

Kostenanteil für die Feuerwehr abgeschätzt werden. 

Gemäß BKI-Index betragen die Kosten pro qm Feuerwehr 

2.060 EUR. Der Flächenanteil beträgt 195 qm. Somit ergibt 

sich ein Baukostenanteil für die Feuerwehr in Höhe von 

401.700 EUR.

13000.96301 Gudersleben, Gerätehaus 60 0 0 0 0 0 0 0 0 110.000 60.000 60.000 Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte auf 

Grundlage bestehender Bedarfe und planerischer 

Zielsetzungen. 

Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte auf 

Grundlage bestehender Bedarfe und planerischer 

Zielsetzungen. 

13000.96401 Rothesütte, Gerätehaus 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.000 0 Versiegelung Fußboden Fahrzeughalle und 

Überdachung Verbindungsgang

13000.96502 Sülzhayn, Stellplatz 60 245.700 Stellplatzförderung ist beantragt. Der maximale Zuschuss als 

Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß FörderRL BS/AllgH, 

Punkt 3.1. 

245.700 0 0 245.700 Sanierung Gebäude - Stellplatzförderung 

ist beantragt. Der maximale Zuschuss als 

Festbetrag beträgt 120.000 EUR gemäß 

FörderRL BS/AllgH, Punkt 3.1. - 245.700 

EUR Ansatz für Sanierung

0 0 0 0 0 0 0

13000.96602 Werna-Gerätehaus 60 40.000 Erneuerung Rolltore + Dach Gemeindefeuerwehr 10.000 Es erfolgte eine Anpassung des Ansatzes auf den erwarteten notwendigen 

Bedarf und damit verbundene Kosten bezüglich einer Erneuerung der Rolltore. 

0 0 0 0 0 0 0 30.000 0 120.000 Die Anpassung der Finanzplanjahre basiert auf 

notwendigen Maßnahmen bezüglich dem Dach am 

Gerätehaus in Werna.

Umbau Feuerwehrhaus in 2027

13000.96701 Woffleben, Gerätehaus 60 0 0 32.500 0 in 2026 Erneuerung Heizung und Sanitäranlagen 

20.000 EUR, Erneuerung Fassade Gerätehaus (Putz, 

Malerarbeiten, Fenster, Außengelände): 12.500 EUR 

Schulen

22500.96223 Begegnungszentrum Kinder und 

Jugendliche

60 löschen, da nicht mehr benötigt

22500.98605 Zuw. an Servicegesellschaft 60 löschen, da nicht mehr benötigt

Heimatmuseum

32100.94000 Unbewegliches Anlagevermögen 60 10.000 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der 

notwendigen und als umfängliche Maßnahmen zu betrachtende Investitionen 

im Rahmen des Heimatmuseums in Ellrich. Konkret: Luken Steigerturm 

Feuerwehr 2.500 EUR, Stromanschluss Kalthalle Burgberg 2.500 EUR, 

Elektroanschluss OG Klingelhaus im Heimatmuseum 5.000 EUR.

2.500 Stromanschluss Kalthalle Burgberg 2.500 

EUR

0 35.000 10.000 Der Haushaltsansatz in 2026 basiert auf der 

notwendigen und als umfängliche Maßnahmen zu 

betrachtende Investitionen im Rahmen des 

Heimatmuseums in Ellrich. Konkret: Luken Steigerturm 

Feuerwehr 2.500 EUR, Elektroanschluss OG 

Klingelhaus im Heimatmuseum 5.000 EUR, 

Instandsetzung Balkenköpfe, Sanierung Estrich 

Stadtmuseum, Reparatur Schleppdach und 

Fenstergewände, Einhausung Postkutsche; 2027: 

Fassadeninstandsetzung und Fußbodensanierungen -

Denkmalschutz 

Heimat- und 

sonstige 

Kulturpflege

34000.93500 Erwerb von Anlagevermögen 79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.000 Anhänger für Rothesütte für Transporte im Rahmen 

der Feste - auch für Feuerwehr

Gedenkstätten, 

Mahnmale

36510.96000 Gedenkort "Juliushütte" 60 70.000 Ausgaben werden zu 100% gemäß Zuwendungsbescheid vom 

14.10.22 gedeckt. Annahme: Ausgaben fallen auch in dem 

Zeitrahmen an, indem auch die Einnahmen geplant sind.

70.000 10.900 10.900 10.900 Ausgaben werden zu 100% gemäß 

Zuwendungsbescheid vom 14.10.22 

gedeckt. Bewilligung einer Zuwendung aus 

dem Landeshaushalt für das Projekt 

"Historischer Gebäudekomplex am 

Gedenkort Ellrich-Juliushütte" ; 

Zuwendungsbescheid vom 14.10.2022 für 

den Bewilligungszeitraum vom 01.11.2022 

bis 31.12.2024: 2022 110.950 EUR, 2023 

70.000 EUR, 2024 10.920 EUR. Annahme: 

Ausgaben fallen auch in dem Zeitrahmen 

an, indem auch die Einnahmen geplant 

sind.

0 0 0 0 0 0 0

Einrichtungen der 

Jugendarbeit

46000.93500 Kauf Spielgeräte 10 0 0 0 0 18.000 Erneuerung Seilrutsche Rothesütte und 

Ersatzbeschaffung Spielgerät Spielplatz 

Werna, Ersatz Spielgeräte 

Moosberg/Sülzhayn 

0 0 0 0 0 0 0

46000.93501 Erwerb von Anlagevermögen Jugendclub - 

Ausstattung

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

46000.93502 Erwerb von beweglichen Sachen des 

Anlagevermögens

60 2.500 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der 

notwendigen Erneueung des Spielsandes, was eine Investition in einem 

größeren Umfang darstellt. 

0 0 0 0 0 0

46000.96303 Gudersleben, Jugendclub 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KiTa

Nachtrag 2023
Vermögenshaushalt Ausgaben

Haushalt 2023 Haushalt 2024



46400.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des 

Anlagevermögens

60 23.700 Anschaffung von neuen Möbeln, Spielzeugen, 

Ausstattungsgegenständen vermutlicher Rest aus 2022: ca. 

7.100 EUR Ellrich Haupthaus - Mattenschrank inkl. Matten: 

10.000 EUR - Möbel Gruppenraum UG: 5.000 EUR - Bänke für 

Turnraum: 2.000 EUR Ellrich Altbau - Trocknerschrank: 5.000 

EUR - neue Tische und Stühle: 3.000 EUR Ellrich Krippe - 

Waschmaschine: 800 EUR Sülzhayn - allgemeiner Bedarf: 5.000 

EUR   -> Rest + Neuer Ansatz = 30.800 EUR

23.700 20.000 5.000 13.000 8x Mattenschränke Sülzhayn ca 8.000 EUR 15.000 5.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 Die Ansätze im Rahmen der Finanzplanung orientieren sich 

im Wesentlichen an der Entwicklung der HHSt. in den 

vergangenen Jahren und erwarteten 

Investitionsbedürfnissen.

Die Anpassung des Haushaltsansatzes in den 

Finanzplanjahren erfolgte unter Berücksichtigung 

bestehender Bedarfe. 

Die Ansätze im Rahmen der Finanzplanung orientieren 

sich im Wesentlichen an der Entwicklung der HHSt. in 

den vergangenen Jahren und erwarteten 

Investitionsbedürfnissen.

46400.94004 Spielplätze Kiga 10 15.000 Neuanschaffung Spielturm Sülzhayn - auf Grundlage Angebot 

von Kita Ellrich aus 2022

15.000 0 0 5.000 Minimum 0 0 5.000 0 0 5.000 1.000

46400.94005 Kitas Außenanlagen 60 10.000 Erneuerung Außenanlagen Sülzhayn 46.500 Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden, erforderlichen 

geplanten Maßnahmen. Neben der Erneuerung der Außenanlagen in Sülzhayn 

(10.000 EUR) sind ebenso folgende Punkte vorgesehen: Garage Kita Ellrich: 

12.500 EUR; Sonnensegel Kita Sülzhayn: 6.000 EUR; Terrassenüberdachung 

Krippe Ellrich: 10.000 EUR; Sitzgruppen für Außenbereich: 3.000 EUR. Zudem 

erfolgte infolge einer konkreten Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich 

der Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften ein Ansatz der Erneuerung des Terassenbelags 

der Krippe Ellrich in Höhe von 5.000 EUR sowie der Erneuerung des 

Spielsandes in Ellrich in Höhe von 2.500 EUR.

0 0 30.000 Ertüchtigung und Erneuerung Außenanlage 

Kita Sülzhayn (Pergola als Ersatzbau des 

verschlissenen Carports, Schuppen, 

Fahrradstand, Treppe, Instandsetzung 

Rampe); je 1000 EUR Kiga Woffleben und 

Ellrich

0 0 0 0 0 0 0

46400.96504 Kindergarten in Sülzhayn 60 40.000 Errichtung 2. Rettungsweg DG Sülzhayn, Variante Treppenturm, 

Vorschlag Rutsche entfällt da lt. ThürBO nicht zulässig. Ohne 2. 

Rettungsweg keine Nutzung des 2. OG möglich.

0 Eine Abwägung von Möglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Priorisierung 

ist neuerlich erforderlich.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.000 Renovierung 3. Etage 10.000 + 40.000 Fluchtweg OG -  

Priorität 2 

46400.96505 Kitas Gebäude 60 105.000 Ellrich - Erneuerung Elektrik Haupthaus: 50.000 EUR - 

Sonnenschutzrollos außen, an beiden Seiten: 30.000 EUR - 

Haupteingangsbereich sanieren: 10.000 EUR; Brandschutztüren 

Ellrich: 15.000 EUR, Sülzhayn - Heizung sollte über 

Wärmeliefervertrag erneuert werden - keine Angebote 

eingegangen, Neue Heizungsanlage: 20.000 EUR - Rest aus 

2021: 19.942,67 EUR, konsequenter Restabbau vor Neuansatz

125.000 Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden, erforderlichen 

geplanten Maßnahmen. Dazu zählen folgende: Erneuerung der Elektrik im 

Haupthaus in Ellrich: 50.000 EUR; Sonnenschutzrollos außen, an beiden Seiten: 

30.000 EUR; Haupteingangsbereich sanieren: 10.000 EUR; Brandschutztüren 

Ellrich: 15.000 EUR; Sülzhayn neue Heizungsanlage: 20.000 EUR

21.000 7.200 2.000 allgemeiner Bedarf (Kita Ellrich und 

Woffleben)

10.000 7.800 5.800 10.000 10.000 5.000 130.000 Die Anpassung des Haushaltsansatzes in den 

Finanzplanjahren erfolgte unter Berücksichtigung 

bestehender Bedarfe. 

Renovierung Altbau Kita Ellrich in 2027

46400.96700 Neubau Kita Woffleben 60 225.000 Außenanlagen 2. BA: 50.000 EUR und Ausstattung: 175.000 

EUR

373.200 Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden Maßnahmen 

aus 2022 sowie die in 2023 angesetzten Außenanlagen 2. BA: 50.000 EUR und 

Ausstattung: ursprünglich 175.000 EUR, aufgrund Einsparungen im Bereich 

Möbel jedoch geringerer Ausgabenansatz i.H.v. 134.000 EUR. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sportplätze

56000.94103 Wohnmobilstellplatz Appenrode 60 30.000 Abwasseranschluss Sportplatzgebäude - teilweise Arbeiten in 

Eigenleistung 

34.600 Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf ausstehenden Maßnahmen 

bezüglich des Abwasseranschlusses des Sportplatzgebäudes, wobei auch 

teilweise Arbeiten in Eigenleistung erfolgen.  

0 0 29.300 gemäß vorliegendem Angebot: 23.300 

EUR, davon Eigenanteil Stadt: 6.000 EUR, 

Abwicklung über LEADER und 

Förderverein; 6.000 EUR gestundet AG 

Abwasseranschluss Sportplatz Appenrode

0 0 0 0 0 0 0

56000.94700 Sportplatz Woffleben 60 13.500 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der 

notwendigen Erneueung der Barriere auf dem Sportplatz in Woffleben, was mit 

geplanten 13.500 EUR eine Investition in einem größeren Umfang darstellt. 

21.300 kein HHR - Neuveranschlagung: Der 

Haushaltsansatz basiert auf der 

notwendigen Erneueung der Barriere auf 

dem Sportplatz in Woffleben, was mit 

geplanten 13.500 EUR eine Investition in 

einem größeren Umfang darstellt zzgl. 

Feuchtraumtüren 7.800 EUR

0 0 0

Waldbad

57000.94000 Unbewegliches Anlagevermögen 60 5.000 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der 

notwendigen Erneueung der Verkleidung des Sprungturmes (4.000 EUR) sowie 

der Anschaffung einer Alarmanlage (1.000 EUR). Diese stellen demnach 

Investitionen in einem größeren Umfang dar. 

10.000 Regeneration Spiel- und Bewegungsflächen 

(Teqball Spieltisch: ca. 3000 EUR - lässt 

sich nicht in 2024 realisieren, Budget für 

Spielgeräte Land ist bei 1000 EUR zu 

deckeln; Spielgeräte Wasser kleines Becken 

2 geräte a 2000 EUR = 4000 EUR; 

Ertüchtigung Toilettenanlage/Kiosk: 5000 

EUR)  

25.000 0 0 Erneuerung der Abwasserbeseitigung, Rutsche, 

Verkleidung Sprungturm entfällt, da Bauart zugelassen

Park- und 

Gartenanlagen

58000.93500 Erwerb von beweglichen Sachen des 

Anlagevermögens

60 3.000 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der 

notwendigen Anschaffung von drei Waldschänken in Höhe von 3.000 EUR, was 

demnach eine Investition in einem größeren Umfang darstellt. 

0 0 0 0

Städtebauliche 

Planung, 

Städtebauförderun

g, Vermessung, 

Bauordnung,Dorfe

rneuerungen 

61500.94203 Beratertätigkeit 60 0 0 0 0 15.000 Dorferneuerung Sülzhayn ist 2023 

abgeschlossen, Ansatz 15.000 EUR für 

Planung Dorferneuerung Appenrode-

Woffleben-Gudersleben-Werna (Betreuung 

Antragstellungsverfahren und 

Dorferneuerungsbeirat) -> Orientierung an 

Dorferneuerung Sülzhayn

0 0 0 0 0 0 0

61500.94503 Sülzhayn, Dorferneuerung allg. 60 42.500 Rest aus 2022 wird aufgrund unterjähriger Entwicklung 

erwartet in Höhe von ca. 15.000 EUR - neuer Ansatz in 2023 für 

Sanierung Spielplatz Kremser-Park: 27.500 EUR  

27.500 Die Anpassung des Ansatzes ist auf die Fokussierung der Ausgaben für die 

Sanierung des Spielplatzes im Dr.-Kremser-Park in Höhe von 27.500 EUR 

zurückzuführen.  

0 0 0 Dorferneuerung Sülzhayn ist 2023 

abgeschlossen

0 0 0 0 0 0 0

Städtebauliche 

Planung, 

Städtebauförderun

g, Vermessung, 

Bauordnung, 

Stadtsanierung 

Ellrich

61520.94270 Ordnungsmaßnahmen, Berater 60 15.000 Sanierungsberatung 15.000 0 0 0 0 0 0

61520.94273 Stützmauer Mühlendamm 60 0 0 0 0 0 0 0 0

61520.96275 Brücke Sandstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0

61520.96276 Stadtmauer - Goethestr. 60 30.000 Sanierung Stadtmauer im Bereich Salzmarkt (Abtrag des 

Gefährdungsbereiches) Rest aus 2021: 21.000 EUR derzeit zur 

Verfügung. Gesamtkosten: 51.000 EUR, förderfähig 40.800 EUR 

- Rahmenzuteilung in Höhe von 27.200 EUR liegt nunmehr vor 

(Stand 18.10.2022) + gemeindlicher Mitleistungsanteil: 16.600 

EUR. Umsetzung erfolgt wahrscheinlich erst in 2023

0 Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf der unterjährigen 

Entwicklung und planerischen Einschätzung. Eine Übertragbarkeit der 

Haushaltsmittel gemäß Verpflichtungsrahmen generell 2 Jahre möglich - 

Betrachtung erfolgt Ende 2023.

0 0 0 Sanierung der Stadtmauer in den 

Bereichen Salzmarkt, Goethestraße, 

Ravenstraße Neubetrachtung in 2025

0 0 0 0 0 0 0 Aufgrund fehlender Grundlagen wird zunächst kein Ansatz 

in den Finanzplanjahren gebildet - ein Investitionsbedarf 

besteht jedoch.

61520.96283 Hochbau NKD/Begegnungsstätte 60 0 0 0 0 0 0 0 0

61520.96285 Stadtsan. Engelsburg 5 60 0 0 0 0 0 0 0 0

61520.96502 Fläche Gerätehaus Sülzhayn 60 75.000 Beräumung der Fläche "Waldpark" 

Angebot: 75.000 EUR 

30.000 0 0 Stellflächen in 2025 - 30.000 EUR

61520.96662 Sanierung Spiegelsches Gut 60 632.200 förderfähige Gesamtkosten gemäß Fördermittebescheid vom 

12.09.2022

632.200 0 0 0 gemäß Rahmenzuteilungen in 2024 keine 

Rahmen, Übernahme Reste aus 2023 -> +/- 

0 Maßnahme -> "durchlaufende Gelder"

0 0 0 0 0 0 0

Kosten Entstehen voraussichtlich in 2025, Einnahmen 

gemäß Bescheid erst 2026

Gemeindestraßen

63000.94001 Ortsverbindung App./Woffl. 60 2.900 ausstehender Grunderwerb für Verkehrsflächen Rest aus 

2020/21: 3.100 EUR noch benötigter neuer Ansatz: 2.900 EUR

6.000 Die Anpassung des Haushaltsansetzes gründet auf dem ausstehenden 

Grunderwerb für Verkehrsflächen in Höhe von insgesamt 6.000 EUR. 

0 0 8.500 ausstehender Grunderwerb für 

Verkehrsflächen, Ersatzpflanzung von 7 

Bäumen: 2500 EUR

0 0 0 0 0 0 0

63000.94003 Harzradrundweg 60 0 0 0 0 5.000 ausstehender Grunderwerb für 

Verkehrsflächen 

0 0 0 0 0 0 0

63000.94208 Brücke Kolonnenweg Zorge 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.95108 Appenrode - Ilfelder Str. 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.95211 Ellrich -AWG Straße 60 141.600 Neuansatz, da auch Einnahmen neu 

angesetzt  

0 0 0

63000.95230 Ellrich - Karlstraße 60 0 Gemäß Kostenberechnung Ingenieurbüro Meinecke, exklusive 

Anteil Regenwasserkanal 29.900 EUR(HHSt. 70000.54200) in 

2024

0 186.500 186.500 0 0 0 186.500 0 0 0 0 Alte Planung 2024 beinhaltete einen Fehler. Es wurde von 

den geschätzten Gesamtkosten fälschlicherweise der 

Anteil Regenwasserkanal aus der westlichen 

Lohmannstraße abgezogen. Richtig ist: 216.303 - 29.880 = 

186.424 EUR. In Abstimmung mit dem Ingenieurbüro wird 

die Ausschreibung und die Sanierung der Karlstraße in 

2024 angestrebt. 

Alte Planung 2024 beinhaltete einen Fehler. Es wurde 

von den geschätzten Gesamtkosten fälschlicherweise 

der Anteil Regenwasserkanal aus der westlichen 

Lohmannstraße abgezogen. Richtig ist: 216.303 - 

29.880 = 186.424 EUR. In Abstimmung mit dem 

Ingenieurbüro wird die Sanierung der Karlstraße in 

2025 angestrebt. 

63000.95236 Ellrich -Lohmannstraße 60 233.000 Gemäß Kostenberechnung Ingenieurbüro Meinecke, exklusive 

Anteil Regenwasserkanal 33.200 EUR(HHSt. 70000.54200). In 

Abstimmung mit dem Ingenieurbüro wird die Ausschreibung 

und die Sanierung der Lohmannstraße in 2023 angestrebt. 

233.000 0 0 0 geplant ist Übernahme Reste aus 2023, da 

auch Übernahme HHER

0 0 0 0 0 0 0

63000.95237 Ellrich -Mehlerstraße 60 0 0 0 0 0 geplant ist Übernahme Reste aus 2022 -> 

nach 2023 -> 2024 zur Abwicklung 

Maßnahme, da auch Übernahme HHER

0 0 0 0 0 0 0

63000.95250 Ellrich -Salzstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.95253 Ellrich -Scharffestraße 60 0 0 0 0 0 geplant ist Übernahme Reste aus 2022 -> 

nach 2023 -> 2024 zur Abwicklung 

Maßnahme, da auch Übernahme HHER

0 0 0 0 0 0 0

63000.95302 Gudersleben -Auf der Liethen 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.95306 Gudersleben - Holland 60 0 100.000,00 EUR im Zuge Dorferneuerung 

Erneuerung Fahrbahn/Asphalt, gemäß 

Mittelanmeldung ->  Sanierung, keine 

Beiträge, Zuw. -> Wiedervorlage in 2024

0 0 0 0

63000.95310 Gudersleben - Obersachswerfer Straße 60 173.500 gemäß Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 2022 - 

Umsetzung geplant in 2023, Straßenbaukosten entfallen 

(466.500 EUR), da Neuentscheid TLBV, Delta: 157.700 EUR zzgl. 

10 % Sicherheitsaufschlag Prognose Kostensteigerung verbleibt 

in der Planung

3.000 Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. 0 173.500 0 0 0 173.500 0 0 0 0 Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß 

Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 

2023 - Umsetzung geplant in 2024, 

Straßenbaukosten entfallen (466.500 EUR), da 

Neuentscheid TLBV, Delta: 157.700 EUR zzgl. 10 % 

Sicherheitsaufschlag Prognose Kostensteigerung 

verbleibt in der Planung.

voraussichtliche Baukosten: 173.500 EUR,  geplant in 

2025 - Ausführung in Abhängigkeit der 

Verkehrssituation/Abstimmung TLBV

63000.95312 Gudersleben - Wofflebener Straße 

Gehweg

60 0 0 60.000 0 60.000,00 verschieben nach 2026 Sanierung Gehweg, 

gemäß Mittelanmeldung -> Sanierung, keine Beiträge, 

Zuw.



63000.95402 Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße 

Gehweg

60 0 349.600 0 0 Sanierung Gehweg - 349.543,44 EUR (inkl. 15 % 

Planungskosten), gemäß KSB Antrag

63000.95506 Sülzhayn - Benneckensteinerstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.95508 Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.95704 Woffleben - Bahnhofstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.95706 Woffleben - Guderslebener Straße 60 0 0 0 0 3.000 Errichtung von zwei Beleuchtungsmasten 

inkl. Kabel und Tiefbau

0 0 0 0 0

63000.95707 Woffleben - Guderslebener Straße 

Gehweg

60 15.000 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Der Haushaltsansatz basiert auf der 

notwendigen Sanierung des Gehwegs Guderslebener Straße in Woffleben. 

Angesetzt ist dies mit 15.000 EUR (150 qm x 100 EUR) und stellt damnach eine 

Investition in einem größeren Umfang dar.

0 0 65.000 0 Erneuerung Gehweg ab Kreuzung Schulstraße bis BÜ, 

65.000,00 gesamt -> keine HHAR aus 2023

63000.95712 Woffleben - Schulstraße 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.95713 Woffleben - Siedlungsweg 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.95716 Woffleben - Zum Mühlgraben 60 52.500 Gemeinschaftsmaßnahme mit AWZV gemäß Objektplanung 

AWZV 

52.500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwei Ausschreibungen als Gemeinschaftsmaßnahme = 

zwei unwirtschaftliche Angebote - komplette neue 

Bearbeitung des Projektes erforderlich -> keine Reste 

aus 2023

63000.96001 Bushaltestellen 60 0 0 0 0 0 siehe Mittelanmeldung OTR 20.000,00 

EUR, alternative Finanzierung prüfen 

0 0 0 0 0 0 0

63000.96105 App.-Woffl. Bushaltestelle 

Ortsverbindungsstr.

60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.98600 Woffleben, Bahnübergang Bahnhof 60 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.98603 Woffleben, Bahnübergang Guderslebener 

Str.

60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63000.98604 Ellrich, Bahnübergang Gipsstr. 60 0 0 0 0 0 0 0 0

Straßenbeleuchtun

g

67000.94020 Umrüsten auf LED 60 0 0 0 0 0 0 0 0

67000.95310 Gudersleben - Obersachswerfer Straße 60 31.300 gemäß Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 2022 - 

Umsetzung geplant in 2023 

0 Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. 0 31.300 0 0 0 31.300 0 0 0 0 Die Maßnahme wird nach 2024 verschoben. Gemäß 

Abstimmung mit TLBV, Ausschreibung geplant in 

2023 - Umsetzung geplant in 2024. 

31.300 EUR,  geplant in 2025 - Ausführung in 

Abhängigkeit der Verkehrssituation/Abstimmung TLBV

67000.95402 Rothesütte - Alte Nordhäuser Straße 

Gehweg

60 0 47.900 0 0 Sanierung Straßenbeleuchtung Gehweg - 47.810,12 

EUR (inkl. 15 % Planungskosten), gemäß KSB Antrag

67000.95701 Woffleben -Zum Mühlgraben 60 0 0 0 0 0 0 0 0

67000.95706 Woffleben - Guderslebener Straße 60 0 0 0 0 0 0 0 0

67000.95707 Woffleben - Himmelsberg 60 0 0 0 0 0 0 0 0

67000.95716 Woffleben - Zum Mühlgraben 60 5.200 Straßenbeleuchtung bereits vorbereitet, lediglich Masten mit 

Leuchten sind noch zu errichten 

5.200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 zwei Ausschreibungen als Gemeinschaftsmaßnahme = 

zwei unwirtschaftliche Angebote - komplette neue 

Bearbeitung des Projektes erforderlich -> keine Reste 

aus 2023

Friedhöfe

75000.94200 Ellrich - Urnengem.Anlage 34 0 0 0 0 3.600 neue Stele Friedhof Ellrich gem. Angebot 

vom 25.09.2023 3.510,50 EUR

0 0 0 0 0 0 0

75000.96100 Appenrode, Friedhof 60 0 2.700 Der Haushaltsansatz basiert auf ausstehenden, notwendigen geplanten 

Maßnahmen betreffend dem Stromanschluss in der Trauerhalle. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0

75000.96200 Ellrich, Friedhof 60 0 nach 2024 verschoben 0 0 0 0 35.000 0 0 0 35.000 0 40.000 in 2026: neues Tor Südseite 5.000 + Weg zu Trauerhalle a 

300 m² 30.000

in 2026: neues Tor Südseite 5.000 + Weg zu 

Trauerhalle a 300 m² 30.000

in 2027: neues Tor Südseite 10.000 + Weg zu 

Trauerhalle a 300 m² 30.000

75000.96302 Gudersleben, Friedhof 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75000.96500 Sülzhayn, Friedhof 60 5.000 5.000 0 0 5.000 für Einzäunung Gedenkstein 0 0 0 0 0 0 0

75000.96604 Werna, Friedhof 60 0 17.800 Der Haushaltsansatz basiert auf ausstehenden, notwendigen geplanten 

Maßnahmen betreffend einer Dacherneueung der Trauerhalle. 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.000 Neuveranschlagung - Der Haushaltsansatz basiert auf 

ausstehenden, notwendigen geplanten Maßnahmen 

betreffend einer Dacherneueung der Trauerhalle. 

75000.96700 Woffleben, Friedhof 60 10.000 Instandsetzung hinterer Raum ca. 10.000 EUR 27.000 Die Anpassung des Haushaltsansatzes basiert auf  ausstehenden, notwendigen 

geplanten Maßnahmen betreffend der Trauerhalle, wie u.a. die Instandsetzung 

des hinteren Raumes in Höhe von ca.10.000 EUR sowie weitere erforderliche 

Arbeiten am Dach. Zudem ist eine Parkraumvergrößerung vorgesehen mit 

geplanten Kosten von mindestens 3.000 EUR (100 qm x 30 EUR). 

0 0 0 0 0 15.000 0 0 0 0 verschieben nach 2025  für Instandsetzung hinterer 

Raum und Parkraumvergrößerung. Der 

Haushaltsansatz basiert auf  ausstehenden, 

notwendigen geplanten Maßnahmen betreffend der 

Trauerhalle, wie u.a. die Instandsetzung des hinteren 

Raumes in Höhe von ca.10.000 EUR. Zudem ist eine 

Parkraumvergrößerung vorgesehen mit geplanten 

Kosten von mindestens 3.000 EUR (100 qm x 30 EUR) -

> zzgl. Steigerung 5.000 EUR. 

Bauhof

77100.93500 Erwerb von Anlagevermögen 60 15.000 darin enthalten Kosten zu Beschaffung eines Schweißgeräts: 

3.000 EUR

15.000 15.000 5.000 29.500 Anhänger für Multicar: 8.000 EUR, Ersatz 

Radlader: 20.000 EUR, Raumlöffel für 

Minibagger: 1.500 EUR

45.100 5.000 5.000 5.000 5.000 25.000 0 Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte unter 

Berücksichtigung bestehender Bedarfe.  

In 2026 neuer Minibagger

Fremdenverkehr, 

HdG

79000.94000 Harzer Hexenreich 79 0 0 0 0 0 0 0 0

79000.96506 Sülzhayn - HdG 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.000 0 Außenanstrich Fenster Cafe

Forstwirtschaftlich

e Unternehmen

85500.94200 Wiederaufforstung 60 107.300 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Die finanziell umfänglichen 

Investitionsvorhaben stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen 

im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar. Wiederaufforstung WA 1-23 + WA 2-

23: (26.600 + 17.900) + 20% = 53.400 EUR  + Wiederaufforstung WA 2-20, 2 

Flächen: (20.300 +24.600) + 20% = 53.900 EUR

50.000 12.000 Übernahme Reste aus 2023 zzgl. 

Ergänzungspflanzungen in Höhe von 

12.000 EUR

50.000 0 50.000 0 0 weitere Wiederaufforstungen geplant, jedoch zum 

gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht Konkretisierbar

85500.94209 Stadtwald - Wegebau 60 56.000 gemäß vorliegendem Angebot für die Sanierung des Teilstückes 

des Weges Krumme Winde II (Stand 17.10.2022)

56.000 20.000 0 0 in 2024 keine Maßnahme geplant lediglich 

Unterhalt notwendig

0 0 0 0 0 0 0 Die Kürzung des Haushaltsansatzes 2024 basiert auf 

planerischen Einschätzungen. 

85500.98703 Sülzhayn - Waldwegebau Postweg 

Zuschuss an Privat

60 0 0 0 0 0 0 0 0

Allgemeines 

Grundvermögen

88000.93200 Erwerb von Grundstücken 60 10.000 Nowendiger Erwerb von Grundstücken (Neubau der Straße 

zwischen Appenrode und Woffleben) (Bauerlaubnisverträge aus 

2015)

500 Die Anpassung des Ansatzes erfolgte in Orientierung an dem unterjährigen 

Anordnungssoll.

10.000 10.000 10.000 Ankauf Wegeflächen Radweg Ellrich-

Walkenried und Ellrich-Cleysingen

10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

88000.95001 Eigene Straßenausbaubeiträge 60 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.95508 Sülzhayn -Dr.-Kremser-Straße 60 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.96102 Appenrode-DGH (Feuerwehr, 

Wasserwehr, DG, Sportstätte)

60 38.000 Baubeginn erst 2024, in 2023 sind Planungskosten von nach 

aktuellem Stand zum 25.10.2022: Reste aus 2021: 44.536,50 

EUR + Neuansatz 2023: 19.733,36 EUR ; gemäß vorliegendem 

Bescheid vom AWZV vom 17.08.2021 wird der 

Herstellungsbeitrag für die Entwässerungseinrichtung des DGH 

in Höhe von 17.925 EUR bis zum 31.12.23 gestundet = 38.000 

EUR

72.000 Die Anpassung des Haushaltsansatzes erfolgte in Anbetracht erforderlicher 

Planungsleistungen. Zudem wird gemäß vorliegendem Bescheid vom AWZV 

vom 17.08.2021 der Herstellungsbeitrag für die Entwässerungseinrichtung des 

DGH in Höhe von 17.925 EUR bis zum 31.12.23 gestundet.

329.600 329.600 0 988.700 988.700 800.000 0 0 800.000 0 Es handelt sich hierbei um den maximalen Förderbetrag 

für die Errichtung eines Feuerwehrstellplatzes einer 

Gemeindefeuerwehr. Es handelt sich hierbei um eine 

Festbetragsfinanzierung unabhängig von den 

Gesamtkosten. Die Feuerwehr ist ein Bestandteil und 

Hauptbedarfsträger des geplanten Dorfzentrums ( 

Feuerwehr, Wasserwehr, DG, Sportstätte sind weitere 

Bedarfsträger). EInpflegen der Teilaufgabe in die 

Gesamtprojektkulisse so vornehmen, dass 2024 

Umsetzungsphase erreicht wird.

Geplant ist eine der Daseinsfürsorge dienliche 

Einrichtung (LEADER - Basisdienstleistungen oder 

Dorfentwicklung). DIe Ausgaben basieren auf der 

Kostenschätzung vom 18.10.2023. Ausgaben 

insgesamt 1.921.000 EUR abzüglich Anteil 

Feuerwehrstellplatz (322.000 EUR), da als zwei 

verschiedene Bauvorhaben betrachtet. Das geplante 

Dorfzentrum als: Feuerwehr, Wasserwehr, DG, 

Sportstätte sind weitere Bedarfsträger.  

88000.96200 Baumaßnahmen Wohnungen 60 15.000 Es erfolgte eine konkrete Betrachtung geplanter Maßnahmen bezüglich der 

Abgrenzung zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt im Rahmen 

einschlägiger Rechtvorschriften. Die finanziell umfänglichen 

Investitionsvorhaben stellen aus der erfolgten Bewertung heraus Maßnahmen 

im Rahmen des Vermögenshaushaltes dar. Vorgesehen ist die notwendige 

Sanierung/Renovierung der Wohnung 019 in Hospitalstraße 47 in Ellrich, da 

diese völlig abgewohnt und die Ausstattung veraltet ist. Die Elektrik muss 

erneuert werden, da nicht mehr dem technischen Stand (DIN) entspricht: 

Kosten ca. 6.000  EUR, sanitäre Anlagen (WC, Badewanne und Waschbecken) 

austauschen, Wanne in Fliesen einputzen, Fliesenspiegel: Kosten ca. 5.000 EUR. 

Zudem ist der Fußbodenbelag zu erneuern in der kompletten Wohnung 

(Wohnzimmer, Flur, Bad, Küche): Kosten ca. 4.000 EUR.

0 0 keine weiteren Investitionen in 

Bestandswohnungen, da Verkauf des 

überwiegenden Bestands vorgesehen ist

0 0 0 0 0

88000.96400 Rothesütte - DGH 60 0 10.500 Der Haushaltsansatz gründet auf der zwingenden Notwendigkeit neuer Fenster 

im DGH in Rothesütte. 

0 0 0 0 0 0 0 0 10.000 0 Fassadensanierung

88000.96505 Sülzhayn - Turnhalle 60 630.000 Ansatz 2021: 630.000 EUR -> als HHAR, Umsetzung Maßnahme 

in 2023 

1.260.000 Der Haushaltsansatz basiert auf den geplanten Gesamtkosten für die Sporthalle 

in Sülzhayn, gemäß der erfolgten Kostnberechnung nach DIN 276 in Höhe von 

1.251.360,00 EUR. Es handelt sich um eine 90% Förderung.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.96605 Abriss Gaststätte Werna 60 0 0 0 0 0 0 0 0

88000.96703 Woffleben - DGH 60 0 12.800 Der Haushaltsansatz basiert auf notwendigen, ausstehenden Maßnahmen am 

DGH in Woffleben bezüglich einer Sanierung des Daches. 

0 0 12.500 12.500 EUR für Erneuerung Dach komplett 0 0 0 0 0 0 0

Sonstige 

allgemeine 

Finanzwirtschaft 

91000.91000 Zuführung an allg. Rücklage 20 17.700 285.000 0 0 0 0 0 0 17.300 16.600 33.100 303.700

91200.97788 Ordentliche Tilgung 20 151.900 gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne 151.900 145.500 145.500 145.500 gem. bestehender Zins- und 

Tilgungspläne

146.000 146.000 146.000 146.600 146.600 146.600 128.200 gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne gem. bestehender Zins- und Tilgungspläne

91200.97790 Umschuldung 20 0 0 0 0 0 Im Planungszeitraum sind laut 

bestehender 

Darlehensvereinbarungen keine 

Umschulden vorgesehen. 

0 0 0 0 0 0 0 Im Finanzplanzeitraum sind keine Umschulden laut 

bestehender Darlehensvereinbarungen vorgesehen. 

Im Planungszeitraum sind laut bestehender 

Darlehensvereinbarungen keine Umschulden 

vorgesehen. 

91600.90000 Zuführung zum Verwaltungshaushalt 20 677.800 0 Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nicht erforderlich. 0 0 0 0 0 0 97.100 0 0 0 Eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ist nicht 

erforderlich.

92000.99200 Deckung von Fehlbeträgen (Soll-

Fehlbeträge)

21

92000.99500 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-

Fehlbetrag des VmH)

21

Gesamtsumme 4.282.100 4.077.900 1.185.200 1.711.200 1.221.100 1.512.800 1.370.500 1.853.600 416.000 633.200 1.781.200 1.037.900
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